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34. Fuchsens politische Aktivititen

34.1 «Wiinsche fiir die Verfassung des Kantons Schwyz»
34.1.1 Die Verhiltnisse vor 1798

a) Entstehung des Kantons Schwyz!

Das Alte Land Schwyz — der heutige Bezirk Schwyz — war urspriinglich in Vierse/
eingeteilt: Ob dem Wasser (d. h. der Muota), Nid dem Wasser, Steinen und Muota-
tal. Nach Beendigung des Marchenstreites mit dem Kloster Einsiedeln (1350) teilte
sich das Obwisserviertel in ein Alt- und Neuviertel. Nach dem Anschluf3 der Leute
von Arth an Schwyz (1353) entstand das Artherviertel.2 Die Waldstatt Einsiedeln
und die untere March (Altendorf, Lachen) wurden von den Schwyzern nach der
Schlacht bei Sempach (1386) besetzt. Die mittlere March (Galgenen, Schiibelbach,
Wigital) erhielt das Alte Land 1405 von den Appenzellern geschenkt. Die obere
March (Wangen, Tuggen, Grynau) schlieBlich erbten die Schwyzer nach dem Tod
des letzten Grafen von Toggenburg (1436).> KiiBnacht wurde 1402 kiuflich erwor-
ben.* Die beiden Hofe Pfiffikon und Wallerau fielen im Alten Ziirichkrieg an Schwyz

! Zur Geschichte des Kantons Schwyz siehe (chronologisch): Thomas FaBibind, Geschichte des Kantons
Schwyz. Von dessen ersten Griindung bis auf die helvetische Staatsumwilzung, 5 Bde, Schwyz 1832 -
1838 (hg. von Kaspar Rigert, Pfr. von Gersau); Gerold Meyer von Knonau, Der Kanton Schwyz
historisch, geographisch, statistisch geschildert, St. Gallen und Bern 1835 (Gemilde der Schweiz,
Bd. 5); Martin Dettling, Schwyzerische Chronik oder Denkwiirdigkeiten des Kantons Schwyz, Schwyz
1860; Dominik Steinauer, Geschichte des Freistaates Schwyz vom Untergang der dreizehnértigen Eid-
genossenschaft bis auf die Gegenwart, 2 Bde, Einsiedeln 1861 (Nachdruck: Genf 1979); HBLS VI
(1931) 290-315 (mit Beitrigen vor allem von Martin Styger); Anton Castell, Geschichte des Landes
Schwyz, Einsiedeln 19662 Siche auch: Paul Kamer, Schwyz, Genf 1973 (Die Kantone der Schweiz,
Bd. 19, Editions Panoramic); Carl Kilin, Unser Kanton Schwyz heute. Eine Schrift iiber den Kanton
Schwyz und seine sechs Bezirke, Einsiedeln 1976 (Aktion Schwyz-Schweiz, Handels- und Industriever-
ein des Kantons Schwyz); Gerhard Oswald, Schwyz, Neuenburg 1978 (Schweizer Kantone, Bd. 2, hg.
vom Avanti-Verlag). —— Zu Kap. 34.1 vgl. das erginzende Literaturverzeichnis in Biogr.
A. Fuchs I A 217-219.

? Zu den verschiedenen Auffassungen iiber die Entstehung der Viertel s. FaBbind I 103; Fuchs, Wiinsche
98; Steinauer I 8; HBLS VI 296 f; Castell 16; Alois von Reding, Die Landesimter des eidgendssischen
Standes Schwyz. Diss. iur. Bern, Schwyz 1912, 13 und 18; Willy Keller, Blitter aus der Steiner
Geschichte, MHVS 61 (1968) 91-117, hier 103 —— Die Vorsteher dieser sechs Viertel hiessen Sieb-
ner, weil sie, zusammen mit dem Landammann, ein Siebnerkollegium bildeten. Die Viertel hatten als
Wahlkreise und Steuerbezirke lediglich administrative Bedeutung,

3 Siehe Regula Hegner, Geschichte der March unter schwyzerischer Oberhoheit, Diss. phil. Fribourg,
MHVS 50 (1953); dies., Die Bezichungen der Landschaft March zum Alten Lande Schwyz,
Marchring Nr.8 (1968) 1-4; Johannes Heim, Kleine Geschichte der March, 2 Bde., Siebnen
1968/1975.

* Siehe Franz Wyrsch, Die Landschaft KiiBnacht am Rigi im Kriftefeld von Schwyz und Luzern,
MHVS 53 (1959) 29—45, und: Quellen zur Geschichte der Landschaft Kiinacht am Rigi, Bd. 1:
1351-1400, hg. vom Historischen Verein Kiinacht am Rigi, redigiert von Edi Ehrler und Franz
Wyrsch (KiiBnacht 1982).
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(1440).> Somit hatte das Land Schwyz bereits um die Mitte des 15. Jahrhunderts
nahezu die heutige territoriale Ausdehnung. Es fehlten nur noch Gersas, das sich bis
zum Untergang der Alten Eidgenossenschaft (1798) als selbstindige Republik
behaupten konnte,® und der Hof Reichenburg, der von 1370 bis 1817 dem Gottes-
haus Einsiedeln unterstand.’

b) Das Alte Land Schwyz®

Im «altgefreiten Land Schwyz» war die Landsgemeinde Trigerin der obersten Staats-
gewalt. Der «Landtagy, wie man diese Institution bis ins 15. Jahrhundert nannte,
wihlte die Inhaber der hochsten Landes- und Kriegsimter. Auch die Wahl des
Landrates lag urspriinglich bei der Landsgemeinde, ging dann aber im 15. Jahr-
hundert an die sechs Viertelsgemeinden tber.

Rite: Die Trennung der Gewalten war damals noch nicht durchgefiihrt, zeichnete
sich aber in der Einrichtung von drei verschiedenen Riten ab. Der Einfache oder
Gesessene Rat fungierte vorwiegend als «Regierungsrat» (Exekutive). Er bestand aus
60 Mitgliedern (je 10 aus 6 Vierteln) und den Inhabern der Landesidmter; er kam in
der Regel dreimal in der Woche zusammen. Der Zweifache Rat (Malefizrat) verfiig-
te in erster Linie iiber richterliche Kompetenzen. Diesem «Kriminalgericht», das
sich jahrlich einmal versammelte, gehorten zweimal 60 Mitglieder an. Mehr gesetz-
geberischer Natur (Legislative) waren die Befugnisse des Dresfachen Rates. Dieser
setzte sich aus dreimal 60 Mitgliedern zusammen und wurde deshalb auch «ganz
gesessener Landrat» genannt; er kam regelmiBig vor und nach der Tagsatzung zu-
sammen.’ Je nach Wichtigkeit der zu behandelnden Geschifte trat der Rat oft auch
in kleinerer Zahl zusammen. So besorgte der Samstagrat die laufenden Geschiifte,
den Briefwechsel und die Waisensachen. Wollte der Landammann nicht allein ent-
scheiden, rief er aus einigen in der Nihe wohnenden Ratsherren den Wachenrat zu-
sammen.

Gerichte: Die urspriinglich der Landsgemeinde zustehende oberste Gerichts-
gewalt ging in der Neuzeit an eigentliche Gerichte tiber. Ordentliche Zivilgerichte

5 Siehe Johann Baptist Miiller, Geschichte der Hofe Wollerau und Pfiffikon. Von den iltesten Zeiten bis
zum Jahre 1531, MHVS 2 (1883) 95-211; Albert Hug, Die Wirtschaftsstruktur der Hofe Pfiffikon
und Wollerau seit Begriindung der Grundherrschaft des Klosters Einsiedeln (965) bis zu Beginn des
17. Jahrhunderts (1. Teil). Die Urbarien und Rechenbiicher des Stifts Einsiedeln fiir die Hofe. Eine
geographische Karte der Hofe um 1600 (2. Teil), Diss. phil. Ziirich. (Der 1. Teil erschien in den
MHVS 62 [1969] 3—121; der 2. Teil liegt als Manuskript von 220 S. in der Zentralbibliothek Ziirich);
Hofnerland, Héfnerliiiit. Ein Blick auf Landschaft, Geschichte, Kultur, Politik, Arbeit und Brauchtum
im Bezirk Héfe, Freienbach 1981 (Patronat: Bezirksrat der Hofe; mit Beitrigen von Paul Wyrsch, Al-
bin Marty und Fredy Kiimin); Urspeter Schelbert, Der schwyzerische Bezirk Hofe im 18. Jahrhundert,
laufende Diss. an der Universitit Basel (Bulletin AGGS Nr. 13 vom Dez. 1981, S. 9).

6 Siehe Josef M. Mathi Camenzind, Die Geschichte von Gersau, Bd. 1: Gersau als Hof und Republik blS
1798 (Gersau 1959).

7 Siehe Meinrad Benedikt Zehnder, Zur Vierten Sikularfeier. Denkwiirdiges aus Vergangenheit und Ge-
genwart der Gemeinde und der Pfarrei Reichenburg (1498-1898), nebst Geschichte des Kirchenbaues
in den Jahren 1884 ff. (Lachen 1900).

8 Zum Folgenden s. bes. Steinauer I 14-36, auch Meyer von Knonau 187-191 und Windlin 2-7.

% Urspriinglich konnte jeder der 60 Ratsherren fiir den Zweifachen Rat einen und fiir den Dreifachen
Rat zwei ehrenhafte Minner seines Viertels in den Rat mitnehmen. Diese sog. Ratsfreunde waren sitz-
und stimmberechtigt. In spiterer Zeit wurden sie von den Viertelsgemeinden gewihlt (Steinaver I 16).
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waren das Newner- und das Siebnergericht.1® Fiir rasche Entscheide in zivilrechtlichen
Streitigkeiten Fremder oder mit Fremden sorgte ein aulerordentliches Gericht, das
urspriinglich auf der Gasse gehalten wurde und deshalb Gassengericht hiel3. Die straf-
rechtlichen Tatbestinde hatten die drei genannten Gerichte dem Zwei- oder Drei-
fachen Rat zur Aburteilung zu iiberweisen.

Bevolkerungsklassen: Seit dem 17. Jahrhundert unterschied man im Alten
Land Schwyz drei Bevolkerungsklassen: Landleute, Beisaen und Tolerierte. Die
L.andleute stammten von vollberechtigten Biirgern ab oder wurden spiter ins Land-
recht (Biirgerrecht) aufgenommen. Als Vollbiirger besaB3en sie alle politischen und
wirtschaftlichen Rechte. Die Beisgfen (Hintersallen) waren ortsfremde Zugezogene;
sie verfiigten Uber keine politischen Rechte und waren wirtschaftlich zahlrei-
chen Einschrinkungen unterworfen.!! Die Tolerierten (Heimatlosen) konnten sich
im Lande nur gegen ansehnliche Gebithren aufhalten und waren vor einer Aus-
weisung nie sicher.

¢) Die «angehirigen» Landschaften'?

Die Landschaften March, Einsiedeln und Kiilnacht waren urspriinglich vollig
frei; sie besaBen ihre eigenen Rechte und Gerichte. Nur in den Héfen wurde von
Anfang an ein — zwar beschrinktes — Abhingigkeitsverhiltnis geschaffen. Nach
und nach handelte der demokratische Stand Schwyz aber wie die aristokratischen
Stidtekantone Bern und Ziirich in ihren Landvogteien. Seit dem 17. Jahrhundert
wurden die Landleute der duBern Landschaften zu sogenannten .Angehirigen des
Alten Landes degradiert, die alljahrlich an der Maienlandsgemeinde zu Schwyz um
die Bestitigung ihrer Rechte nachsuchen muBiten. Diese konnten ihnen nach Be-
lieben gewihrt oder entzogen werden. Der Grad der Abhingigkeit von Altschwyz
war verschieden. Wihrend die Landschaften March und Kiilnacht sich immer
noch einer weitgehenden Selbstverwaltung erfreuten, war diese in der Wald-
statt Einsiedeln und in beiden Héfen stark eingeschrinkt. Auch in den «angehéri-
gen» Landschaften unterschied man drei Arten von Einwohnern, nimlich Land-
leute, BeisaB3en und Tolerierte.

10 Vgl. Biogr. A. Fuchs I 29 — Das Neunergericht wurde auch Geschworenengericht genannt.
11 Siehe Dominik Styger, Die Beisassen des Alten Landes Schwyz, Diss. iur. Bern (Schwyz 1914).
12 Siehe bes. Steinauer I 36—88 und Windlin 7—-10, auch HBLS VI 298 f.
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34.1.2 Die Zeit der revolutioniren Uberginge (1798-1830)
a) Helvetik (1798—1803)!

Die Forderungen der Franzosischen Revolution (1789) nach Freiheit und Gleich-
heit blieben auch bei den «Angehérigen» des Alten Landes Schwyz nicht unbeach-
tet. Treibende Kraft der Unabhingigkeitsbestrebungen wurde die Landschaft
March. Schon 1790 verlangten die dortigen Bewohner Aufhebung von wirt-
schaftlichen Einschrinkungen. Am 10. Februar 1798 forderten sie «vollstindige
Freiheit und ginzliche Entlassung» aus dem Stande Schwyz «fir Land und Leuthe,
jetzt und zu allen kiinftigen Zeiten».? Schwyz verurteilte diese kecke Sprache. Doch
schon am 18. Februar gab die Landsgemeinde den Landschaften Einsiedeln, KiB3-
nacht und Hofe volle Freiheit und politische Rechtsgleichheit. Es geschah dies «so-
wohl in Beherzigung der gegenwirtigen gefihrlichen Zeiten wie auch in Hinsicht
auf alle der Belohnung wiirdigen Treue».> Am 8. Mirz wurde notgedrungen auch
den «rebellischen» Mirchlern die Befreiungsurkunde ausgestellt. SchlieBlich be-
schloB3 die Landsgemeinde vom 18. April 1798, daf3 die Beisallen des Alten Landes
Schwyz, «welche unter den Freyfahnen wiirklich gezogen, ziehen werden und unter
selben schwohren sollen, wiirklich — sie und ihre Kinder — als gefreyte Landleuth
erklirt und anerkannt seyn».4

Trotz heldenhaftem Widerstand und Sieg bei Rothenthurm muflte Schwyz kapi-
tulieren und die helvetische Einheitsverfassung annehmen.’ Das Alte Land Schwyz,
Gersau, Kiilnacht und Einsiedeln wurden dem Kanton Waldstitten, die March und
die beiden Hoéfe dem Kanton Linth zugeteilt. Im siidlichen Teil des Kantons ent-
standen die Distrikte (Bezirke) Schwyz, Arth und Einsiedeln; der nérdliche Teil
gehorte zu den Distrikten Rapperswil und Schinis. Wie in der ibrigen Helveti-
schen Republik, stand auch den Kantonen Waldstitten und Linth je ein vom Direk-
torium ernannter Regierungsstatthalter vor, der fiir die Distrikte Unterstatthalter
bestimmte, die ihrerseits fiir die Gemeinden Agenten wihlten. Richterliche Behor-
den waren zur Zeit der Helvetik der Oberste Gerichtshof sowie die Kantons- und
Distriktsgerichte.®

Nach dem Riickzug der franzésischen Truppen (Juli 1802) erhoben sich sofort die
Foderalisten. Allen voran beeilte sich Schwyz, die vorrevolutioniren Zustinde
wiederherzustellen. An der Landsgemeinde vom 1. August 1802 — der ersten seit
1798 — wurden die alten Behorden wiedereingesetzt. Die duBlern Landschaften be-
hielten aber die ihnen im Jahre 1798 gewihrten Rechte und Freiheiten bei. Auch
die Beisalen wurden in ihrer Stellung als Vollbiirger bestitigt; sie heillen
von nun an «neue Landleute».” Ihre Anspriiche auf das Allmeindrecht wurden aber
1806 durch ein Gerichtsurteil abgewiesen.®

1 Siehe bes. Steinauer I 99—420, auch Hiisser 14—21, Camenzind 6—13, Castell 68—76, Windlin 10-12.
? Hiisser 16.

3 Hiisser 17.

4 Styger 137.

5 Siehe Willy Keller, Die Kapitulationsurkunde der Schwyzer von 1798, MHVS 55 (1962) 85-92.

6 Siche bes. Steinauer I 252—259.

7 Styger 369.

& Styger 333.
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b) Mediation (1803—1814)°

Napoleons Mediationsakte von 1803 schaffte den unschweizerischen Einheitsstaat
ab und stellte die Souverinitit der Kantone weitgehend wieder her. Die vom
Ersten Konsul diktierte Verfassung regelte im 11. Kapitel die Angelegenheiten des
Kantons Schwyz.!1? Dieser entstand in etwas gro3erem Umfang, da ihm der frithere
Freistaat Gersau und das Dérfchen Hurden einverleibt wurden.!! Die «Biirger der
vereinigten Lande» erhielten die gleichen politischen Rechte wie jene des
Alten Landes Schwyz (Art.1). Die souverine Gewalt ruhte in der Landsgemeinde
des ganzen Kantons (Art. 2), an der alle Kantonsbiirger vom 20. Lebensjahr an
teilnehmen konnten (Art. 3). Bei den kantonalen Behérden wurde die Einrichtung
des dreigliedrigen Rates beibehalten. Fiir die Sitzverteilung galt das Proporzsystem.
Die Zivilgerichte des Alten Landes (Neuner-, Siebner- und Gassengericht) behiel-
ten «ihre alte Wahlart, Einrichtung und Amtspflichten» (Atrt. 4). Alle Behtrden
hatten sich nach den Grundsiitzen der Mediationsakte zu richten, (Art. 5). Die Or-
ganisation der Verwaltung und des Gerichtswesens in den ehemaligen Landschaf-
ten und in der untergegangenen Republik Gersau sowie die Festsetzung des Re-
- prisentationsverhiltnisses in den Kantonsbehtrden tberlieB Napoleon einer von
der Landsgemeinde gewihlten Kommission von 13 Mitgliedern (Art. 6).

Diese Kommission arbeitete in kurzer Zeit einen Entwurf aus («Dreizehner-
parere), der von der Tagsatzung am 2. August 1803 gebilligt wurde und damit
Gesetzeskraft erhielt.!? Aus Napoleons Grundgesetz und dem Parere des Drei-
zehnerausschusses entstand dann der «Entwurf der innern und Vollstandlgen Ver-
fassung fiir den Kanton Schwyz.»? Es war die erste vollstindige Verfassung des
nunmehr gleichberechtigten Kantons.!* Dieser zihlte nun sieben gleichberechtigte
Bezirke, nimlich Schwyz (das ehemalige Alte Land), Gersau, March, Einsiedeln,
Kiinacht, Wollerau und Pfiffikon. Jeder Bezirk erhielt eine Bezirksgemeinde, °
einen Bezirksrat und eigene Bezirksgerichte. Die héchste Gewalt lag bei der Kan-
tonslandsgemeinde, an der alle Kantonsbiirger teilnehmen konnten. Der frithere

9 Siehe bes. Steinauer I 421-545, auch Camenzind 13—31, Hiisser 21-23 und Windlin 12—17.

10 Kothing, Gesetzessammlung 21 f.

I Gersau war zur Zeit der Helvetik eine Munizipalitit (Gemeinde) des Distriktes (Bezirkes) Schwyz. —
Hurden fiel im Alten Ziirichkrieg (1440) mit den «Héfen» an Schwyz. Nach dem Zweiten Villmerger-
krieg (1712) kam diese Siedlung zwischen Pfiffikon und Rapperswil zu Zirich und Bern. Siche Martin
Ochsner, Hurden. 1712—=1798 Gemeine Herrschaft der Stinde Ziirich und Bern, MHVS 42 (1937)
1-62.

12 Kothing, Gesetzessammlung 23—28.

13 A. a. O. 33-54 — Diese VerfaBung wurde vom Kantonsrat am 5. Januar 1804 genehmigt und von der
Landsgemeinde am 5. Mai 1805 ratifiziert (a. a. O. 64).

14 Eine Art VerfaBung des Alten Landes bildeten die 25 Landespunkte von 1733 (Sammlung der wich-
tigsten Landsgemeindebeschliisse), abgedruckt in: Fuchs, Wiinsche 177—180 und — mit Erliuterungen
— in: Vaterlindisches Gesprich zwischen dem Verfasser des Kaleidoskop oder dem Schwyzer Bauer im
Hirtenhemd und einem Bauern-Rathsherrn im Kanton Schwyz, Zug 1831, 60-72, verfaBt von
Leonard Karl Inderbitzin (1774-1838), Ibach, Kupferschmied, Bauer und Volksschriftsteller. (Inder-
bitzin nennt noch einen 26. Landespunkt.) — Das «Vaterlindische Gesprich» wurde neu herausgege-
ben von Daniel Annen (Einsiedeln 1980, Schriftenreihe der Kantonalbank Schwyz, Heft 2) mit einer
Einleitung (S. 3—16) sowie mit Wort- und Sacherklirungen (S. 93—-119).
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Einfache Rat des Alten Landes hiel nun Kantonsrat.!® Er wurde «aus allen Bezir-
ken nach dem annihernden Verhiltni3 der Volksmenge zusammengesetzt, und
zwar auf zweyhundert legaler Landleute ob 20 Jahren ein Mitglied».!® Der Zweifa-
che Rat bestand aus allen Mitgliedern des Kantonsrates und aus den Substituten
eines jeden Ratsmitgliedes. Der Dreifache Rat umfalite den Zweifachen und einen
Zuziiger fiir jeden Ratsherrn. Uber allen Bezirksgerichten stand als héchste Instanz
das Kantons- oder Appellationsgericht.

Das Alte Land Schwyz konnte sich mit der neuen Ordnung nicht ab-
finden. Gewohnt, iiber andere Gebiete zu regieren und zu herrschen, suchte es
zielstrebig, seine frithere politische Vormacht zuriickzugewinnen. Das hiezu ge-
eignetste Mittel war die Schaffung eines finanziellen Ubergewichtes.

¢) Restauration (1814—1830)17

Nach der Niederlage Kaiser Napoleons in der Vélkerschlacht bei Leipzig (Oktober
1813) hoben 10 der 13 alten Kantone — darunter Schwyz — mit Unterstiitzung der
verbiindeten Michte Oesterreich und RuBland die Mediationsverfassung von 1803
auf. Sie erneuerten den alten Bundesverband, hielten aber an der Abschaffung der
Untertanenverhiltnisse fest.

Das Alte Land Schwyz vertrat den Standpunkt, dal im Kanton der staatsrecht-
liche Zustand vor 1798 wiederhergestellt sei. Der Landrat des Bezirkes Schwyz hob
deshalb bereits Mitte Januar 1814 die «Innere und vollstindige Verfassung» von
1804 auf und setzte sich als provisorische Regierung und Inhaber der Souverini-
titsrechte ein. Damit waren die politische Gleichberechtigung aller Landesteile
abgeschafft und die Kantonsbeh6rden aufgehoben. Die iibrigen sechs Bezirke
wurden «auf eine giinstige Behandlung und freundschaftliche Verstindigung:
vertrostet».!8 Gersau gelang es, mit Zustimmung der vier alten Schirmorte Luzern,
Uri, Schwyz und Unterwalden seine friihere Selbstindigkeit zuriickzugewinnen. Die
andern Bezirke erhoben gemeinsamen Protest gegen das unberechtigte Vorgehen
von Altschwyz. Thr unbestrittener Fiihrer wurde der Mirchler Franz Joachim
Schmid.!® Auch alt Landammann Alois von Reding verurteilte energisch die Aufls-

13 Nicht zu verwechseln mit dem heutigen Schwyzer Kantonsrat (100 Mitglieder), der seit 1848 — als

Nachfolger des Dreifachen oder GroBen Rates — die kantonale Legislative bildet.

Kothing, Gesetzessammlung 36 f.

17 Sieche bes. Steinauer I 1-134; auch Miiller-Friedberg, Annalen IV 150-185, Camenzind 31-54,
Hiisser 23-28, Windlin 17-21.

18 Beschluf} des Landrates des Bezirkes Schwyz vom 19. Januar 1814, zit. bei Styger 377.

19 Frang Joachim Schmid (1781-1839) von Lachen. Fiirsprech und Ochsenwirt in Lachen. Bezitksrat und
Kantonsrat. 1812 Bezirksstatthalter; 1814, 16, 20, 24 Bezirksammann der March (je zwei Jahre; als
solcher prisidierte er auch das Bezirksgericht). 1831,/32 Prisident des auBlerschwyzerischen Landrates.
1832/33 Landammann des «Kantons Schwyz duBleres Land». 1833 Prisident des Kantonsgerichtes.
1833, 34, 37 Prisident des Grofen Rates. 1815, 32, 34, 35 und 37 Tagsatzungsgesandter (1833 fiir
AuBerschwyz). 1836—38 Kantonsstatthalter. Schmid trat 1834 zum Alten Land iiber. «Diese ‘unheilige
Allianz’ zwischen Altschwyz und Schmid eréffnet eines der traurigsten, schrecklichsten und leiden-
schaftlichsten Kapitel der Geschichte des Kantons Schwyz» (Wyrsch, Reding 84). «Sehr schillernde,
nicht einfach zu fassende Pers6nlichkeit» (Wiget 33, s. u.). «In allen Kimpfen von 1830-38 war er,
der vielgefeierte und vielgeschmihte Schimid, die Seele» (Husser 97; vgl. Wyrsch, Reding 136). ———
Josef Wiget, Die Lotterie von Lachen und Franz Joachim Schmid, Marchring Nr. 20 (1980) 25-39;
Paul Wyrsch-Ineichen, Der Kanton Schwyz dufleres Land 1831-1833, Marchring Nr. 21 (1981) 3—50;
Reg. bei Wyrsch (Reding), Bauer (Schwyzerische Presse) und Spie3 (Baumgartner-HeB3; in der ZBZ
liegen sieben Briefe von Schmid an HeB aus dem Jahre 1833); passim bes. bei Steinauer und Hiisser.
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sung der Kantonsbehorden.?® Die Gesandten QOestereichs und Rufllands machten
Schwyz darauf aufmerksam, daB das Recht der gleichen Stellvertretung, das das
Alte Land den neuen Bezirken schon vor der Mediationsakte zu wiederholten
Malen eingerdumt habe, nicht mehr bestritten werden kénne.

Dessenungeachtet entwarf ein Ausschul} des Bezirksrates Schwyz ein Gutachten,
das die fritheren Rechte und Gesetze wieder in Kraft setzte und dem Alten Land
zwei Drittel der Ratssitze zubilligte. Die Bezirkslandsgemeinde vom 27. Februar
1814 genehmigte dieses Gutachten und erhshte den Anteil von Altschwyz sogar
auf drei Viertel aller Ratssitze. Empért wandten sich die fiinf duBlern Bezirke an
Schwyz und beriefen sich auf die ihnen 1798 und 1802 gewihrte Rechtsgleichheit.
Als ihre Vorstellungen kein Gehor fanden, erklirten sich die Kantonsrite der Be-
zirke March, Einsiedeln, Kiilnacht, Wollerau und Pfiffikon als oberste Behorde
von AuBerschwyz, auf der Grundlage der Kantonsverfassung von 1804. Die erste
Trennung vom Alten Lande Schwyz war damit vollzogen. Nach fiinfmonatiger
Selbstverwaltung kam aber durch Vermittlung der Gesandten Oesterreichs und
RuBlands eine «Ubereinkunft» zustande.?!

In diesem Grundvertrag wurde die politische Gleichberechtigung «in Behand-
lung der allgemeinen Kantonsangelegenheiten» zwar anerkannt (Art.1). Das «alt-
gefreite Land Schwyz» beanspruchte aber immer noch zwei Drittel der Sitze im Rat
(Art. 2), obwohl es nicht einmal die Hilfte der Bevolkerung umfafite.2? Alle Lasten
des Kantons wurden «nicht nach dem MaaBstab der Reprisentation, sondern nach
demjenigen der Bevélkerung auf die verschiedenen Landschaften» verteilt (Art.11).
Die laufenden Geschifte und die wichtige Korrespondenz mit den andern Kan-
tonen und dem Ausland fithrte der Wochenrat von Schwyz (Art. 4). Artikel 5 hielt
fest: «Der ganz gesessene Landrath hat auch die vorzigliche Pflicht, eine Ver-
fassung fiir den gesammten Kanton Schwyz gutichtlich zu bearbeiten. Sobald selbe
beendigt seyn wird, soll sie dem gesammten Volke, das heifit der im Art.1
festgesetzten Kantonslandsgemeinde zur Annahme oder Verwerfung vorgelegt
werden.»

Dieses Abkommen war ein voller Sieg des Alten Landes Schwyz. Seine Ratifika-
tion wurde den AuBerschwyzern aufgezwungen, diesmal nicht von fremden, son-
dern von eigenen Herren. Den 4uBlern Bezirken fehlte der notwendige Zusammen-
hang wie auch die politische Erfahrung. «Froh genug, wie sie waren und seyn mul3-
ten, all das, was sie 1798 und 1804 erlangt hatten, doch nicht ganz einzubiissen,
konnten sie das Bessere von der versprochenen Verfassung hoffen.»??

Die Zeit der Restauration war durch eine ausgesprochene Reaktion gekenn-
zeichnet. Die in der «Ubereinkunft» von 1814 angekiindigte Verfassung wurde

20 Siehe Aymon de Mestral, Aloys von Reding. Ein Held des nationalen Widerstandes, Ziirich 1945,
331-354 — Reding wollte das Gute an der Mediationsverfassung beibehalten. Er lehnte deshalb die
riicksichtslose Wiederherstellung der alten Ordnung, wie dies vor allem Landesstatthalter Ludwig Auf
der Maur zu erreichen suchte, ab.

21 Ubereinkunft zwischen dem altgefreiten Land Schwyz und den Landschaften March, Einsiedeln, Kiif3-
nacht, Wollerau und Pfiffikon, 26. Juni 1814 (Kothing, Gesetzessammlung 104—107).

22 Wihrend der Restaurationszeit setzte sich der GroBe Rat in Luzern zur Hiilfte, in Ziirich zu fiinf Ach-
tel, in Basel, Solothurn und Schaffhausen zu zwei Drittel und in Freiburg zu drei Viertel aus Stadtbiir-
gern zusammen (Windlin 18). Vgl. Biogr. A. Fuchs I 72 f.

23 Fuchs, Wiinsche 11.
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nicht bearbeitet. Doch auch der Kanton Schwyz muBite Artikel 15 des auch von
ihm beschworenen Bundesvertrages vom 7. August 1815 einhalten, der von allen
Kantonen die Niederlegung ihrer Verfassung im Eidgenéssischen Archiv ver-
langte.?* Er tat dies endlich im Jahre 1821, nach wiederholter Aufforderung durch
die Tagsatzung, und zwar als letzter der 22 Kantone.?’ Landammann und
Dreifacher Rat erklirten darin gleichsam zur Entschuldigung, daB der Stand
Schwyz bis zur Zeit der Mediation «nie eine in Urkunde geschriebene Verfassungy»
gehabt habe.

Die Kantonsverfassung vom 25. Juni 1821 umfaBte nur sechs Punkte,
denen die lapidare Erklirung folgte: «In Allem bleibt es bei unsern wohlherge-
brachten Ubungen und Landesgesetzen.»?® Diese Ersatzverfassung schrinkte die
Rechte des Volkes noch mehr ein. Entgegen Artikel 5 der «Ubereinkunft» wurde sie
der Kantonslandsgemeinde nie zur Annahme oder Verwerfung unterbreitet und bis
1830 tiberhaupt nicht versffentlicht. Artikel 7 des Bundesvertrages von 1815 be-
kannte sich zum Grundsatz, «daBl, so wie es — nach Anerkennung der XXII
Cantone — keine Unterthanen-Lande mehr in der Schweiz giebt, so konne auch der
Genuf3 der politischen Rechte nie das ausschlieSliche Privilegium einer Classe der
Cantons-Biirger seyn».?’ Trotzdem gab die Schwyzer Regierung im Friihjahr 1817
dem Fiirstabt von Einsiedeln (Konrad Tanner) einen Teil seiner frithern Souveri-
nititsrechte iiber das Dorf Reichenburg wieder zuriick.??

Ganz rechts- und verfassungswidrig benahm sich aber das Alte Land Schwyz
gegeniiber den ehemaligen BeisaBBen. Nach wiederholten Versuchen, sie von der
Landsgemeinde auszuschlieBen, sprach die Kantonsgemeinde vom 26. April 1829
den sog. neuen Landleuten das ihnen 1798 erteilte politische Biirgerrecht fiir im-
mer ab, mit der Begriindung, jener Entschluf} sei nicht frei gewesen, sondern unter
dem Druck der damaligen Verhiltnisse erfolgt.?

Einzig im Fall Gersau zeigte das Alte Land kein Bestreben, den frithern Zustand
wiederherzustellen.’® Aufgrund der Akten des Wiener Kongresses betrachtete
Schwyz die ehemalige Republik, die sich 1814 rekonstituiert hatte, als integrie-

2 Kothing, Gesetzessammlung 20.

5 Verfassung des Kantons Schwyz, wie selbe in das Eidg. Archiv gelegt worden, 25. Juni 1821 (Kothing,

Gesetzessammlung 133 f.).

Kothing, Gesetzessammlung 134 — Als Vorbild diente die «Erklirung iiber die Verfassung des Kantons

Ury» vom 7. Mai 1820 (Das Landbuch oder offizielle Sammlung der Gesetze, Beschliisseund Verord-

nungen des Eidg. Kantons Ury, Bd. 1, Altdorf 1823, 5).

21 Kothing, Gesetzessammlung 17.

28 Ubereinkunft zwischen dem Stift Einsiedeln und der Regierung des Kantons Schwyz iiber das Verhilt-
nil} des Hofes Reichenburg zu diesen beiden, 13. Mirz resp. 17. April 1817 (Kothing, Gesetzessamm-
lung 108—-110). Siehe auch Steinauer Il 54—60; Fuchs, Wiinsche 42—44; Meyer von Knonau 293 und
Castell 78.

2% Styger 382 f.; Dettling, Schwyzerische Chronik 97 f.; Hiisser 27; Wyrsch, Reding 46 f.

30 Siehe Josef M. Mathi Camenzind, Die Geschichte von Gersau, Bd. 2: AuBBere Geschichte von Gersau
1798—-1848, Gersau 1953, 124—166; Fuchs, Wiinsche 40—44; Steinauer II 47—54; Camenzind 42-52;
Albert Miiller, 1817 —— ein denkwiirdiges Jahr fur die altfrye Republik Gersau, MHVS 65 (1972)
147-157.
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renden Teil des Kantons. Gersau verwahrte sich dagegen,?! doch die zu Hilfe ge-
rufene Tagsatzung beschlofl am 22. Juli 1817, daB «der Flecken und die Landschaft
Gersau mit dem Kanton Schwyz vereinigt sein» sollen.’? Der Vereinigungsakt
vom 26. April 1818 bestimmte, daB3 der frithere Freistaat «den Rang nach dem Al-
ten Lande Schwyz» einnimmt und sechs Mitglieder in den Kantonsrat abordnet.*?

34.1.3 Die Wirren zu Beginn der dreiBiger Jahre!

Die ehemals abhingigen Landschaften warteten wihrend mehr als 15 Jahren ver-
gebens auf die in der «Ubereinkunft» von 1814 versprochene Verfassung. Mehrmals
wurden sie in Schwyz vorstellig, doch sie fanden kein Gehér. Die freiheitlichen
Regungen in der Eidgenossenschaft Ende der zwanziger Jahre? gaben ihnen wieder
neuen Mut. Am 13. Januar 1830 verlangten die aulerschwyzerischen Vertreter im
Dreifachen Landrat auf Antrag des Bezirkes Einsiedeln die unverzigliche Aus-
arbeitung einer neuen Verfassung. Der vom Alten Land dominierte Rat beschlof3
aber am 15. Februar, «daB es bei der alten Verfassung, so 1803 entworfen und im
Druck herausgegeben worden, vereint mit jenen Verinderungen, welche anno
1814 in selbe gebracht worden, bestehen und die Kanzlei beauftragt sein solle, die
letztern zusammenzufassen und an den betreffenden Stellen einzuverleiben».*Weitere
Verhandlungen im Verlaufe des Sommers blieben erfolglos. Schwyz wies die Peten-
ten immer wieder darauf hin, daB die 1814 verheiBlene Verfassung im Jahre 1821
ins Eidgenossische Archiv deponiert worden sei. Durch Drucklegung wurde nun
diese kurze Verfassung dem Volk bekanntgemacht.

Ermutigt durch die in der Schweiz infolge der Pariser Julirevolution in Gang
gebrachten Verfassungsrevisionen gelangten die Landleute der Bezirke March,
Einsiedeln, Pfiffikon und KiiBnacht am 18. November 1830 nochmals an den
Dreifachen Landrat mit der dringenden Bitte, die Geduld des Volkes nicht auf die
Folter zu spannen. Nach erneuter Abweisung blieben ihre Vertreter den Sitzungen
im Schwyzer Rathaus fern.

31 Siehe u. a. die sehr interessante Schrift «KurzgefaBite Geschichte des Freystaates Gersauw (Zug 1817)
von Pfarrhelfer Kaspar Rigert (1783—1849).

32 Eberle, Gesetzessammlung 232.

33 Kothing, Gesetzessammlung 118 f. — A. Fuchs riigte das Vorgehen des Alten Landes, glaubte aber,
daBl die Integration von Gersau in den Kt. Schwyz bei den «groBen Vorrechten, die die einzelnen
Bezirke haben ..., von keinen wesentlich nachtheiligen Folgen seyn konnte» (Wiinsche 43). Nach
Camenzind (8. 52) war «die damalige Annexion eine ungerechtfertigte und diente einzig den Vorherr-
schaftsbestrebungen des Bezirkes Schwyz».

! Siehe bes. Steinauer II 135-181; Miiller-Friedberg, Annalen IV 185-288; Baumgartner, Schweiz I
101-105, 188—196 und 404 f.; Camenzind 55—-86; Hiisser 29—59; Henggeler, Miiller 146—186; Wind-
lin 21-26; Paul Wyrsch-Ineichen, Der Kanton Schwyz duBleres Land 1831-1833, Marchring Nr. 21
(1981) 3-50; Kaspar Michel, Der Halbkanton «Schwyz, duBleres Land», Gfr. 135 (1982) 251-256.

2 Vgl. S. 30 f.

3 Kothing, Gesetzessammlung 172.
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Hierauf verfafiten die beiden filhrenden Minner der March, Franz Joachim
Schmid und Dr. Melchior Diethelm?, eine Denkschrift. Darin wurde an erster
Stelle «eine die Freiheiten und Rechte aller Privaten sichernde Verfassung und eine
auf das VerhiltniB8 der Bevélkerung berechnete Vertretung in den Kantonsbehor-
den» verlangt.’ Die Kantonslandsgemeinde sollte bestehen bleiben und Schwyz
weiterhin Sitz simtlicher Behtrden sein. Neu war die Forderung nach einer Regie-
rungskommission, die den einzig aus Schwyzern bestehenden Wochenrat ersetzen
sollte. Dieses «Memorial der elf Punkte» wurde am 5. Dezember 1830 von den
Landsgemeinden der vier opponierenden Bezirke March, Einsiedeln, Pfiffikon und
KiBnacht genehmigt. Schwyz, allen voran Pannerherr von Weber und Landes-
statthalter ab Yberg®, wollte aber «den Hammerschlag der neuen Zeit nicht horen.
Man glaubte, mit veralteten Rechtstiteln und iiberholten Traditionen die aus dem
Jungbrunnen einer neuen Weltanschauung emporsteigenden Geister bannen zu
kénnen.»’

Am 6. Januar 1831 kamen in Lachen unter der Fithrung von Franz Joachim
Schmid an die 3000 AuBerschwyzer zusammen. Die Versammlung bestitigte das 11
Punkte-Memorial in vollem Umfang. An Schwyz erging unter Androhung der
Trennung ein auf drei Wochen befristetes Ultimatum, den Forderungen der Denk-
schrift sofort und unbedingt zu entsprechen. Die Schwyzer Bezirksgemeinde be-
schlo am 23. Januar, an der «Ubereinkunft» von 1814 festzuhalten, gleich-
zeitig aber den Dreifachen Rat zu beauftragen, eine neue Verfassung vorzubereiten

4 Melchior Diethelm (1800—1873) von Lachen. Lyzeum in Luzern (I. P. V. Troxler). Schiiler des Aarauer
«Lehrvereins». Medizinstudium in Freiburg i. Br. und Wien (Dr. med.). 1825 Arzt in Siebnen, 1827
bis zum Tod Arzt in Lachen. 1831 Bezirksrat, 1832—-34 Landammann des Bezitkes March (auch
1856—58). 1832 Statthalter des «Kantons Schwyz suBeres Land». 1833/34 Kantonsstatthalter. 1847
Prisident des GroBen Rates, Mitglied der provisorischen Regierung, des kantonalen Verfassungsrates
und der Kommission fiir die Revision der Bundesverfassung. Tagsatzungsgesandter. 1852—54 Kan-
tonsrichter und Gemeindeprisident von Lachen. 1856—60 Kantonsrat. Griinder und geistiges Haupt
der Liberalen Partei des Kantons Schwyz (antiklerikal). Einer der treuesten Schiiler Troxlers, unter
dessen EinfluB3 er fiir die Bundesverfassung von 1848 das Zweikammersystem beantragt hat. Korres-
pondent der «Neuen Ziircher Zeitungy seit den 20er Jahren bis zum Tod (1843 Redaktor der NZZ).
Férderer der Industrie und des Eisenbahnbaues in der March. ——— Kaspar Michel, Zum hundertsten
Todestag: Melchior Diethelm, Marchring Nr. 13 (1973) 1-21; Leo Weisz, Die Redaktoren der «Neuen
Ziircher Zeitungy bis zur Griindung des Bundesstaates (1780—1848), Ziirich 1961, 247-265; Reg. bei
SpieB (Troxler), Bauer (Schwyzerische Presse), Wyrsch (Reding); passim bes. bei Steinauer und Hiisser;
Stand Schwyz 94 und 113.

S Steinauer II 142.

6 Theodor ab Yberg (1795-1869) von Schwyz. 1831 Eidg. Oberst. 1833/34 Landammann des Bezirkes
Schwyz. 1830-33 Kantonsstatthalter; 1834, 38, 42 und 46 Kantonslandammann (je zwei Jahre, ab-
wechselnd mit Fridolin Holdener). 1836 und 1840 Prisident des GroBen Rates. 1840—48 Pannerherr.
1841-46 Tagsatzungsgesandter. Anfithrer des KiiBnachterzuges (1833), Haupttriebfeder der Jesuiten-
berufung (1836), fithrender Sonderbundspolitiker (1847) — —— Paul Betschart, Theodor ab Yberg und
die Politik von Schwyz in den Jahren 1830-1848, Diss. phil. Fribourg, MHVS 51 (1955); Reg. bei
Strobel (Jesuiten), Erwin Bucher (Die Geschichte des Sonderbundskrieges, Ziirich 1966), Bauer
(Schwyzerische Presse), Wyrsch (Reding); passim bei Widmer (Jesuitenkollegium) und Dettling
(Schwyzerische Chronik).

7 Hiisser 32 — Zum «harten Kern» gehérten in Schwyz neben Pannerherr Franz Xaver von Weber
(Landammann 1832/33) und Landesstatthalter Theodor ab Yberg auch alt Landammann Karl von
Zay (1783-1854) und Landschreiber Franz von Reding (1791-1869). Der im verséhnenden Sinne
wirkende, regierende Landammann Nazar Reichlin verlor immer mehr an EinfluB} (Hisser 36). ——
Nazar Reichlin (1779—1854) von Schwyz. Fiirsprech. Landessickelmeister 1809—18, Landesstatthalter
1828-30, Landammann 1830-32, Kantonsgerichtsprisident 1840-44, Tagsatzungsgesandter
1832-34 (HBLS V 572, Dettling passim).
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und alle Bezirke zur Mitwirkung einzuladen. Sollten die vier unzufriedenen Bezirke
die Mitarbeit ablehnen und sich vom Alten Lande trennen, wiirde Schwyz die
«Widetspenstigen in die rechtlichen Schranken der gesetzlichen Ordnung und der
bestehenden Verfassung zuriickweisen».?

Diese Drohungen wurden von AuBerschwyz zuriickgewiesen. Uberzeugt, daf3
die meisten Tagsatzungsgesandten ihre Forderungen billigen werden, sprachen die
Landsgemeinde der March und bald darauf auch jene von Einsiedeln und Pfiffikon
die administrative Trennung von Innerschwyz aus. Kiinacht hielt noch zuriick, vor
allem wegen seiner isolierten Lage. Gersau suchte zu vermitteln.” Anfang
Mirz 1831 beschlossen die Bezirke March, Einsiedeln und Pfiffikon die Einsetzung
einer provisorischen Regierung. Bald darauf konstituierte sich der provisorische
Landrat. Erster Prisident dieses Gremiums wurde Franz Joachim Schmid (alt Be-
zitksammann der March), Vizeprisident der Einsiedler Bezirksammann Joseph Karl
Benziger!?, Sickelmeister der Lachener Bezirksrat Dr. Melchior Diethelm. In La-
chen tagte der Landrat, in Einsiedeln das Appellationsgericht. Nun trat der ganze
Verwaltungsapparat eines selbstindigen Kantons in Funktion.

Am 11. April 1831 lud Schwyz die Vertreter der drei dissidenten Bezirke noch-
mals zur Bearbeitung einer gemeinsamen Verfassung ein. Da aber im Schreiben von
Verfassungsbruch und Anmassung die Rede war, gingen die Eingeladenen darauf
nicht ein. Vielmehr beschloB3 der provisorische Landrat, die ganze Angelegenheit
dem Vorort zu tibergeben. Luzern, das den liberalen AuBerschwyzern giinstig ge-
sinnt war, suchte zu vermitteln (22. April), doch ohne Erfolg. Nun schlossen
sich auch KiiBnacht und Gersau den «Aul3enseitern» an, letzteres freilich ohne ak-
tive Teilnahme. Einzig der Bezirk Wollerau bewahrte dem Alten Land seine An-
hinglichkeit.!! Das Kloster Einsiedeln, das Neuerungen religiéser wie politischer

8 Hiisser 33.
® Uber das Verhalten Gersaus wihrend der Schwyzer Verfassungswirren siehe bes. Josef M. Mathi
Camenzind, Die Geschichte von Gersau, Bd. 2: AuBere Geschichte von Gersau 1798—1848, Gersau
1953, 177-242 (mit ausfithrlicher Darstellung der iibrigen Kantonsgeschlchte)
10 Joseph Karl Benziger (1799—1873) von Einsiedeln. Studien in Einsiedeln und Freiburg i. Ue. 1828/ 29
Fiihrer der Landschaft Einsiedeln im Allmeindstreit mit dem Kloster. 1829—33 Landammann des
Bezirkes Einsiedeln. 1833—48 GrofBrat; ab 1825 und 1833—40 Kantonsrichter. 1847-50 Kantons-
statthalter, 1850—52 Kantonslandammann (der erste AuBerschwyzer). 1848—62 Kantonsrat. Gemis-
sigt liberal (befreundet mit Nazar von Reding); mahnte vom Sonderbund ab. Forderer des Schul- und
Armenwesens. 1833 iibernahm er mit seinem Bruder Nikolaus (1808—1864) das viterliche Geschift
und richtete eine Druckerei ein («Gebr. Carl und Nicolaus Benziger»). ——— Martin Kothing, Land-
ammann Josef Carl Benziger, Buchhindler in Einsiedeln, SA der «Schweizerischen Zeitschrift fiir Ge-
meinniitzigkeit» 1873 (158.); Karl ]. Benziger, Geschichte der Familie Benziger von Einsiedeln
(Schweiz), New York-Cincinnati-Chicago 1923, 75-100; B. Lienhardt-Schnyder, Beitrige zur Ge-
schichte der Benziger von Einsiedeln und der ersten Buchdruckerei im Dorfe, Einsiedeln 1971,
33-36; Wyrsch, Reding (Reg.); Stand Schwyz 73.
«Anfinglich zeigten auch die Wollerauer Gusto mitzumachen, die Erlnncrung aber, unter dem alten-
Regime von Schwyz gar nicht so schlecht gefahren zu sein und die Befiirchtung wohl der Korporation,
ihre Giiter mit den Beisassen teilen zu miissen, lieB die Begeisterungsflamme in sich zusammensin-
ken ... Das Abseitsstehen Wolleraus zugunsten von Schwyz mag zum Teil auch Erklirung finden aus
traditionell gréBeren und kleineren Reibereien zum Vorderen Hof» (Albin Marty in: Hofnerland, Hof-
nerliiiit, Freienbach 1981, 25 £.).
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Natur abgeneigt war, hielt ebenfalls treu zu seinem alten Schirmort Schwyz, dessen
Hilfe es gegen die Waldstatt schon zu wiederholten Malen in Anspruch nehmen
mufite.!2

Am 26. Juni 1831 fand in Einsiedeln die erste anferschwyzerische Landsgemeinde
statt. Mit iberwiltigendem Mehr erklirten die Stimmfihigen der Bezirke March,
Einsiedeln, Kiilnacht und Pfiffikon die Verfassung von 1821 als ungiiltig, da sie
vom Souverin, d.h. von der Kantonsgemeinde, nie genehmigt worden sei.-Die von
Landratsprisident Schmid gefiihrte Versammlung forderte stiirmisch die sofortige
Bearbeitung einer «auf Billigkeit und Gerechtigkeit gegriindeten, die vollkom-
menste Rechtsgleichheit simtlicher Kantonstheile und Kantonsbiirger sichernden
Verfassungy,!® und zwar durch einen Verfassungsrat, in welchen von den Bezirken
auf je 1000 Seelen ein Mitglied zu wihlen sei.!* Uber Annahme oder Verwerfung
der neuen Verfassung soll nicht an der Kantonslandsgemeinde, sondern an den Be-
zitksgemeinden entschieden werden. Der Regierung des Bezirkes Schwyz stellte die
Versammlung ein zweites, diesmal auf 14 Tage befristetes Ultimatum. Der Hof
Reichenburg wurde mit Einwilligung des Stiftes Einsiedeln dem Bezirk March zu-
geteilt.!® Altschwyz lenkte erwartungsgemil nicht ein.

Nach der erfolglosen Vermittlungsaktion des Vorortes Luzern versuchte nun
auch die Tagsatzung einen Ausgleich herbeizufiihren (Juli 1831). Innerschwyz
erklirte sich zur Duldung des Provisoriums bereit, verlangte aber, daB3 die neue
Verfassung nicht nur von den Bezirksgemeinden, sondern auch von der Kantons-
gemeinde ratifiziert werde. AuBerschwyz legte seine Wiinsche fiir die neue Verfas-
sung in einem Gutachten vor.!® Darin wurden vor allem folgende Forderun-
gen gestellt: Vollkommene politische Rechtsgleichheit und Volkssouverinitit!7;
Abschaffung der lebenslinglichen Amtsdauer der Beamten; Trennung der Gewal-
ten!$; staatliche Aufsicht iiber die Kléster; Pressefreiheit und Offentlichkeit der
GrofBratsverhandlungen. Fiir das Alte Land waren diese eindeutig liberalen For-
derungen groBtenteils unannehmbar.

Neue Vermittlungsvorschlige der Tagsatzung lehnte die Schwyzer Landsge-
meinde vom 21. August 1831 rundweg ab. Da Altschwyz versicherte, dal3 es sich
fiir seine gute Sache zu wehren wissen werde, befiirchteten die getrennten Bezirke
einen Uberfall. Der provisorische Landrat verfiigte deshalb die Mobilmachung
beider Kontingente und des Landsturms. Gleichzeitig drang AuBlerschwyz bei der
Tagsatzung auf Trennung vom Alten Land und Anerkennung des Provisoriums.
Nach nochmaligem Begehren beschlo3 die Tagsatzung am 6. Oktober 1831 mit
15'/2 Standesstimmen, den gegenwirtigen Zustand im Kanton Schwyz anzuerken-

12 Steinauer II 167; Hiisser 30 — Am 22, Dezember 1830 beantwortete Abt Colestin Miiller ein Schreiben
von Landammann Nazar Reichlin wie folgt: «Ich theile vollkommen die Ansichten, daB das Interesse
meines Stiftes mit jenem unseres hohen Schirmortes innigst verbunden seye; weswegen meine Stel-
lung, die ich unter obwaltenden Umstinden zu nehmen habe, kaum eine andere seyn kann als festes
Anschliessen und Zusammenwirken mit unserm hohen Schutz- und Schirmorte, wozu ich mich gleich-

* zeitig — auf den kriftigen Schutz desselben vertrauend — in jedem vorkommenden Falle willig finden
lasse» (Henggeler, Miiller 150).

3 Hiisser 37. ‘

Uber die Institution eines Verfassungsrates im Kanton Schwyz s. Windlin 68—73.

13- Kothing, Gesetzessammlung 110; Steinauer II 164.

18 Hiisser 40.

17 Uber die Ausbildung der Volkssouverinitit im Kanton Schwyz s. Windlin 48—55.

18 Uber den Grundsatz der Gewaltentrennung im Kanton Schwyz s. Windlin 65—68.
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nen, von diesem Stand aber die sofortige Ausarbeitung einer Kantonsverfassung zu
verlangen. Eine Befugnis zum Einschreiten glaubte die oberste Landesbehérde aus
dem Bundesvertrag von 1815 nicht ableiten zu kénnen. Altschwyz unternahm nun
einen neuen Vers6hnungsversuch (Januar 1832), der aber an der Forderung nach
Aufhebung der provisorischen Regierung scheiterte. Das Alte Land suchte deshalb
Hilfe bei den andern Urstinden.

Die wiederum in Einsiedeln versammelte wweite anflerschwyzerische Landsgemeinde be-
schlo am 15. April 1832 mit groBem Mehr, fiir die Bezirke March, Einsiedeln,
KiiBnacht und Pfiffikon eine eigene Verfassung zu bearbeiten und diese den vier
Bezirksgemeinden zur Annahme oder Verwerfung vorzulegen. Zum Landammann
des neuen Halbkantons und Gesandten an die Tagsatzung erkor die Versammlung
Landratsprisident Franz Joachim Schmid, zum Kantonsstatthalter und Prisidenten
des Verfassungsrates Dr. Melchior Diethelm. Damit war der Stand Schwyz nicht
nur administrativ, sondern auch politisch in zwei Halbkantone getrennt. Bereits am
27. April 1832 konnte der Verfassungsentwurf unter das Volk verteilt werden.!?
Als Grundlage diente das Gutachten vom Sommer 1831. Der Hauptort «wechselt
von zwei zu zwei Jahren zwischen Lachen und Einsiedeln».2® Bezeichnend war die
Reihenfolge der Kantonsbehoérden: Der Kantonsgemeinde folgte nicht mehr der
Einfache Landrat oder Kantonsrat, sondern ranggemil3 der Dreifache oder Grolle
Rat.

Am 6. Mai 1832 wurde die «Staats-Verfassung des Kantons Schwyz duBeres
Land» von den Landsgemeinden der Bezirke March, Einsiedeln, Kiilnacht und Pfaf-
fikon angenommen. Landammann Schmid erschien am 9. Mai auf der Tagsatzung,
um die Garantie fiir die Verfassung und die Anerkennung als selbstindiges Bun-
desglied zu erlangen, wurde aber nicht zugelassen. Eine von der Tagsatzung bestell-
te Kommission versuchte an einer Tagung in Zug (1. August 1832) nochmals zu
vermitteln, doch die Konferenz «endigte in nutzlosen und nichtssagenden Wort-
klaubereien und Spitzfindigkeiten».! Altschwyz schickte den getrennten Bezirken
erneut ein Einladungsschreiben (18. Oktober 1832), das aber von Lachen und Ein-
siedeln ungeoffnet zuriickgeschickt wurde.

Das Alte Land schloB sich deshalb mit den konservativen Stinden Uri, Unter-
walden, Basel-Stadt und Neuenburg in Sarnen zu einem Sonderbund zusammen
(14. November 1832). Dieser sog. Sarnerbund — die konservative Reaktion auf das
liberale Siebnerkonkordat, «den ersten Sonderbund»?? — richtete sich gegen eine Tei-
lung der Kantone Basel und Schwyz wie auch gegen eine zentralistische Bundes-
revision. Er protestierte gegen die durch die Tagsatzung ausgesprochene Anerken-
nung der provisorischen Trennung des Kantons Basel (14. September 1832), die die
Zulassung eines basellandschaftlichen Gesandten an die Tagsatzung zur Folge hatte.

—_
-]

Staats-Verfassung des Kantons Schwyz duBleres Land, Einsiedeln 1832, gedruckt bei Gebriider Sales
und Marianus Benziger (Wiederabdruck bei Kothing, Gesetzessammlung 177-194).

20 Kothing, Gesetzessammlung 180.

2l Hiisser 52.

22 Oskar Vasella, Zur historischen Wiirdigung des Sonderbundes, Schweizer Rundschau 47 (1947/48)
259-268, hier 264.
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Die fiinf Mitglieder des Sarnerbundes beschlossen, an keiner Tagsatzung mehr teil-
zunehmen, an der Neuschwyz oder Baselland vertreten sein wiirden. Sie blieben
deshalb der am 11. Mirz 1833 in Ziirich erdffneten auBerordentlichen Tagsatzung,
an die auch der neue Halbkanton Baselland eingeladen worden war, fern.?* Auf
einer Sonderkonferenz in Schwyz (6. Mirz — 17. Mai) zeigten sie sich entschlossen,
am Bundesvertrag von 1815 festzuhalten, der die Souverinitit und Integritit der
Kantone gewihrleisten wiirde. Eine zweimalige Aufforderung zum Besuch der
Ziircher Tagsatzung blieb erfolglos.

Nachdem sich auch ein letzter Vermittlungsversuch des Vorortes wegen der Hal-
tung des Alten Landes zerschlagen hatte,?* anerkannte die Tagsatzung am 22. April
1833 den «Kanton Schwyz dulleres Land» als selbstindiges Glied der Eidgenossen-
schaft «unter feierlichem Vorbehalt der Wiedervereinigungy. Bis zum Zusammen-
schluB3 unter einer gemeinsamen Verfassung sollen Inner- und AuBlerschwyz — wie
die getrennten Stinde Unterwalden und Appenzell — an der Tagsatzung eine halbe
Stimme erhalten.?* In diesem Gremium erschien Landammann Schmid am 25. April
zum ersten Mal als auBerschwyzerischer Gesandter. Der Entscheid der obersten
Bundesbehorde 16ste im neuen Halbkanton groBle Freude aus. Die dritte anferschwy-
zerische Landsgemeinde von 5. Mai 1833, die sich diesmal in Lachen versammelte,
talte den Beschlul}, daB} «der Tagsatzung als der Stellvertreterin aller Eidgenossen
eine Dank-Adresse iiberreicht werden soll».26 Die am 28. April in Schwyz versam-
melte Landsgemeinde aber beschlof eine «feierliche Protestation gegen die von der
Tagsatzung in Ziirich letzthin ausgesprochene Anerkennung und Aufnahme der iu-
Bern Bezirke und unbeschrinkte Vollmacht an den Landrath, diese Protestation mit
den geeigneten Mitteln geltend zu machen».?’

34.1.4 Fuchsens «Wiinsche fiir die Verfassung des Kantons Schwyz»
(Mai 1833)

A. Entstebung der «Wiinschey

Alois Fuchs nahm schon wihrend seiner Studienzeit regen Anteil an der Entwick-
lung seines Heimatkantons. Als 1814 «die Schweiz iiberhaupt und namentlich das
hei3geliebte Land Schwyz in der traurigsten Verwirrung wam, verlebte er in Lands-
hut viele schlaflose Nichte in warmen Wiinschen an sein Vaterland, vor allem be-
ziiglich der Kloster, der milden Anstalten und der Schulen, «aber auch das Politi-
sche betreffend».! Als er 1824 von Tiibingen nach Hause zuriickgekehrt war,
schmerzte es ihn sehr, daB «die ohnehin traurige Lage der Dinge zu Schwyz sich

2 Vgl. S. 296 Anm. 17.

2 Siehe die Korrespondenz des Tagsatzungsprisidenten J. J. HeB mit Landammann G. J. Baumgartner
bei SpieB3 216, 228, 232, 241 f., 245, 247 f., 251 {. (Januar bis April 1833).

35 Eberle, Gesetzessammlung 1 f. Es muB «an dieser Stelle nachdriicklich betont werden, dal3 die offiziel-
le Politik der vereinigten Bezirke nie auf eine Trennung abzielte, sondern immer auf Wiedervereini-
gung unter einer die Rechtsgleichheit sichernden Verfassung» (Paul Wyrsch 33, vgl. Anm. 1).

26 Steinauer II 180,

27 NAF, Nazar von Reding an Alois Fuchs, 29. April 1833.

Fuchs, Wiinsche 166 (iiber die ganze Entstehungsgeschichte s. Wiinsche 166—173).
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noch weiter verschlechtert hatte.2 Gerne zog er sich deshalb «wie ein Waldbruder in
die WildniB3» zuriick.?

Nach der Pariser Julirevolution (1830) verfolgte Fuchs mit groem Interesse
nicht nur das kirchliche Neuerwachen, sondern auch die zahlreichen Bestrebungen
zur Revision der Kantonsverfassungen.* Als hieriiber im Herbst 1830 mehrere
Flugschriften und Broschiiren erschienen waren,’ begann auch der Schwyzer Geist-
liche seine vieljahrigen Wiinsche fiir die seit 16 Jahren versprochene Verfassung sei-
nes Heimatkantons niederzuschreiben. Die Arbeit ruhte aber, weil Fuchs, «auf gu-
ten Ausgang hoffend, es fiir iiberfliissig hielt, daBl ein Geistlicher in einem Fache
auftrete, worin er ein Fremdling ist, wihrend berufene Arbeiter sich hinlinglich
zeigten».® Als sich aber im Jahre 1831 die Kluft zwischen Alt- und Neuschwyz ver-
tiefte, dringte sich eine Fortsetzung der Arbeit auf, doch die lange Krankheit und
der Tod seiner inniggeliebten Mutter’ gingen Fuchs sehr nahe und raubten ihm
auch die letzten freien Stunden.

Im Januar 1832 fand Alois Fuchs endlich Zeit, das kaum begonnene Manuskript
weiterzufiihren. Seine «Wiinsche fiir die Verfassung des Kantons Schwyz» erschienen
nun vom 10. Februar an in Hennes zweimal wochentlich erscheinendem Blatt «Der
Freimiithige».® Nach zwolf Folgen muBte die Artikelserie aber abgebrochen wer-
den, da die Predigt «Ohne Christus kein Heil» vom 13. Mai 1832 den Verfasser aufs
neue vom Schreibtisch «wegriB und in einen Strudel von andern Geschiiften warf».?
Als dann Anfang Juli 1832 Pater Pirmin Pfisters «GroBer Abfall» erschien, fiihlte
sich Fuchs verpflichtet, gegen dieses «schreckliche Libell» unverziiglich eine Gegen-
schrift zu verfassen. So wurde denn sein Manuskript erneut beiseite gelegt und erst
im Dezember wieder hervorgeholt.1?

Das Jahr 1833 brachte Fuchs die iiberraschende Vorladung nach St.Gallen (22.
Januar), die ermiidende Verteidigung vor dem Geistlichen Gericht (15.—21.Februar)
und das unerwartet strenge Suspensionsdekret (8. Mirz) mit all seinen Folgen. Trotz
dieser starken Belastungen ist es Fuchs aber gelungen, seine politische Schrift Ende
April 1833 zum AbschluB3 zu bringen.!! Der groBte Teil des Manuskripts war be-
reits gedruckt, so da3 die «Wiinsche fiir die Verfassung des Kantons Schwyz» in der
zweiten Hilfte des Monats Mai ausgeliefert werden konnten.

B. Inhalt der «Wiinsche»

«Keinem guten Biirger darf das Wohl seines Vaterlandes gleichgiiltig seyn. Jeder ist
verpflichtet, nach Kriften auch sein Scherflein fiir dasselbe beizutragen» (S.3). Des-
halb will auch Alois Fuchs, «Landmann zu Schwyz», aus reiner und inniger Liebe
zum Vaterland — ohne Parteilichkeit — «bescheidene und wohlgemeinte Winke und

2 Vgl. Biogr. A. Fuchs I 231.

3 D. h. nach Riemenstalden (Fuchs, Vaterland, Biogr. Skizze 36).

4 Fuchs, Denkschrift T 13.

5 Vgl. S. 45-47.

& Fuchs, Wiinsche 167.

7 Vel.S. 26 f.

8 1832 Nr. 12, 13, 15, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 31, 33 und 42 («Ein Unbefangenem).

? Fuchs, Wiinsche 167.

10 NAF, Tgb. A. Fuchs, 7. Dezember 1832: «Die Verfassungsw. endlich wieder von St. Gallen erhalten
und dann an ihnen gearbeitet bis Abends 7 Uhr.»

11 SchluBwort vom 27. April 1833 (Wiinsche 166—176).
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Wiinsche» (8. 3) fiir die zukiinftige Gestaltung seines Heimatkantons vortragen. Die
seit 1814 versprochene Verfassung muf3 nun endlich einmal bearbeitet werden.

1. Das Grundgesetz

Seit der Entstehung des Kantons Schwyz war die reine Demokratie sein Grundge-
setz, und sogar der Grundvertrag von 1814 stellt dieses Prinzip oben an.!? Vor-
rechte der Geburt, der Personen, der Familien, eines Standes oder eines Ortes sind
also abgeschafft, Freiheit und Gleichheit als in Vernunft und Christentum griin-
dende ewige Gesetze anerkannt; sie allein verleihen dem Menschen seine erhabene
Wiirde, nimlich die Gottebenbildlichkeit, deren Verlust ihn tief herabwiirdigt und
entehrt. Der Kanton Schwyz wird auch weiterhin ein rein demokratisches Land
bleiben.

Es ist des Menschen Pflicht, folgerichtig zu denken, zu reden und zu handeln. So
ist es auch Pflicht aller Biirger des Kantons Schwyz, das nun einmal aufgestellte
rein demokratische Prinzip als Grundgesetz unumwunden und ehrlich anzuerken-
nen und nichts einzuschieben, was dieses Grundgesetz verletzt. «Wie sehr und wie
vielfiltig ist nun aber im Kanton Schwyz diese Pflicht, folgerichtig zu seyn und zu
handeln, seit Jahr und Tag verletzt worden! Welche Verwirrung hat da geherrscht!
Wie hat man alle reinen und einfachen Grundsitze iibergangen (S. 5)!» In allen
Kantonen, in denen Verfassungen revidiert wurden, hat der Souverin sich vorerst
dariiber ausgesprochen und die nétigen Vorkehrungen eingeleitet. Nur im Lande
Schwyz wurde die Kantonsgemeinde immer wieder umgangen. Freiheit und
Rechtsgleichheit sind ewige, unverlierbare Menschenrechte, die durch die Franzosi-
sche Revolution wieder ins Leben gerufen worden sind.!* Kein Mensch und kein
Volk darf diese «kostlichsten Giiter» (S. 8) fiir sich und seine Nachkommen veriu-
Bern. Und wenn die Grundrechte einzelnen Menschen oder ganzen Volkern entris-
sen sind, «so haben sie nicht blo3 — allezeit und unbedingt — das heilige, unbestreit-
bare Recht, selbe zuriickzufordern, sondern auch wirklich die groBte, unerliBliche
Pflicht, selbe zu erkimpfen, weil der Mensch ohne dieselben seine erhabene Be-
stimmung nicht erreichen kann» (S.8). Dieses gottliche Recht haben unsere Vor-
eltern erkannt, und die heilige Pflicht, es zu erkimpfen und zu bewahren, erfiillte sie
mit groBem Opfermut. Die «Ubereinkunft» von 1814 widerspricht den ewigen
Grundsitzen der Vernunft und den erhabenen, groBherzigen Prinzipien der Ur-
viter. Abgeschlossene Vertrige sind nicht unwandelbar. «Wer die Menschheit und
ihre Geschichte kennt, weil3, da3 alles sich immer indert, verwandelt und umge-
staltet» (S.9).

Christen sollen fiireinander nicht nur unbedeutende Vorrechte, sondern alles, so-
gar das eigene Leben opfern. Jeder Rangstreit sei ihnen fremd.!* «Wer eng und
niedrig denkt und iiber Vorrechte das Wohl des Kantons vergifit und auf Tagen und
in Rithen sein Ort, wie es heille, mehr als die Eidgenossenschaft bedenkt, der
kehrt, was das erste, das oberste ist, um, der ist revolutionir!»'® Den Umsturz er-

12 Vgl. Windlin 75.

13 Am 27. August 1789 nahm die franzosische Nationalversammlung nach langen Beratungen aufgrund
eines von Marie-Joseph de Lafayette (1757-1834) entworfenen Vorschlages die Proklamation der
Menschen- und Biirgerrechte an, die zum Programm der Revolution werden sollte.

14 Nach Mt 20, 26 f. und 23, 11; Mk 9,35 und 10,43 £.; Lk 22,26.

5 Nach dem Geschichtsschreiber Johannes von Miiller (Wiinsche 10, auch 165).

—
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strebt also nicht, wer die urspriingliche Einrichtung will, sondern wer diese umge-
stossen hat. Das Festhalten an unstatthaften Vorrechten ist ebenso unchristlich wie
- unvaterlindisch und kann, wie shnliche Kimpfe in andern Kantonen, ein Kampf
gegen den Heiligen Geist, gegen die bessere Erkenntnis und ein hartnickiges Wi-
derstreben gegen die Wahrheit genannt werden.'®

Leider wird nun ausgerechnet in den Urkantonen, der Wiege der schweizeri-
schen Freiheit, gerade das bekimpft, was von jeher ihr Lebensprinzip und unantast-
bares Heiligtum (Palladium) war, nimlich die reine Demokratie, wofiir gerade auf
Schwyzer Boden die erste Schlacht geschlagen worden ist (Morgarten 1315). Die
Pressefreiheit wird nur deshalb gehal3t, weil sie verdientermassen das unschweizeri-
sche Benehmen der Urschweizer ans Tageslicht bringt. Fuchs wiinscht, da3 der
Kanton Schwyz wieder ein rein demokratisches Land werde, daf also alle Vorrech-
te verschwinden, damit Alt- und Neuschwyzer sich wieder briiderlich verbinden.
Diese Vereinigung ist im Lande Schwyz leichter mdéglich als in andern Kantonen,
die sich durch Religion und Sprache, Sitten, Gesetze und frithere Verhiltnisse un-
terscheiden. «Moge nach dem rein demokratischen Prinzip ein Verfassungsrath
— aus edlen, wahren Vaterlandsfreunden bestehend — gewihlt werden, und moge
dann dieser, nach den hl. Grundsitzen der Vernunft und des Christenthums, und
der hehren Urschwyzer wiirdig, handeln (S.16)!»

2. Die Landsgemeinde'’

Ein wesentlicher Teil reiner Demokratien sind die Landsgemeinden. Diese ehrwiir-
digen und herrlichen Institutionen sollte man nirgends aufheben. «Wohl aber diirfte
es bei der jetzigen Lage der Dinge hie und da wohlthitig seyn, sie auf einige Jahre
zu suspendiren» (S.17). Die reine oder direkte Demokratie stellt an alle Biirger gro-
Bere Anforderungen als jede andere Staatsform. Hauptbedingung fiir ihr Funktio-
nieren ist eine gute Jugendbildung durch Kirche und Schule und fortwihrende
Veredelung durch gute Volksblitter, Lesegesellschaften, Vortrige, vaterlindische
Vereine und Feste.!3

Hiezu ist aber die Pressefreiheit unbedingt notwendig, selbst auf die Gefahr hin,
daBl diese «kostliche Himmelsgabe» miBbraucht wird.!® Denn wohin kime man,
wenn alles, was mibraucht werden kann, vérboten wiirde? Ohne Pressefreiheit
wird «die sonst fiir unsittlich und unerlaubt gehaltene Pasquille?® oft zur einzig
noch iibrigen Nothwehr gegen ziigellose Frechheit, gegen himmelschreiendes Un-
recht und tyrannischen Druck... Alle Parteien kénnen sich da frei und offen aus-
sprechen, verstindigen und verséhnen. Die Liige wird entlarvt, die Wahrheit aber
ins helle Licht gesetzt... Ein Ende macht der schrecklichen Pressfreiheit der Gewal-
tigen, namlich der Freiheit, ihre Briider zu pressen und zu driicken» (S.19).

16 Vgl. Apg 7,51 und 2 Kor 13,8.

17 Siehe bes. Xaver Schniiriger, Die Schwyzer Landsgemeinde, Diss. iur. Bern, 0.0.0.]. (1905/06) und
Windlin 59-64.

18 Anstelle von «fortwihrender Veredelungy wiirden wir heute sagen: Weiterbildung oder Erwachsenen-
bildung (éducation permanente).

9 Fuchs denkt wohl an folgende Schrift des Rapperswiler Professors Franz Joseph Hofliger
(1797-1862): Fiir PreBfreiheit wider PreBfrechheit. Dem freien Schweizervolke und seinen Regierun-
gen zur Priifung und Beherzigung, Rapperswyl 1832 (Tgb. A. Fuchs, 28. Februar 1833; Rezension im
«Erzihler» Nr. 43 vom 28. Mai 1833).

20 Anonyme Schmihschrift.
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Wo diese Grundbedingungen einer reinen Demokratie, nimlich Jugendbildung
und fortwihrende Veredelung erfiillt werden, da werden auch die Landsgemeinden
immer ehrwiirdiger, erhabener und segensreicher. Wo diese Voraussetzungen aber
fehlen, «wo hiemit ein kirchlich-fanatisirtes und politisch-dummes Volk in einer rei-
nen Demokratie lebt, da sind auch die Landsgemeinden wie die ganze noch so
schone Verfassung ein Unding und sinken von ihrer erhabenen Hohe zum Spielball
rinkestichtiger Volksthiimler herab» (S.19). In verdorbenen Demokratien — Fuchs ist
ihr erklirtester Gegner — herrschen schlaue, raffinierte Aristokraten, die, wenn sie
mit und neben den andern Rivalen gleichen Schlages bestehen wollen, wie diese
dem Volk schmeicheln und seine Vorurteile hegen und pflegen miissen.

Alois Fuchs wiinscht fiir die Landsgemeinde des Kantons Schwyz einige Verbes-
serungen. Er schligt vor, diese souverine Volksversammlung nicht in Schwyz
(Ibach vor der «Brugg»), sondern in der Mitte des Landes abzuhalten, «in der Ge-
gend vom Sattel oder Rothenthurm» (S. 25), damit alle Kantonsbiirger daran teil-
nehmen koénnen.?! Sie werde nicht nur alle zwei Jahre, sonden jihrlich abgehalten.
«Dann erhilt man in den Mitteljahren, wo keine Aemter zu vergeben sind, eine
herrliche freie Zeit, die wichtigsten Landesgeschifte, statt nur obenhin, mit gehori-
ger Mufe und Besonnenheit zu behandeln» (S. 26).22Die Kantonsgemeinde soll in
Zukunft nicht erst um 12 Uhr, sondern bereits morgens, spitestens um 10 Uhr be-
ginnen. Die iibliche Ratsversammlung falle an diesem Tage aus. Die Regierung
nehme gegeniiber dem Volk, das wihrend ein paar Stunden seine Souverinitit
ausiibt, in Aufzug und Haltung eine bescheidene Stellung ein.

Ueber die Verhandlungen an der Landsgemeinde soll der Biirger nicht mehr in
Unkenntnis gelassen werden. Anstelle unnatiirlicher Heimlichkeit trete unumwun-
dene Oeffentlichkeit. Fuchs wiinscht, da3 die Regierung ein volles Vierteljahr frii-
her ein Kreisschreiben veroffentlicht, worin sie die Stimmbiirger tiber alle Verhand-
lungsgegenstinde unterrichtet und ihre Antrige begriindet, damit jeder sich auf den
wichtigsten Tag des Vaterlandes gehorig vorbereiten und nach reiflicher Ueber-
legung fiir das allgemeine Wohl des Volkes stimmen kann. Jeder Einzelne soll auch
weiterhin das Recht haben, frei und ungehindert Antrige zu stellen, allein auch er
lasse diese drei Monate friiher bekanntmachen, damit das Gesamtvolk nicht un-
vorbereitet «iiberfallen» werde.?®* Die politische Miindigkeit werde vom 16. auf das
24. oder 26. Altersjahr hinaufgesetzt, denn die Landsgemeinde sollte eine Ver-
sammlung von erfahrenen Minnern sein, frei von unwissenden, oft allzu leicht-
sinnigen Knaben.?* Die polizeiliche Ordnung muB verstirkt und der Zugang «un-

<" Die mit der Mediationsverfassung von 1804 geschaffene Kantonslandsgemeinde war bis zur neuen
Verfassung von 1833 nur ein Schattengebilde, da an ihr — des weiten Weges wegen — vorwiegend
Biirger des Bezirkes Schwyz teilnahmen (Styger 330).

Die Landsgemeinde des Alten Landes Schwyz wurde seit ihrem Bestehen bis zum Untergang der
Alten Eidgenossenschaft immer am letzten Sonntag im April abgehalten (Schniiriger 29). Nach der
Verfassung von 1804 versammelte sich die Landsgemeinde des ganzen Kantons «ordentlicher Weise
alle zwey Jahre am ersten Sonntage im Maymonat» (Kothing, Gesetzessammlung 36).

In diese Richtung geht ebenfalls ein Vorschlag in Leonard Karl Inderbitzins «Vaterlindischem
Gespriich» (Zug 1831, 92-95).

# Urspriinglich trat die politische Miindigkeit mit dem zuriickgelegten 14. Altersjahr ein. Seit Anfang des
16. Jahrhunderts wurde sie um zwei Jahre hinaufgesetzt (Schniiriger 43). Die Mediationsverfassung
(1804) lieB die «rechtlich anerkannten Landleute des Kantons, so 20 Jahre alt sind», zur allgemeinen
Landsgemeinde zu (Kothing, Gesetzessammlung 35).

22
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rechtlicher» Biirger verhindert werden. Zu den hochsten Aemtern sollen nur die
wiirdigsten erhoben werden.

3. Die Bebirden
a) Die drei Rate

Was ein Vater fiir seine Familie, das sollen die Rite fiir das Vaterland sein. Der Kan-
tonsrat (Einfache Rat) mufl mehr Kompetenzen erhalten, soll er in Zukunft zum Se-
gen des Landes walten und wirken kénnen. Was ihn hindert und hemmt, ist nicht
die anerkannt souverine Kantonsgemeinde, sondern die allzu groB3e Selbstindigkeit
der sieben Bezirke, die in gewissen Beziehungen fast an Souverinitit grenzt. «Der
Kanton muB nicht ferner sich beinahe in die Bezirke auflésen und in ihnen gleich-
sam verschwinden, sondern diese miissen sich vielmehr in ithn auflésen, in ihm ver-
schwinden» (S. 31). Solange dies nicht geschieht, haben wir eigentlich nicht einen
wahren Kanton mit sieben Unterabteilungen, sondern vielmehr sieben Kanténchen
unter dem Scheinnamen eines Kantons.

«Der Kantonsrath muB fiir alle wichtigern Zweige des Staatswesens als Kantons- .
behorde dastehen, fiir alle Landestheile einschreiten kénnen, und ihm muB in allen
Bezirken Folge geleistet werden. Seine Glieder miissen nur nach Eid und eigener
Uberzeugung stimmen und den Kanton — und nicht einzelne Bezirke oder Gemein-
den — im Auge haben; sie miissen dann aber auch fiir ihre geduBerten Meinungen
und Ansichten nur dem Kantonsrathe selbst verantwortlich seyn. Diesem muB fer-
ners das Recht zustehen, wie von dem Zustande des gesammten Staatsgutes, so auch
von jenem aller Korporationsgiiter und Waisenimter — unter welcher Verwaltung
sie immer stehen — jederzeit Einsicht zu nehmen und néthigenfalls zweckmiBige
Einrichtungen zu treffen; er (sc. der Kantonsrat) bestimme auch jihrlich den Vor-
anschlag der Staatseinnahmen und Ausgaben und die Art und Weise, sie zu decken;
er priife, genehmige oder verwerfe alle 6ffentlichen Rechnungen und mache diese,
sowie seine Verhandlungen, jihrlich bekannt. Zur Beférderung des Geschiftsganges
bilde er fiir die verschiedenen einschlagenden Gegenstinde (wie z.B. fiir das Erzie-
hungswesen u. s. f.) Kommissionen und wihle in dieselben auch Mitglieder auler
seiner Mitte, solche nimlich, die sich in den betreffenden Fichern durch Kenntnif3
und Erfahrung auszeichnen. Unter seiner Leitung und Oberaufsicht haben dann
diese ihre Gegenstinde zu bearbeiten, und so ist dann zu hoffen, daf3 viel Gutes,
das uns mangelt, eingefiihrt und immerfort zeitgemil verbessert werde» (S. 32 £.).

«Vorziiglich ist zu wiinschen, dafl der neue Kantonsrath unser Land mit guten
Schulen, mit besserer Polizei, mit wohlangelegten StraBen, mit einer Feuer- und mit
einer Vieh-Assekuranz und mit Pfandprotokollen begliicke und das Armenwesen
und die milden Anstalten zu seinem ganz besondern Augenmerk mache» (S.33).
Nichts ist einem Lande schidlicher als die Einseitigkeit. Es sollen sich deshalb alle
Parteien aussprechen kénnen. Opposition, d.h. «ein verniinftiges, edles und wohl-
gemeintes Auftreten gegen diese oder jene Vorschlige» (S. 34), ist in jedem Staat
notwendig, Mit dem freien Wort werde auch die kurze, einfache Anrede eingefiihrt.
«Nirgends wird vielleicht das Unwesen mit ellenlangen, zeitraubenden Titulaturen
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so sehr ins Licherliche getrieben wie in Demokratien, und es ist wahrhaft noth-
wendig, diesem Ubelstande ein fiir allemal abzuhelfen» (S. 34).2

Dem Kantonsrat werde ein Zwei- und ein Dreifacher Rat beigegeben. «Fir diese
Einrichtung spricht das Alterthum und ihr dcht demokratisches Wesen,?® und diese
zwei- und dreifachen Rithe sind ebenso geeignet, jiingere Minner allmihlich und
auf die lehrreichste Weise mit den Staatsgeschiften vertraut zu machen, als durch
sie recht Viele fiir die vaterlindischen Angelegenheiten in nihern Anspruch ge-
nommen und alle wichtigern Verhandlungen eigentlich volksthiimlicher und republi-
kanischer werden. Der Kantonsrath bleibt dann auch nur um so besser in seinen
Schranken, kontrollirt durch den zwei- und dreifachen Rath, alle drei aber durch die
Kantonsgemeinde» (S. 34).

Fir den Dreifachen oder Greflen Rat bringt Fuchs drei ihm am Herzen liegende
Wiinsche vor, namlich daf3 dieser Rat die Instruktionen an die Tagsatzung immer in
echt eidgendssischem Geist und nach freiheitlichen Grundsitzen erteile, dal3 ihm
das Begnadigungsrecht eingeriumt und die Gesetzgebung groBtenteils ganz iiber-
lassen werde. Diese Gesetze miissen vorerst nur provisorisch bekanntgemacht und
erst nach einer bestimmten Frist und nach genauer Beachtung der &ffentlichen
Stimmung rechtskriftig erklirt werden. Die Sitzungen des Ein-, Zwei- und Dreifa-
chen Rates sollen 6ffentlich werden. Dadurch wird — wie die Erfahrung lehrt — bei
den Ratsherren wie bei den Zuhérern «eine ungemeine Begeisterung fiir das Va-
terland erweckt, fiir welche Begeisterung wir gar sehr zu sorgen haben» (S. 306).
Gleichzeitig werden aber auch Geriichte und Vorurteile abgebaut. Das Vaterland
und sein Wohl muf3 jedem Biirger die hochste und wichtigste Angelegenheit sein,
denn der Christ entsagt der eigenniitzigen Selbstliebe und opfert fiir der Briider
Wohl alles, selbst sein Leben. Damit ist auch erwiesen, daf3 im Christentum — wie
sonst in keinem Religions- und Staatssystem — der reinste und erhabenste Patriotis-
mus wurzelt.

Fuchs wiinscht des weitern, da3 der Kantonsrat nach dem MaBstab der Bevolke-
rung in den einzelnen Bezirken gewihlt wird. Im Rat sollen weniger, dafiir bessere
Volksvertreter Platz nehmen. Dadurch wird der Geschiftsgang fliissiger werden.
Wenn die sechs iibrigen Bezirke dem Alten Lande einige Kantonsrite mehr zubilli-
gen, als diesem nach strengem Zahlenverhiltnis zukommt, so wiire dies ein schéner

2 Die Ratsherren pflegten etwa folgende Anrede: «Hochwohlgebohrner, Hochgeachter Herr Land-
ammann, Hoch- und Wohlweise Gnidige Herren des Raths, Geehrteste Herren und Landleutel»
(Leonard Karl Inderbitzin, Vaterlindisches Gesprich . . ., Zug 1831, 95f.)

% Die begriffliche Unterscheidung der drei Gewalten (Gesetzgebung, Vollziehung, Rechtsprechung)
machte schon der griechische Philosoph Aristoteles (384—322 v. Chr.). Die Forderung nach Verteilung
der Gewalten auf verschiedene Staatsorgane hat der franzosische Moralist und Staatstheoretiker Man-
tesquieu (1689—1755) in seinem klassischen Werk «De I'Esprit des Lois» (1748) erhoben. A. Fuchs
setzt sich mit der moralischen Beurteilung der von Montesquieu bezeichneten drei Regierungsformen:
Despotie, Monarchie und Republik in Wiinsche 93—96 auseinander. Er meint: «So weit verirrt man
sich, wenn man nicht von ewigen Grundsitzen ausgeht und die Alltagserscheinungen des Lebens mit
trockener, bloB verstindiger Facheintheilung beurtheilt . . . Wiire er statt 1689 im Jahre 1789 gebo-
ren worden, hitte er also 100 Jahre spiter gelebt, studiert, Reisen gemacht, Materialien gesammelt, ge-
dacht und geschrieben, wir wiirden dann im Jahre 1848 ein viel ausgezeichneteres Werk erhalten, als
jenes von 1748 ist» (Wiinsche 95).
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und edler Zug, denn allzu schroffes Vorgehen hat keinen Bestand.?” Mége das Alte
Land Schwyz — der Name «altgefreites Land» soll fallen — seinen Vorrang vorziig-
lich darin suchen, daB es den neuen Bezirken in allem Guten voranleuchte.

b) Die Regierung

Neben dem Kantonsrat ist eine zweite Behtrde von wenigen Minnern aufzustellen,
die «immer und ununterbrochen fiir Beobachtung und Vollziehung der Gesetze und
fiir Handhabung des allgemeinen Wohls wacht und die 6ffentlichen Angelegenhei-
ten leitet und besorgt» (S. 46). Man nenne sie Kleinen Rat, Vollziehungsrat, Regie-
rungsrat oder Standeskommission.?® Mitglieder der Regierung wiren der Landam-
mann, der Landesstatthalter und der Landessickelmeister, ihre Stellvertreter der
Pannerherr, der Zeugherr und der Landeshauptmann. Den genannten sechs Vorge-
setzten werde aus jedem der sieben Bezirke ein Vorsteher (Siebner) beigegeben.
Diese 13 Herren wiirden im Kanton Schwyz den so notwendigen Einheits- und
Mittelpunkt bilden.

¢) Die Bezirke und ihre Behirden

Die Aufteilung des Kantons Schwyz in Bezirke ist 6rtlich und geschichtlich begriin-
det; sie soll deshalb auch weiterhin bestehen bleiben. Finzig die zwei Hofe Pfiffi-
kon und Wollerau sollten in emen Bezirk verschmolzen werden, zumal sie nur aus
drei Pfarreien bestehen.?” In den wichtigsten Angelegenheiten aber — vor allem im
Erziehungswesen — mufl mehr Einheit erreicht werden. «Nur ¢z Kanton, nicht sie-
ben Kanténchen!» — das sei unser Wahlspruch. Auch die Bezirksrite sollen nicht
aus allzuvielen Mitgliedern bestehen. Sehr wichtig ist die Einfiihrung politischer
Gemeinden in den zwei groiten Bezirken Schwyz und March, aber auch in den Hé-
fen.3® Dabei miissen die bereits vorhandenen Pfarr- oder Kirchgemeinden nur
noch politisch vervollstindigt werden.?! Ein neuer Bezirksbiirger soll zugleich auch
das Kantonsbiirgerrecht erhalten.

Die Beisassen haben die 1798 etlangte politische Freiheit und Rechtsgleichheit 1829
«aus elender Amtlisucht» der alten Landleute wieder verloren (S. 73).32 Dieses Un-
recht ist noch nicht wiedergutgemacht. Es wird aber doch fast allgemein eingese-
hen, denn «die mit den Beisissen in fritheren Jahren geschlossenen Vertrige
konnen keine Sophisten — sie mégen aufbieten Alles, was sie wollen — mehr vertil-
gen und ungiiltig machen».3* Der Beisassenhandel «hat uns unglaublich geschadet

27 Fuchs dachte wohl an die Verfassung des Kantons St. Gallen (1831), die dem kleinen Bezirk St. Gallen
(die Stadt und ihre Umgebung) 15 von 150 GrofBriten zuerkannte. Die iibrigen 135 Mitglieder des
GroBen Rates wurden «in genauem VerhiltniB3 zur Zahl der im iibrigen Kanton befindlichen Kantons-
biirger und der daselbst niedergelassenen Schweizer, mit Beobachtung der Paritit nach gleicher Be-
rechnung, auf die andern 14 Bezirke vertheilt» (Art. 46).

# Eine sog. Standeskommission mit beschrinkten Befugnissen bestand bereits seit 1804 (Kothing, Ge-
setzessammlung 32, 71 und 73 f.).

2 Freienbach (gegr. 1308), Feusisberg (gegr. 1492) und Wollerau (gegr. 1536).

30 Bis zur Verfassung von 1833 oblag die Besorgung und Verwaltung des Gemeindewesens den Bczu'ks-

riten (Dominik Triner, Riickblick auf das Gemeindewesen von Schwyz. .. 1848—1881, Einsiedeln

1882, 5).

Seit alters gab es so viele Kirchgemeinden, als Pfarreien bestanden. Die Befugnisse der Kirchgemein-

den waren auf die Verwaltung des Kirchengutes beschrinkt (Steinauer I 8).

32 «Die schreckliche Amtlisucht» hat — nach Fuchs — dem Lande Schwyz mehr geschadet als die Invasion
franzosischer, dsterreichischer und russischer Heere (Wiinsche 44).

33 PFuchs, Vaterland 76.

31
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und auf alle unsere Sachen ein sehr nachtheiliges Licht geworfen» (S. 74). Es gibt
aber ein ebenso arges Beisassensystem im GroBen, nimlich «jener elende Abderitis-
mus®*, demzufolge der Urner in Nidwalden, der Schwyzer in Zug, der Luzerner in
Obwalden, der Freiburger in Solothurn und der Tessiner im Wallis ein Beisal3e ist
und bleibt, hundert und hundert Jahre lang, ohne Einkauf» (S. 75). Dieses grofle,
eidgendssische Beisassensystem bringt namenloses Elend und liefert die scheinbar
aufgeklirte Schweiz dem wohlverdienten Spott der Nachbarvélker aus.

d) Die Gerichte

Mit dem Gerichtswesen im Alten Lande Schwyz ist man allgemein zufrieden. «Wir
haben ein Siebnergericht fiir alle gewohnlichen Civilfille, ein Neunergericht fiir Eh-
renpunkte und Marchungen;*’ein Kantonsgericht fiir jene Prozesse, die an diese
hochste Instanz von den Untergerichten geleitet werden, wenn den Parteien der
Spruch derselben nicht geniigt; ein Kriminalgericht, welches der zweifache Rath
bildet» (S.82). Kein Mitglied eines Gerichtes darf zugleich im Rat sitzen, und um-
gekehrt (Trennung der Gewalten). In jedes Gericht soll wenigstens ein Rechts-
gelehrter Einsitz nehmen (ins Kantonsgericht zwei). Ein einfaches, allen verstind-
liches Gesetzbuch zeige jedermann, woran er ist und was er fordern darf.3

Fuchs wiinscht des weitern eine erste Vermittlungsinstanz und eine hohere Revi-
sionsbehoérde. Die erste Vermittlungsinstanz oder das Friedensgericht ist der Weg, den
uns das Evangelium in allen Streitfillen vorzeichnet.3” «Von einem weisen,
menschenfreundlichen Vermittler und Friedensstifter kénnen oft die weitaus-
sehendsten Hindel ohne ungliickliche Folgen, ohne groBSe Kosten, ohne Zeitverlust
und Erbitterung in Giite abgethan werden . . . Solche Vermittlungsinstanzen waren
bis fast zur Revolution die uralten Gassengerichte» (S. 83).38

In jeder Pfarrgemeinde soll deshalb ein Vermittler als Vorinstanz aufgestellt wer-
den. Die hdhere Revisionsbehirde wire eine unparteiische Oberbehorde, die z.B. iiber
die Kantonsgerichte der vier kleinen Kantone Uri, Schwyz, Nidwalden und Zug
stehen wiirde, so wie die Kantonsgerichte iiber die einzelnen Bezirksgerichte wa-
chien.??

34 Schildbiirgertum, Einfiltigkeit (nach den Einwohnern der altgriechischen Stadt Abdera in Kleinasien).

35 Ehrenpunkt (point d’honneur): Ehrensache, Ehrenstandpunkt; Marchung: Grenzbestimmung,

36 «Das Landbuch von Schwyz» (hg. von Martin Kothing, Ziirich und Frauenfeld 1850), eingeteilt in vier
Biicher, mit Eintragungen von 1294 bis 1761, war das Zivilgesetzbuch des Alten Landes Schwyz. Als
Erginzung dienten die Landsgemeinde- und Ratsprotokolle, die Mandatenbiicher, die Wegweisrodel
und verschiedene im Landbuch nicht enthaltene Landsgemeinde- und Ratsbeschliisse im Archiv. Zu
nennen sind auch die sog. 25 Landespunkte (vgl. S. 451 Anm. 14). Landbiicher gab es auch in den
«angehorigen» Landschaften March, Einsiedeln, KiiBnacht, Wollerau und Pfiffikon sowie in der altge-
freiten Republik Gersau (HBLS VI 311 f.).

37 «Wenn aber dein Bruder sich verfehlt hat, so gehe hin und stelle ihn unter vier Augen zur Rede! Hort
er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Hért er dich nicht, so ziehe noch einen oder zwei hin-
zu, damit jede Sache feststeht auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen hin» (Mt 18,15 f£.).

3% Siche Helen Stockmann, Uber die Gassengerichte von Uri, Schwyz, Nidwalden und Appenzell, Diss.

iur. Ziirich 1942 und Franz Cerncic, Die' Entwicklung des Vermittleramtes im Kanton Schwyz, Diss.

iur. Ziirich (Winterthur 1955).

Diese héhere Revisionsbehérde wurde 1848 mit der Schaffung eines Gerichtes fiir die ganze Eidgenos-

senschaft (Bundesgericht) verwirklicht.

39
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Die vier genannten Kantone?® sollen — auBler einem Gymnasium und einem
Lehrerseminar®! — auch eine gemeinsame Strafanstalt ins Leben rufen. Diese mul3
aber zugleich eine Besserungsanstalt sein, denn jeder, der nicht gerade ein «scheul3-
licher» Verbrecher ist und als solcher die Todesstrafe verdient, sollte auf dem Weg
der Humanitit und des Christentums zu einem bessern Leben zuriickgefiihrt wer-
den. Alle Zwangsmittel aus vergangenen barbarischen Zeiten miilen verschwin-

den.
4. Allgemeine Bemerkungen

a) Dauer und Wahlart der Beamten

«Das lebenslingliche Rathsherrenthum ist ein aristokratisches Element und im
Grunde gegen die Freiheit und Gleichheit» (S. 92).42 Es zeitigt viele nachteilige Wir-
kungen, z. B. Herrschsucht, Barschheit, Eigenliebe, Trigheit, vor allem aber die
Trolsucht.*® Hier liegt auch der Grund fiir die bald dreijihrigen Unruhen im Kan-
ton Schwyz. Alle Mitglieder des Rates sollen also — wie in andern Kantonen — nach
einer bestimmten Zeit austreten. Dadurch werden sie angespornt, ihre Stellen mog-
lichst gut zu versehen und sich einer neuen Wahl wiirdig zu erweisen.

) Das Militirwesen*s

«Nur der Gottgeweihte, nur der an der warmen Brust des Vaterlandes Erstarkte
geht hinaus mit unbesieglichem Muthe in den hl. Kampf fiir Gott, Freiheit und Va-
terland, fiir Haab und Gut, fiir Leib und Leben. Daher fingt das Kriegswesen mit
religiser Erziehung, mit tiichtiger Schulbildung, mit Erweckung und Nihrung hel-
vetischen Biirgersinnes an, geht dann erst iiber auf personliche Kampffertigkeit und
endet mit den materiellen Bediirfnissen. Es ist daher die flacheste aus allen Seichtig-
keiten, etwa zu meinen, daB sich Kriegswesen und Religion gar nicht beriihren, ja

vielmehr einander feindlich gegeniiber stehen» (S.104).

Fuchs wiinscht, daB die militdrische Kampfiibung schon in friihester Jugend be-
ginne. «Die so schroff und heillos ausgeschlossene Kérperbildungy muB3 mit der
Geistesbildung Schritt halten. «Mens sana in corpore sano! Das ist republikanisch,
das ist segensreich... Spartanische Abhirtung gibt Muth, Kraft, Stirke, Gesundheit
und Freiheit; sie allein kann und wird die Schweiz erhalten» (S.108). Fiir die Jiing-
linge sollen deshalb iiberall nationale Turnschulen eingefithrt werden. «An die
Turnschulen schlieBe sich dann fortgesetzte Waffeniibung bei den Erwachsenen»
(5.109). Der Kanton Schwyz ist beziiglich militirischer Ausriistung in argem Riick-
stand. Einige Anstrengungen seit der Entwaffnung durch die Franzosen (1799)
miissen aber anerkannt und mit Recht gelobt werden.®
40 In Wiinsche 133 wird noch Obwalden genannt.

4 Vgl S. 1221,

2 Die Kantonsverfassung von 1804 regelte erstmals ausfiihrlich die Amtsdaver im Kantonsrat (Ein-
facher Rat) und im Kantonsgericht (Kothing, Gesetzessammlung 45 f.). Die Landsgemeinde von 1822
aber beschloB3, dal die Kantonsrite wieder auf Lebenszeit ernannt werden sollen (Dettling, Schwyze-
rische Chronik 97). Uber die Amtsdauer der Landesimter s. Alois von Reding, Die Landesimter des
eidgendssischen Standes Schwyz, Diss. iur. Bern, Schwyz 1912, 107-112.

4 Betr, Tislen s. S. 111 Anm. 12 — Uber WahlmiBbriuche und deren Bekimpfung s. Schniiriger, Lands-
gemeinde 46—53 und Reding, Landesimter 45-76.

“ Vgl S. 120 und . 512,

45 Uber die Militirgesetzgebung im Kanton Schwyz zur Zeit der Restauration s. Kothing, Gesetzessamm-
lung 127, 132, 134 und 144. Siche auch Alfons Lenherr, Das schweizerische Militirwesen der Restau-

rationszeit als Dokumentation eines nationalen BewuBtseins, Diss. phil. Ziirich, Osnabriick 1976 (Stu-
dien zur Militirgeschichte, Militirwissenschaft und Konfliktsforschung, Bd. 11).
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¢) Das Kirchliche

Der Staat kann von der Kirche ebensowenig getrennt werden wie der Leib von der
Seele. «Beide sind am Himmel der Menschheit das in entziickender Schone hell-
strahlende Dioskurenpaar» (S. 117). Deshalb darf auch dem Kanton Schwyz — als
christlichem Freistaat — die christliche Kirche nicht gleichgiiltig sein. Bei der Aus-
arbeitung einer neuen Verfassung muf} er ganz besonders jene Kirche beachten, «in
der wir gliicklicherweise durch Gottes Gnade geboren und erzogen sind, die uns
tiglich ihre Himmelsgaben spendet und uns hiniiber segnet in jene bessere Welt»
(8.119). Der Stand Schwyz «mége sich von seiner unnatiirlichen Verbindung mit
Chur trennen und wieder zuriickkehren zu den ewig und heilgeliebten drei Wald-
stitten und mit diesen — und mit Zug, Glarus, Ziirich und Schafthausen vereint —
mitten in der Schweiz ein Erzbisthum griinden» (S.133).4¢

Zum Priesterstand sollen nur edle und hochbegabte Jiinglinge zugelassen wer-
den. Alles Kirchengut im ganzen Kanton werde «in eine Masse konzentrirt und
noch méglichst gedufnet» (S.134). Ein Kirchenrat, dem auch Geistliche angehoren,
leite alles Kirchliche. Es entspricht echtem Christentum, wenn die Ortschaften ihre
Geistlichen auch weiterhin selber wihlen, jedoch nur nach einem dreifachen Vor-
schlag des Kirchenrates.” Bei jeder Beférderung entscheide Fihigkeit und Ver-
dienst. «<Wo es néthig, miissen ganz neue Pfriinden gestiftet werden, wie im Bisis-
thal®®; anderseits — wie in Schwyz u.s.f. — miissen die Geistlichen auseinander ge-
stellt und auf die Filialen herum vertheilt werden» (8.134).4° Es ist immer schid-
lich, wenn eine Stelle lebenslinglich besetzt wird.

«So Gott will, werden wieder die Bisthums- und Provinzialsynoden auftreten
und wie in andern Kantonen, so auch in meinem Vaterkantone Anordnungen tref-
fen, die nicht blof3 meine, sondern tausendfiltige Wiinsche befriedigen... Seyen wir
gute Kinder der Kirche und sorgen wir fiir ihre Forterhaltung und Neuverklirung!»
(5.134 £.)

4 Vgl. Biogr. A. Fuchs I 209 sowie S. 121 und S. 550.

47 Siehe S. 565. Siehe auch Thomas Herger, Das Bischéfliche Kommissariat Uri. Ursprung und Inhaber,
Altdorf 1963, 24-26 (Kantonsbibliothek Uri, 10. Jahresgabe).

48 Bisisthal, eine Filiale von Muotathal, erhielt 1896 den ersten Kaplan (Muotathaler Chronik, hg. von
Engelmar Egli, Schwyz 1945, 80).

49 Der Wallfahrtsort Seewen wurde bereits um 1680 zur Kaplanei erhoben (s. André Meyer, Die Kunst-
denkmiler des Kantons Schwyz, Neue Ausgabe/Bd. I: Der Bezirk Schwyz 1: Der Flecken Schwyz und
das iibrige Gemeindegebiet, Basel 1978, 486). Aufiberg erhielt Anfang der 70er Jahre ein Schul- und
Pfrundhaus und 1876 den ersten Kaplan, der auch die Schule fithrte (Dominik Triner, Riickblick auf
das Gemeindewesen von Schwyz ... 1848—1881, Einsiedeln 1882, 15 und 17; Alois Dettling, Ge-
schichte des Volksschulwesens im Kt. Schwyz in den vergangenen fiinfzig Jahren [1849—-1899], Einsie-
deln 1899, 172). Ibach erhielt 1944 den ersten stindigen Seelsorger (Pfarrvikar). Siehe Josef Kontad
Scheuber, Franz Odermatt (1883—1951), Der Schwyzer Pfarrer. Das Lebensbild eines Urschweizers,
Schwyz 1952, 104.
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d) Die Klister™®
In der abendlindischen Kirche waren «die Ordensstifter — alle nach dem Patriar-
chen Benedikt — Reformatoren im edelsten Sinne des Wortes». Stagnation und «eis-
kalter, unchristlicher, unverniinftiger Formalismus» war ihnen fremd (5.145 f.).
Der einfluBreiche Kapuzinerorden ist heute leider «entstellt — auf eine Weise, dalB3
das Herz seiner edelsten Sohne blutet» (S.144).5! In Einsiedeln «lichteten einst
fromme Briider den einsamen, finstern Wald, wo jetzt jhre Nachfolger mit groflen
Hilfsmitteln den viel finstereren Wald der Vorurtheile, des Aberglaubens, der Un-
wissenheit, der Trigheit, der Frivolitit ausrotten sollten, ausrotten kénnten, wenn
sie wollten» (S.153).52

Alle Kléster, also auch jene des Kantons Schwyz, miissen in Lehranstalten (Biir-
gerschulen, Gymnasien) oder wohltitige Institutionen wie Armen-, Waisen- und
Krankenhiuser sowie Besserungsanstalten umgewandelt werden. «Das alles waren
sie uranfinglich, das miissen sie wieder werden, und zwar ohne allen Zwang fiir die
einzelnen Individuen, ohne alle Geliibde fiir Sonderbarkeiten, die am Ende wenig
oder gar keinen Gehalt haben. Zu den héchsten, erhabensten Tugenden sind ohne-
hin alle Menschen — ohne Ausnahme — verpflichtet, und es kann hierinfalls keine
Entpflichtung fiir die iiberaus groe Mehrheit sowie keine Uberverpflichtung fiir
einzelne Wenige geben» (8.153 f.). «Ewig und unumst6Blich, auch die edelsten
Menschen hinlinglich in Anspruch nehmend, sind Gottes Gesetze. Wollet sie ja
nicht mit harten Menschensatzungen noch vermehren und wie in Hintergrund stel-
len» (S.155).

Sollen die Kléster nicht in erster Linie in der Seelsorge aushelfen? Alois Fuchs
antwortet mit Nein, denn «diese Aushiilfe war von Anfang an nie ihre eigentliche

50 Der Kanton Schwyz zihlte seit der Mitte des 17. Jh. sechs Kloster: Das Benediktinerkloster Einsiedeln
(gegr. 934), die Kapuzinerkloster Schwyz (gegr. 1586) und Arth (gegr. 1655), das Dominikanerinnen-
kloster St. Peter am Bach, Schwyz (gegr. 1275), das Franziskanerinnenkloster St. Joseph, Muotathal
(2. Hilfte des 13. Jh. Beginenhaus, 1288 Annahme der Franziskanerregel) und das Benediktinerin-
nenkloster zu Allen Heiligen in der Au bei Einsiedeln (Vereinigung von drei Schwesternhidusern um
1530 zu einem Gemeinschaftskloster). Das aus dem 13. Jh. stammende Frauenkloster in der Au bei
Steinen (Zisterzienserinnen, ab 1570 Dominikanerinnen) wurde nach dem zweiten Brand von 1640
durch RatsbeschluBl mit dem Dominikanerinnenkloster Schwyz vereinigt (1642). Das «Klosterli» auf
dem Loo ob Schwyz (1586—1620 Kapuzinerkloster, ab 1627 Lateinschule) wurde 1836—44 von den
Jesuiten und 1855—-90 vom Konvent des 1848 aufgehobenen Zisterzienserinnenklosters Rathausen
LU bewohnt. 1895 bezogen die heute noch wirkenden «Tochter des Herzens Jesu» (Kongregation,
gegr. 1872) die Gebiulichkeiten (St. Josefs-Klosterli). Siehe: Mit Christus verborgen in Gott (Kol 3,3).
Das Leben der Mutter Maria von Jesus (1841-1884), Schwyz—Bern 1969, bes. 157.

A. Fuchs denkt vor allem an seinen Freund P. Franz Sebastian Ammann, dessen Schrift «Uber Kapuzi-
ner-Reformen» Prof. Chr. Fuchs 1835 in Sursee erscheinen lieB (Ammann, Befeindung 75). A. Fuchs
versuchte iiber freisinnige Politiker zu erreichen, daB von den vorab in der Innerschweiz sehr einfluf3-
reichen Kapuzinern «die Bessern und Hellern unter denselben zu geeigneten Stellen kimen» (NAF,
Landammann G. J. Sidler an A. Fuchs, 18. August 1833). Sidler schrieb in diesem Sinne an den Luzer-
ner Schultheilen Joseph Karl Amrhyn: «Dieser Orden ist in den kleinen Kantonen sehr einfluBreich.
Er hat mehrere, durch Charakter und Bildung ausgezeichnete Glieder; sie sind aber in der Minderheit
und haben einen harten Kampf gegen die unverstindigen, blinden Anhinger an veraltete, geist- und
leblose Formen» (StAL, NachlaB J. K. Amrhyn, 17. August 1833, Schachtel 1322, Nr. 74). Siche auch
SpieB, Baumgartner-Hel3 283.
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Bestimmungy. Ubrigens: «Seelsorger hat die Schweiz an der eigentlichen Geistlich-
- keit im Uberflusse» (S.153).53

3. Das Veerhiiltnis des Kantons Schwyz zur Schweiz;

Es bleibt eine ewige Forderung der Vernunft, daf3 der Einzelne sich dem Allgemei-
nen, der Teil sich dem Ganzen unterordnet. Deshalb mul3 auch im Kanton Schwyz
die Schweiz «immer unser erste Gedanke und unser Zielpunkt seyn» (S.164). Daher
sollte man auch zuerst fiir das Ganze schreiben. «Indessen hat man in unserer
Schweiz den entgegengesetzten Gang eingeschlagen, was dann die Ursache war,
warum auch diese Schrift mit dem eigentlichen Anfange endet» (S.164).

«Moge unter Gottes gnidiger Leitung eine segensreiche Bundesverfassung ent-
worfen und in allen Kantonen edelmiithig ausgefiihrt werden, eine Verfassung, die
die einzelnen Kantone der ganzen Schweiz dem Einen Vaterland unterordnet, in
einer Weise, wodurch die wohltitige Individualitit der einzelnen Bundesglieder
nicht zerstort wird. Die sind ebenso iibel daran, die auf eine iibelverstandene, weil
tibertriebene Centralisation rufen, als Jene, die das hartherzige, schroffe und lieb-
lose Kantonlisystem mit Allgewalt beibehalten wollen; denn so heillos diese Zer-
rissenheit in 22 selbstherrliche Stiitlein ist, ebenso verwerflich ist hinwieder — laut
aller Erfahrung — ein allzu ausgedehntes Centralsystem. Jedoch muf3 man hierinfalls
in unserer Schweiz nicht so viel Furcht haben vor Einfithrung eines solchen, als
vielmehr, dal3 auch ferners das Féderativsystem nur allzu schroff noch werde bei-
behalten werden» (S.164).54

In seinem SchluBwort (27. April 1833) kommt Alois Fuchs noch kurz auf die Si-
tuation nach der Anerkennung des Halbkantons AuBerschwyz durch die Tagsat-
zung zu sprechen: «An und fiir sich betrachtet mag diese neue Zersplitterung eines
Kantonchens fiir das Gesammt-Vaterland von nicht so groer Bedeutung sein, wie
Einige fiirchten, zumal wenn eine tiichtige Bundesverfassung der ganzen Schweiz
aufhilft und das engherzige Kantonlisystem wohlthitig begrenzt. Aber fiir den
Schwyzerkanton ist sie jedenfalls ein trauriges Ergebnil, und der jetzige Bestand
kann unmdglich lange andauern. Soll ein Inner- und Aufler-Schwyz da seyn, so ge-
hért dann — geographisch — Wollerau zum Letztern. Gersau und KiiBnacht aber
miissen sich ans Erste reihen; wo nicht, so ist nicht einzusehen, warum sie nicht
cher an Luzern als an AuBer-Schwyz sollten angeschlossen werden. Wie dem aber
immer seyn moge: Die traurige Trennung ist nun einmal geschehen, vielleicht auch
einstweilen nothwendig und wohltitigy (S.172)55.

52 Beuziiglich der Kloster beteuert Fuchs an gleicher Stelle: «Ich selbst war nie Euer Feind, konnte es nie

seyn» (Wiinsche 152). Vgl. Biogr. A. Fuchs I besonders 175f. und Il 122f Zum Ganzen sieche
Odilo Ringholz, Die Kulturarbeit des Stiftes Einsiedeln (Einsiedeln 1913).
33 «Eigentliche» Geistliche sind in der Sicht von A. Fuchs die Weltgeistlichen (vgl. Biogr. A. Fuchs I
160). Nach Oesch (Mirer 146) trat der Priestermangel in der Ditzese St. Gallen erst in der Mitte der
1840er Jahre ein. Siehe auch Josef Reck, Die Sorge St. Gallens um ausreichenden Priesternachwuchs in
den letzten vier Jahrhunderten, SKZ 137 (1969) 225-228.
Aus dieser AuBerung geht wiederum hervor, daB die politische Einstellung von A. Fuchs als liberal-
radikal oder gemiBigt radikal bezeichnet werden kann. '
Hiisser duBert sich wie folgt: «Innerschwyz hitte an Gersau stetsfort einen Fremdkérper im eigenen
Staate gehabt, wihrend Wollerau als verlorener Posten hitte betrachtet werden miissen. Anderseits
wiire AuBerschwyz mit der innerschwyzetischen Enklave Wollerau und den weit abliegenden Bezirken
Gersau und Kiinacht eine geradezu unhaltbare Schépfung geblieben» (S.67).

54

55
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Fuchs verurteilt das starre Festhalten von Altschwyz «an uralten Formen, die je-
der wahren Grundlage ermangeln» (8.172), doch auch das Vorgehen von Neu-
schwyz kann er nicht in jeder Beziehung billigen.

C. Aufnabme der «W sinsche»

«Recht viele Gonner und Freunde» (S.173) erhielten wiederum ein Geschenk-
Exemplar. «Diesen sei ein neues Zeugnill meines Glaubens, meiner Hoffnung, mei-
ner Liebe, meiner feurigen Wiinsche fiir das Wohl des Vaterlandes und Seiner theu-
ren Bewohner gegebenn, schrieb Fuchs in seinem Nachwort (5.173).

Der Zuger Landammann Sid/er wiinschte, daf3 die vortreffliche Schrift in Schwyz
«in Betrachtung und Wiirdigung kommen,*¢ wihrend der Berner Politiker Kasthofer
bedauerte, daB3 er Fuchsens Verfassungswiinsche in seiner Schrift «Das Schweizeri-
sche Bundesbiichli» (Burgdorf 1833) nicht mehr beriicksichtigen konnte.’” Der
Pidagoge Johannes Niederer, ein Schwager Kasthofers, bemerkte bald, daB3 die «Wiin-
sche fiir die Verfassung des Kantons Schwyz aus dem gleichen Geist und Herzen
wie die frithern Schriften geflossen sind».*® Der protestantische Glaube ist ihm hei-
lig, doch er achtet und ehrt Fuchsens Katholizismus ohne Einschrinkung. Auch fiir
Niederer ist Christus «der vollendete politische Grundgesetzgeber des Menschenge-
schlechts.’® Wie aber der Souverain aller Souveraine und Souverainititen, der ewige
Gesetzgeber, Gott — seine Schopfung, die Erde — dem Menschen iibergebe, dal3 er
sie bauete und bewahrete und auf ihr den Schépfer fortsetzete, so iibergab Christus
sein Erlosungswerk den Christen, daB sie es fortsetzen und als Staat, Kirche und
Schule in seinem Sinn und Geiste weiter fithren. Sie sollen den Erl6ser nach allen
Richtungen des Daseyns, soviel an jedem ist, fortsetzen.» Niederer glaubt, dal3 er
alles andere als schwirmerisch sei; aber die Art, wie Alois Fuchs Christus auffal3t,
nimlich als personifiziertes Ideal, ist ihm die reine Wirklichkeit.®® Der langjihrige
Mitarbeiter Pestalozzis schlieBt seinen ersten Brief an Fuchs mit den Worten: «Ich
darf nicht ansprechen, Thnen zu seyn, was Sie mir sind. Das aber weil ich, da3 Sie
keinen wahreren Verehrer haben kénnen als Thren ergebensten Joh. Niederer.»

Niederer besprach bald darauf die «Wiinsche fiir die Verfassung des Kantons
Schwyz» in der «Appenzeller Zeitungy».6! «Sie enthalten ein gleich werthvolles Sei-
tenstiick zu dem in Nro. 10 der App. Ztg. angezeigten Volksbuche ‘Der Grof3e Ab-
fall'», schrieb er im fiihrenden Blatt der Regenerationsbewegung. «Was von diesem
gesagt worden, gilt in vollem Masse auch von jenem. Beide gehoren unter den
Hausbiichern einer liebenden, iiber Menschen, Vaterland und Gott Belehrung su-
chenden Familie neben einander wie die Portraite von Vater und Mutter in einer
Wohnstube. Vor Allem sind die Verfassungswiinsche jetzt, wo die Frage der Ent-

56 NAF, Georg Joseph Sidler an Alois Fuchs, 18. August 1833,

57 NAF, Albrecht Karl Ludwig Kasthofer an Alois Fuchs, 20. Juni 1833.

58 NAF, Johannes Niederer an Alois Fuchs, 24. Mai 1833.

5% Fuchs schreibt in Wiinsche 176: «Ohne Dich — Ewiger, unsterblicher Konig aller Jahrhunderte! — ohne
Dich gibt es fiir die Menschheit kein Heil in Kirche und Staat. Deine Religion ist die Seele, die Grund-
lage jeder guten Verfassung, und da, wo sie herrscht und lebt, kann keine bose bestehen.»

80 Christus «ist der Mittelpunkt aller Zeiten und die flammende Lichtsiule in der Geschichte, wie Keiner
vor und Keiner nach Thm» (Wiinsche 174). Das Christentum «ist die ewige und ideale Menschheit
selbst» (Wiinsche 175).

61 Nr.48 vom 15. Juni 1833 — Niederer bekennt sich in seinem Brief vom 29. Juni 1833 an A. Fuchs als
Verfasser der Rezension.
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scheidung tiber die Bundesurkunde vor den Schweizern liegt, ein Wort zu seiner
Zeit, und jeder, der seine Stimme dariiber gewissenhaft abgeben will, sollte sichs
zur Pflicht machen, dieselbe neben Troxlers ’Eine und wahre Eidgenossenschaft’?
vorher zu durchdenken. Sie enthalten aber weit mehr und sind wie jedes bleibende,
wahrhaft bildende Volksbuch fiir die Paliste Genfs und die Sennhiitten Urtis, iiberall
in der Schweiz, wo man nur lesen kann, gleich interessant. Wenn wahr ist, was ein
Schriftsteller sagt: ‘Der Mensch ist nur grof3 im Verhiltniss seines Herzens zu sei-
nem Vaterlande’, so liest man hier, wie es im Herzen eines groen Menschen und
Biirgers aussieht und was von Jugend auf darin vorgeht.»

Niederer glaubt, dal Fuchsens lebendiger Glaube an Christus ihn fihig macht,
«iiber Verfassung und Gesetze unvergleichlich einfacher, griindlicher, tiefer, richti-
ger und fruchtbringender zu urtheilen als alle Verfassungs- und Gesetzgebungs-
Schriftgelehrten, Pharisier und Sadduzier unserer Zeit, denen das Licht des Chri-
stenthums mangelt». Kein Offizier habe z.B. Besseres tiber die Hauptsache im Mili-
tirwesen gesagt. Die Stellung von Alois Fuchs griinde sich auf Religion und Ver-
nunft, auf Glaube und Liebe. Aufklirerei, Neuerungssucht oder Ehrgeiz seien ihm
fremd. In seinen Biichern wehe nicht Menschengeist, sondern der Geist Gottes.®
Deshalb sei Alois Fuchs ein echter Volksschriftsteller, und aus diesem Grunde soll-
ten seine Verfassungswiinsche in allen schweizerischen Biirgerschulen eingefiihrt
werden. Nicht jene Schriftsteller sollte man krénen, die Preisschriften verfassen,
sondern jene, «die als Helden und Mirtyrer einer dem Volke heilbringenden Selbst-
verleugnung dastehen. Thre Kennzeichen sind unverkennbar. An Alois Fuchs und
seinen Schriften werdet ihr sie finden. Wenn ihn sein Kanton Schwytz, der stolz auf
ihn sein sollte, verschmiht, so nimmt ihn die Schweiz auf. Er gehort der Eidgenos-
senschaft, ja einer noch hohern Gemeinschaft der Humanitit an.»

Kiirzere Besprechungen der «Wiinsche» erschienen im «Eidgenossen» und in den
«Schweizerblittern». Der Rezensent des liberal-radikalen Luzerner Blattes®* be-
scheinigt dem Verfasser, daf3 er «den Kanton Schwyz in seinem innern Verbande an
und fiir sich und in seiner Stellung zu den iibrigen Kantonen, seine politischen
Grundlagen, Einrichtungen und zeitgemilBen Bediitfnisse umfassend und fiir Leser
aller Stiande gleich verstindlich darstellt». Jede Seite enthalte Wahres, Schénes und
Beherzigenswertes. Der sachkundige und gemiitreiche Verfasser sei ein begeisterter
Kiampfer fiir Freiheit, Vaterland und wahres katholisches Christentum. Die von
Henne und Reithard herausgegebene Monatsschrift®® verzichtet auf Ausziige, «da
das Buch in die Hand jedes Schweizers kommen soll, der sich mit seinem Vater-
lande niher bekannt machen will».

Wie reagierten Behérden und Volk des Kantons Schwyz auf die «Wiinsche», die
schlieBlich an ihre Verfassung gerichtet waren? Hiertber ist wenig bekannt. Fuch-
sens Artikelserie in der St. Galler Zeitung «Der Freimiithige» wurde in dem benach-
barten AuBerschwyz zweifellos beachtet, dies um so mehr, als die dullern Bezirke

62 Siehe S. 488.

63 Nach 1 Kor 2, 10-16.

84 Eidg, Nr.44 vom 3. Juni 1833.
85 Schweizerblitter 2 (1833) 63.
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damals noch iiber kein eigenes Presseorgan verfiigten.®¢ Seine maBvollen Wiinsche
und Forderungen wurden im #uflern Land wohl auch weitgehend unterstiitzt,
schrieb doch sogar ein ganz gemiBigter AuBerschwyzer zu Fuchsens Schrift im
stockkonservativen «Waldstitterboten»®’, daBl der Grundsatz der biirgerlichen
Rechtsgleichheit den Neuschwyzern gesichert werden miisse. Im iibrigen verbat
sich aber dieser Einsender eine Einmischung durch «platonische Idealisten und
Stubengelehrte» aus Rapperswil, die «aus dem so nothwendigen geistlichen Wissen
und Wirken ins politische hiniiberpfuschen».®® Fiir die Ausarbeitung einer Ver-
fassung habe der Kanton Schwyz eigene Leute, «die den demokratischen Geist
durch Milch und Blut ihrer Ahnen angeerbt, durch klassische Luft eingehaucht,
durch wissenschaftliche Bildung und vieljihrige Praxis sich weit besser angeeignet
haben als selbe aus einem krihwinklichten Ochlokraten-Sumpf, wo alle Frosche auf
einmal Ochsen werden wollen».®® Fuchs antwortete dem «gebornen Demokraten
der 4uBern Bezirke», dal der Einsender der «Wiinsche fiir die Verfassung des Kan-
tons Schwyz» kein Rapperswiler sei, «<sondern vom ersten Athemzug an ein ichter
Schwyzer von Geburt und Landrecht». Greife jemand seine Grundsitze an, werde
er ihm keine Antwort schuldig sein.”®

Als Ende Mai 1833 die Verfassungswiinsche in Buchform erschienen waren,
schrieb Nazar von Reding seinem fritheren Lehrer nach Rapperswil,”! daB3 ihn die
Broschiire «ungemein angezogen» habe. Sie enthalte «auf jedem Blatte das unver-
~ filschte ZeugniB reiner Vaterlandsliebe und — ich méchte sagen — groBer, vielleicht
unverdienter Vorliebe fiir unsern Vaterkanton». Der aristokratisch geprigte Libe-
rale rithmt die guten Beobachtungen und das scharfsinnige Urteil iiber die Verhilt-
nisse in seiner engern Heimat. Hauptmann A/is von Reding hoffte, dall mancher
Schwyzer, dem Fuchsens politische und religiése Grundsitze «durch leidenschaftlich

% In Einsiedeln erschien die erste politische Zeitung am 7. April 1847; es war der liberale «Erzihler aus
der Urschweiz». Diese erste freisinnige Zeitung des Kantons Schwyz wurde am 16. Juli 1847 von der
Polizeidirektion beschlagnahmt (Bauer 113-117). Nachfolgerin wurde die ebenfalls in Einsiedeln
erscheinende «Neue Schwyzer Zeitungy (14. Dezember 1847 — 29. September 1849). Die erste Zeitung
der March, der radikale «Staufachem, erschien am 2. Oktober 1854 in Lachen (ab Ende Dezember
1855 bis Anfang Februar 1859 in Glarus, siche Bauer 146 und 168). In Gersau erschien erstmals eine
Zeitung am 7. Juni 1873; es war der liberale «Waldstitter Bote», der sich Ende Dezember 1873 mit der
liberalen «Obwaldner Wochen-Zeitung» vereinigte und unter dem Namen «Riitli» als erste in Kif3-
nacht erschienene Zeitung (bis Ende 1875) in die Geschichte eingegangen ist (siche Blaser 1115, 738
und 867).

7 Nr. 28 vom 6. April 1832 / «Von einem gebornen Demokraten der duBlern Bezirke des Kantons
Schwyz.

68 Der Einsender betrachtete den geistlichen Professor und sanktgallischen Verfassungsrat Felix Helbling
als Autor der «Wiinsche fiir die Verfassung des Kantons Schwyz». — «Nein, solcher getheilter Minner
oder Hilblinge hat man hier nicht néthigy, schreibt er am Ende seines Artikels.

69 Der Einsender denkt an die heftigen politischen Auseinandersetzungen in Rapperswil zwischen den
Konservativen, den Liberalen (F. Helbling, J. B. Rickenmann) und den Ultrademokraten (F. K. Diog),
die — wie auch A. Fuchs bezeugt — in Rapperswil (Krihwinkel) zu einer Pobelherrschaft (Ochlokratie)
filhrten, Vgl. S. 47 f. und S. 154 Anm. 15.

70 Freim. Nr. 31 vom 16. April 1832. Nach Fuchs betrachtete man in Rapperswil den am Priesterseminar
St. Gallen wirkenden Subregens Karl Greith (von Rapperswil) als Verfasser des «Waldstitterboten» —
Artikels — Da der Name des Einsenders der «Wiinsche» bald bekanntgeworden war, befiirchtete Fuchs
Verfolgungen seiner Person, vor allem aber seiner Verwandten in Schwyz (NAF, J. A. Henne an
A. Fuchs, 27. April 1832).

™ NAF, N. v. Reding an A. Fuchs, 13. Juni 1833.
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entstellte Auslegung» bekannt wurden, die wahren Absichten seines edlen Mit-
biirgers erkennen werde.”?

Das offizielle Schwyz aber, d. h. die Behérden und der reaktionire « Waldstitter-
bote», die damals einzige Zeitung des Kantons Schwyz,”? nahmen von der Neuer-
scheinung keine Notiz.”* Man kannte ja Fuchsens Grundsitze im groB3en und gan-
zen — getreu oder entstellt — aus seinem «GroBen Abfall vom Vaterlande». Im iibri-
gen war der Schwyzer Geistliche seit bald zwei Monaten suspendiert und damit in
seinem Vaterland durch diese «kirchliche Verfolgung wohlbegreiflich gestiirzt».”
Die Verfassungswiinsche waren denn auch, zumal im Alten Lande Schwyz, wenig
verbreitet.”®

Hiertiber war Fuchs nicht erstaunt, hatte doch schon sein «GroB8er Abfall vom
Vaterlande» in der engern Heimat keine giinstige Aufnahme gefunden.”” Aus eige-
nem Antrieb, aber auch von Freunden aufgefordert, begann er in einer wichtigen
Angelegenheit nur deswegen seine Stimme zu erheben, «weil Dies sonst — we-
nigstens vom Alten Lande aus — von Niemandem geschah» und weil «eine Verfas-
sung kaum einem Kantone nothwendiger gewesen seyn diirfte als dem Schwyzer».”
Je linger Fuchs aber an seiner Arbeit schrieb, desto mehr kam er zur Uberzeugung,
«daf} sie fiir die Gegenwart in Betreff des Kantons Schwyz soviel als unniitz sei,
und so hat er sich — ohne alle ingstliche Umsicht — immer freier und von einem all-
gemeinen Standpunkt aus ausgesprochen».”

34.1.5 Der «heiBe» Sommer des Jahres 1833!

Zu dieser Zeit waren Bemithungen um ein Nachgeben des Alten Landes Schwyz
wirklich fruchtlos. Altschwyz blieb duflerst hart. Um sein Ansehen und seine Macht
zu erhalten, versuchte es, die dullern Bezirke zu entzweien, indem es diesen zu be-
denken gab, daB die im neuen Bundesentwurf enthaltene allgemeine Niederlas-

2 NAF, A. v. Reding an A. Fuchs, 10. Juni 1833 — Fuchs erwihnt Reding im Kapitel iiber das Militir-
wesen: «Aufbliihender Alois Reding! Du stehst — wie oft — auch diesmal vor mir. Ich kiisse Dich und
hoffe viel von Dir und Deinesgleichen» (Wiinsche 108).

Das seit Anfang 1831 in Schwyz erscheinende «Schwyzerische Intelligenzblatt» ging Mitte 1832 ein

(Bauer 16, 46).

Nach Windlin (S. 33 Anm. 47) fanden Fuchsens Verfassungswiinsche in konservativen Kreisen viel

Beachtung (Quellenangaben fehlen).

75 Fuchs, Wiinsche 173.

6 NAF, N. v. Reding an A. Fuchs, 13. Juni 1833 — Die iltere Geschichtsschreibung erwihnt Fuchsens
«Wiinsche fiir die Verfassung des Kantons Schwyz» mit keinem Wort (Steinauer II; Hiisser; Henggeler,
Miiller) oder nur am Rande (Styger XI und 375; Camenzind IX und 102). Erst Hans Windlins Arbeit
tiber «Die institutionelle Entwicklung der Staatsformen des Kantons Schwyz im 19. Jahrhundert»
(Diss. iur. Fribourg, Winterthur 1965) hat Fuchsens Verfassungswiinsche gebiihrend beriicksichtigt
(X, 2, 16, 19, 24, 28 f., 33 und 60).

"7 Fuchs, Wiinsche 171.

7% Fuchs, Wiinsche 167 und 170 f.

7 Fuchs, Wiinsche 171 — Vorwiegend allgemeiner Natur sind die AuBerungen im 4. Abschnitt betr.
Dauer und Wahlart der Beamten, das Militirwesen, die Finanzen, das Kirchliche sowie die Schulen,
sozialen Institutionen und Kléster (Wiinsche 90—163).

! Zum Folgenden siehe Steinauer II 181-196; Baumgartner, Schweiz I 429-433, 439-444 und
458-460; Camenzind 86—104; Hiisser 59—-67; Henggeler, Miiller 186—197; Castell 81-83; Windlin
26-28.
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sungsfreiheit die katholische Religion gefihrde.? Die Spaltung kam um so leichter
zustande, als AuBerschwyz mit der schroffen und oft verletzenden Herrschaft von
Landammann Schmid unzufrieden war. Eine groBe Anzahl Mirchler lehnten
Schmid aus politischen oder persénlichen Griinden ab. In den Bezirken Einsiedeln
und Pfiffikon gewannen die Altgesinnten mit Unterstiitzung des Klosters Einsie-
deln immer mehr an Boden.

Im Bezirk KiiBnacht bestand seit langem eine altschwyzerisch gesinnte Partei,
vor allem auBlerhalb des Dorfes.? Als ein Anhinger dieser aktiven Minderheit Flug-
blitter verteilte und fiir den WiederanschluB3 an Schwyz Unterschriften sammelte,
wurde er von den Bezirksbehérden in Untersuchungshaft genommen (28. Juli
1833). Zahlreiche Gesinnungsgenossen versuchten den Gefangenen zu befreien,
doch die «Jungschwyzer» trieben die Altgesinnten auseinander. Diese riefen nun
Schwyz um Hilfe an. Erschrocken wandte sich der Bezirksrat Kiinacht an Luzern.
Das Alte Land war sofort bereit, militirisch einzugreifen und damit das schwyzeri-
sche Verfassungsproblem mit Waffengewalt zu l6sen. Der Zeitpunkt war giinstig,
denn mehrere Kantone hatten den Entwurf einer liberalen Bundesverfassung abge-
lehnt, und die Tagsatzung war von den Basler Wirren so stark in Anspruch genom-
men, daf} eine eidgendssische Intervention wenig wahrscheinlich erschien. Die Lu-
zerner Regierung bot ein Bataillon Milizen auf, und Schulthei8 Amrhyn erschien
personlich in KiiBnacht, um fiir Ruhe und Ordnung zu sorgen.

Am friihen Morgen des 31. Juli 1833 riickte Oberst Theodor ab Yberg mit 600
Mann und zwei Kanonen gegen Kiiinacht vor. Nach dem Zweck des Einmarsches
befragt, erklirte der Schwyzer Kommandant dem Luzerner SchultheiBen Amrhyn
und dem Kiinachter Bezirksammann Stutzer?®, daB3 er von der Regierung des Alten
Landes gesandt worden sei, um in Kiilnacht Ruhe und Ordnung wiederherzustel-
len. Amrhyn verwahrte sich gegen diese MaBnahme im Namen seines Standes und
auch der Eidgenossenschaft, da Kiiinacht durch Tagsatzungsbeschlu} vom 22.
April 1833 vom innern Land getrennt worden sei. Ab Yberg anerkannte aber die
Ziircher Tagsatzung und deren Verfiigung nicht. Um Blutvergieen zu vermeiden,
riet Amrhyn den Kiilnachtern, ihre Waffen niederzulegen. Die Schwyzer konnten
deshalb ohne Widerstand das Dorf besetzen. In einer Proklamation forderte ab
Yberg die Luzerner Truppen auf, den Bezirk Kiilnacht unverziglich zu riumen.
Der Bezirksrat wurde aufgelést und Landammann Stutzer nach Schwyz abgefiihrt.
Uri und Unterwalden erhielten Hilfegesuche. Eine Bezirksgemeinde sollte den An-
schlul} an das Alte Land beschlieBen.

2 Vgl. hieriiber die AuBerungen von A. Fuchs S. 124 f.

3 Uber die Auseinandersetzungen in KiiBBnacht sieche Betschart, ab Yberg 29-40; Franz Wyrsch, Die
Landschaft Kiinacht am Rigi im Kriftefeld von Schwyz und Luzern, MHVS 53 (1959) 29-45, hier
41-43; Wyrsch, Reding 50 f. und 58 £.; iiber die Zeit von 1830-1833 siehe Alois Truttmann, Chronik
des Landammanns Joseph Ulrich von Kii8nacht, MHVS 19 (1908) 163—175, hier 169-172.

8 Alis Stutzer (1810—-1871) von Kiinacht. Gymnasialstudien in Einsiedeln und Freiburg i. Ue.;"
Medizinstudium in Freiburg i. Br. und Miinchen (Dr. med.). 1830 Bezirksrat, 1831 Bezirksstatthalter,
1832-34 und 1836/37 Bezirkslandammann. 1847 Mitglied des GroBlen Rates und des Verfassungs-
rates. 1848,/49 Regierungsrat (Justiz und Sanitit). 1848-54 Prisident des Kreises KiiBnacht. Kantons-
rat (1848-54, 1862-66). Sein Sohn, Vital Stutzer (1841-1909), war ein bekannter liberaler Journalist
(siche Walter Boesch, Zur Geschichte der politischen Presse im Kanton Luzern von 1848-1914,
Diss. phil. Ziirich 1931, 83 f.). —— Dettling 206 f., 212; HBLS I 353; Stand Schwyz 74 {.; passim bei
Steinauer und Hiisser; Reg. bei Wyrsch, Reding.
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Luzern und AuBlerschwyz gingen nun die Eidgenossenschaft um Hilfe an. Die
Tagsatzung betrachtete die Besetzung eines Teils des von ihr anerkannten Halbkan-
tons AuBerschwyz als Landfriedensbruch. Sie befiirchtete auch die Okkupation der
tbrigen Bezirke des «Kantons Schwyz duleres Land» sowie einen Angriff auf den
liberal regierten Kanton Luzern.’ Die in Ziirich versammelten Tagherren beschlos-
sen deshalb bereits am 1. August 1833 eine militirische Intervention.® Die Aner-
kennung des Halbkantons AuBerschwyz wurde zuriickgenommen und die Wieder-
vereinigung verfiigt. Der Freiburger Schultheil3 Schaller und der Appenzeller Land-
ammann Nagel’ reisten als eidgendssische Kommissare sofort nach Kiilnacht und
Lachen. Ab Yberg zog sich am Abend des 3. August auf Befehl der Schwyzer Re-
gierung von Kiilnacht zuriick. Am folgenden Tag war dieser Bezirk bereits von
eidgenossischen Truppen besetzt, und bald darauf erfolgte auch der Einmarsch in
die Bezirke Einsiedeln und March. Auf Dringen des Vorortes Ziirich und auf An-
raten der eidgenossischen Bevollmichtigten beschlof3 die Tagsatzung am 6. August
1833 die Besetzung des ganzen Kantons Schwyz, also auch des innern Landes.® Die
Konferenz der Sarnerstinde zog sich deshalb sofort nach Beckenried zuriick.

Am Vormittag des 8. Augustes 1833 wurde der Hauptort Schwyz besetzt. «Kein
Schuf fiel; Besorgnisse wegen Widerstand von Seite des Volkes der Urkantone zer-
flossen gleich Nebel. Abordnungen der Regierung waren den Kommissarien mit
der Versicherung freundschaftlicher Aufnahme entgegengegangen.»® Schon am fol-
genden Tag war die Regierung des Alten Landes mit der Schaffung einer auf der
Grundlage der Gleichberechtigung ruhenden Kantonsverfassung einverstanden.
Schwyz handelte offensichtlich unter dem Druck der unerwarteten Ereignisse.
AuBerschwyz war erst zu Verhandlungen bereit, als Innerschwyz den von der Tag-
satzung am 12. August aufgehobenen Sarnerbund verlieB und die Ziircher Tagsat-
zung zu besuchen versprach.

Am 28. August 1833 kam nach zihen Verhandlungen ein Grundvertrag zustan-
de, in dem 13 Abgeordnete des innern Landes (mit Wollerau) und 8 Vertreter der
duBern Bezirke (mit Gersau) «die volleste politische Rechtsgleichheit aller Kantons-
biirger und Gebietstheile als den obersten Grundsatz und die Grundlage der zu be-
arbeitenden Verfassungy anerkannten.!® Wesentlich neu war die Abschaffung der
Kantonslandsgemeinde und die Einfiihrung des Zweidrittelssystems.!! Fiir den
«moglichen, jedoch nicht zu hoffenden Fall» der Verwerfung durch das Volk wurde
gleichzeitig eine «Eventuelle Ubereinkunft iiber definitive Trennung des innern und
duBern Landes» entworfen.!? Simtliche Bezirksgemeinden nahmen aber bereits am

5 Baumgartner, Schweiz I 433.

¢ Eberle, Gesetzessammlung 2—4.

7 Jakob Nage! (1790~1841) von Teufen. Arzt in Teufen. 1829-32 Landeshauptmann, 1832-39 regieren-
der oder stillstehender Landammann. 1830-38 Tagsatzungsgesandter. HinterlieB einen umfang-
reichen NachlaB, u.a. mit historischen Arbeiten. — HBLS V 231; Reg. bei SpieB, Baumgartner-Hel3
und Walter Schlipfer, Appenzell AuBerrhoden, Bd.2, Urnisch 1972.

¢ Eberle, Gesetzessammlung 4 f.

? Baumgartner, Schweiz I 441.

10 Eberle, Gesetzessammlung 5-14 (Zitat in Art.1)

11 Artikel 4: «Zur Annahme [einer Verfassung oder eines Gesetzes] sind zwei Drittheile der gesammten
stimmfihigen Kantonsbiirger erforderlich; die Mehrheit der an der Bezirksgemeinde stimmenden
Biirger zihlt fiir die Gesammtheit der stimmfihigen Biirger des betreffenden Bezirks.» Siehe auch
Windlin 56-59.

12 Eberle, Gesetzessammlung 14-16.
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1. September 1833 den Grundvertrag an. Gleichzeitig wurde ein aus acht Inner-
schwyzern und neun AuBlerschwyzern bestehender Verfassungsrat gewihit.

Schwyz glaubte nun, dem Willen der Tagsatzung Gentige geleistet zu haben und
forderte deshalb den Abzug aller eidgenéssischen Truppen. Uber die neue Verfas-
sung sollte erst in acht Monaten, d.h. an der ordentlichen Maienlandsgemeinde von
1834 abgestimmt werden. Die Tagsatzung fand aber hierin mit Recht keine Gewihr
fir die Wiedervereinigung des getrennten Kantons. Sie beschlof zwar eine Reduk-
tion der Besatzungstruppen, verlangte aber mit groBer Mehrheit die sofortige Aus-
arbeitung einer neuen Verfassung.!* Der 17képfige Verfassungsrat konstituierte
sich deshalb bereits am 7. September 1833. Zu seinem Prisidenten wihlte er Land-
ammann Joachim Schmid; als Sekretire beliebten Nazar von Reding und Dr. Mel-
chior Diethelm. Bei der Ausarbeitung der neuen Verfassung werden diese beiden li-
beralen Politiker sicher auch Fuchsens «Wiinsche fiir die Verfassung des Kantons
Schwyz» zu Rate gezogen haben. !4

Am 29. September 1833 wurde der Verfassungsentwurf von simtlichen Bezirks-
gemeinden angenommen, von den dullern Bezirken jedoch nur unter dem Vorbe-
halt, daf} die Kantonslandsgemeinde beibehalten oder das Zweidrittelssystem besei-
tigt werde. Dem Verfassungsrat blieb deshalb keine andere Wahl, als die Kantons-
landsgemeinde wieder in die Verfassung und das Zweidrittelssystem — wenigstens
in seiner Allgemeinheit — wieder zu beseitigen. Am 11. Oktober wurde dieser berei-
nigte Verfassungsentwurf von allen Bezirksgemeinden — mit Ausnahme der March
— genehmigt. Am darauffolgenden Sonntag (13. Oktober 1833) beschwor die erst-
mals in Rothenthurm versammelte Kantonslandsgemeinde die neue Verfassung,
Neuer Landammann wurde der erst 27-jahrige Nazar von Reding. Zum Statthalter

13" «Nicht auseinander, bis der Kanton Schwyz eine Verfassung hat, und zwar eine freisinnige, und Fort-
dauer der Okkupation, so lang die Geburtswehen dauern», schrieb G. J. Baumgartner seinem Gesin-
nungsfreund A. Fuchs (NAF, 14. Sept. 1833), der dem (ersten) Tagsatzungsgesandten des Kantons
St. Gallen eine Charakterschilderung der Gesandten von Inner- und AuBerschwyz zukommen lie.
Siehe auch SpieB, Baumgartner-Hel3 284—287.

18 Vgl. Redings Urteil tiber die «Wiinsche fiir die Verfassung des Kantons Schwyz» S. 475. Reding schickte
Fuchs den im Druck erschienenen Entwurf des Grundvertrages vom 28. August 1833, der ihn aber
wegen des «sanktionierten Bezirkligeistes und der Schwerfilligkeit der Vollzichungsbehdrden»
(Kantonsrat und Regierungskommission) zuwenig befriedigen konnte (N. v. Reding an G. J. Baum-
gartner, 7. November 1833, zit. bei Wyrsch 65). «Dennoch arbeite ich thitig und offen fiir die
Annahme desselben, weil ich die Trennung fiir das groBte Ungliick ansehe, welches unserm Lande
widerfahren kénnten, schrieb er nach Rapperswil (NAF, N. v. Reding an A. Fuchs, 29. August 1833).
— Da A. Fuchs M. Diethelm seinen «GroBen Abfall» zugeschickt hat (vgl. S. 130 Anm. 22), wird der
Mirchler Politiker sicher auch die ihn noch mehr interessierenden Verfassungswiinsche erhalten
haben. Fuchs besprach im Sommer 1832 mit Bezirkslandammann Diethelm u.a. die Trennungsbewe-
gung im Kanton Schwyz (Tgb. A. Fuchs, 9. August 1832).
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wihlten die wiedervereinigten Landleute Dr. Melchior Diethelm; zum Sickelmei-
ster erkoren sie Wendelin Fischlin.!’ Erst jetzt rief die Tagsatzung die Okkupations-
truppen zuriick.16

34.1.6 Die Verfassung vom 13. Oktober 1833: Erfiilltes und Unerfiilltes!

Mit der Verfassung vom 13. Oktober 1833 waren auch verschiedene Wiinsche von
Alois Fuchs in Erfiillung gegangen.

A. Allgemeine Bestimmungen

Klar wurde in der neuen Verfassung die Volkssouverinitit anerkannt: «Das Volk
gibt sich die Verfassung selbst, und jeder Gesetzesvorschlag muf3 ihm zur Annahme
oder Verwerfung vorgelegt werden» (Art.2). Die neuen Landleute erhielten wieder
das volle politische Biirgerrecht (Art.3),2 und alle Einwohner des Kantons wurden
als vor dem Gesetze gleich erklirt (Art.5). Artikel 10 bestimmte: «Die christka-
tholische Religion ist die einzige Religion des Staates und als solche garantirt.»® Ar-
tikel 11 gewihrleistete die Rede- und Pressefreiheit.* Der Kanton Schwyz machte

1S Wendelin Fischlin (1787-1849) von Schwyz (Ibach). 1826—33 Bezirkssickelmeister, 1833—47 Kantons-
sickelmeister; u.a. Mitglied des Siebnergerichtes und des Zweifachen Landrates. — HBLS III 169;
SZ Nr. 6 vom 8. Januar 1849; Wyrsch, Reding (Reg.)

16 Nazar von Reding schrieb seinem Freund Alois Fuchs, der ihn zur Wahl in das hochste Landesamt
begliickwiinschte: «Sie werden mich bedauern, wenn Sie betrachten, unter welchen Auspizien ich mein
Amt antretten muB. Alle friiher bedeutenden Minner in Schwyz gegen mich und gegen das System,
das ich einzufithren Willens bin. Mehrere meiner eigenen nichsten Verwandten erbittert; ein aufgereg-

tes Volk, miBtrauisch, bedriickt durch die Einquartirung, dem noch unerschwingliche Kosten zu
bezahlen drohet» (NAF, 31. Oktober 1833).

Text der Verfassung bei Eberle, Gesetzessammlung 16-35. Siehe auch Camenzind 104-106 und Wind-
lin 28 f.

«Seither wurden die neuen Landleute in der Ausiibung der politischen Rechte nie mehr gehindert. Bis
zum Jahre 1848 wurde jedoch kein ehemaliger Beisasse zu einem Amt oder zu einer Staats-Anstellung
gewihlt» (Styger 390 £.).

Interessant ist die genauere Bezeichnung des Wortes «katholisch» in den verschiedenen Verfassungen
des Kantons Schwyz Napoleons Vermittlungsakte von 1803 bestimmte in Artikel 1 des 11. Kapitels:
«Schwyz ist der Hauptort und die katholische Religion die Religion des Cantons» (Kothing, Gesetzes-
sammlung 21). Die Verfassung von 1804 bezeichnete die «heilige, christ-katholische Religion... als das
unverletzliche Heiligthum unsers Volkes» (Kothing, Gesetzessammlung 34). Nach der ins Eidg.
Archiv deponierten Kurzverfassung von 1821 war «die rémisch-katholische Religion» die einzige des
Standes Schwyz (Kothing, Gesetzessammlung 133). Als die Bezeichnung «christkatholisch» in der
«Staats-Verfassung des Kantons Schwyz dusseres Land» (1832) wiederum erschien, legte das Kloster
Einsiedeln und das Bischofliche Ordinariat in Chur dem Volk nahe, die neue Verfassung nur mit Vor-
behalt anzunehmen (Henggeler, Miiller 167—169; Hiisser 48). Trotzdem wurde diese Verfassung ohne
groBen Widerstand von den Landsgemeinden der Bezirke March, Einsiedeln, Kiinacht und Pfiffikon
am 6. Mai 1832 angenommen und beschworen (Steinauer II 172). Der fast gleichlautende Religions-
artikel der 1833er Verfassung mit der erneuten Bezeichnung «christkatholisch» scheint nicht mehr
umstritten gewesen zu sein. Der Verfassungsentwurf vom 5. April 1842 (am 17. April verworfen)
sprach dann aber tiberdeutlich von der «christkatholischen, rémisch-apostolischen Religion» (Eberle,
Gesetzessammlung 49), wihrend die Kantonsverfassung von 1848 die «christliche, romisch-
katholische Religion» als die einzige des Staates anerkannte (Amtliche Sammlung der Gesetze & Ver-
ordnungen des Kantons Schwyz, Bd.1, Schwyz 1871, 51).

4 Eine «Verordnung iiber den MiBbrauch der freien Meinungsiusserung» erschien erst am 21. Mai 1845
(Ebetle, Gesetzessammlung 194-202).
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es sich zur Pflicht, fiir die Bildung des Volkes zu sorgen (Art.16).5 Artikel 17 legte
fest: «Jeder Kantonsbiirger und jeder im Kanton wohnende Schweizer ist zur Ver-
theidigung des Vaterlandes verpflichtet; das Nihere bestimmt das Gesetz.»®

B. Staatsgewalten

Die Trennung der Gewalten wurde grundsitzlich anerkannt (Art.30), ebenso die
Offentlichkeit der Verhandlungen im GroBen Rat, in den Dreifachen Bezirksriten
und in den Gerichten (Art.31). Artikel 33 schaffte die Lebenslinglichkeit der
Beamtungen ab.

1. Kantonsbehirden

Die Kantonslandsgemeinde wurde nun wirklich in das zentral gelegene Rothenthurm
verlegt (Art. 39) und die politische Miindigkeit hinaufgesetzt, aber nur um zwei Jah-
re, d.h. auf das 18. Altersjahr (Art. 38). Uber alle an der Kantonsgemeinde zu be-
handelnden Geschifte muBite nun das Volk vorher in Kenntnis gesetzt werden
(Art. 41). Die Mitglieder des GroBen Rates, des Kantonsrates und des Kantonsge-
richtes wurden nun von den Bezirksgemeinden nach dem Verhiltnis der Bevolke-
rung aus allen wahlfihigen Kantonsbiirgern gewihlt (Art. 48, 65 und 89).

Der Grgfle Rat — wie nun der Dreifache Rat genannt wurde — bestand aus 108
Mitgliedern (Art. 47). Diesem Gremium wurde nun der Entwurf der Gesetze und
die Beratung der ihm vom Kantonsrat zur Priifung vorgelegten Gesetzesvorschlige
tibertragen (Art. 52). Thm wurde auch das Recht der Begnadigung eingeriumt
(Art. 57).

Der Kantonsrat wurde die oberste Vollziechungs- und Verwaltungsbehérde des
Kantons; er bestand aus 36 Mitgliedern (Art. 65). Seine Aufgaben umschreibt die
neue Verfassung u. a. wie folgt: «Er besorgt die Kantonsverwaltung und bestellt da-
fiir die n6thigen Kommissionen» (Art. 71). «Er bestellt die Schul- und Sanititsbe-
horden frei aus den hiezu fihigen Kantonsbiirgern und sorgt fiir die Vollziehung
der daherigen Verordnungen» (Art. 72). «Er entwirft den Voranschlag der Einnah-
men und Ausgaben des kiinftigen Rechnungsjahres, legt dem GroBlen Rath jihrlich
tiber die ganze Kantonsverwaltung und den Bestand des Staatsvermégens Rech-
nung ab und fiigt iiber Staatsgiiter ein Inventar bei» (Art.73). «Er iibt die Oberauf-
sicht Giber die Bezirksrithe in vollziehender, vormundschaftlicher und polizeilicher
Beziehung aus» (Art. 76). «lhm steht die Oberaufsicht iiber das Stralenwesen des
Kantons zu» (Art. 77).7

Die bereits im «Memorial der elf Punkte» von 1830 gewiinschte Regierungskom-
mission wurde nun Wirklichkeit. Diese setzte sich aber nicht, wie Fuchs vorschlug,
aus dreizehn, sondern lediglich aus fiinf Mitgliedern zusammen (Art. 79). Ihr oblag
die Vollziehung und Bekanntmachung aller Beschliisse des Kantonsrates (Art. 80);

sie besorgte den Briefwechsel, wenn der Kantonsrat nicht versammelt war
(Art. 82).

5 Eine «Schulorganisation fiir den Kanton Schwyz», datiert vom 19. Juni 1841 (Eberle, Gesetzessamm-
lung 159-180).

8 «Gesetz iiber die Militirorganisation des Kantons Schwyz» vom 28. Juni 1834 (Eberle, Gesetzessamm-
lung 78—103). '

T «Verordnung iiber das StraBenwesen» vom 19. Nov. 1840 und «Vollziehungsverordnung betreffend
das StraBenwesen» vom 10. Febr. 1841 (Eberle, Gesetzessammlung 154 £.).
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Das Kantonsgericht wurde die oberste zivil-, kriminal- und polizeirichterliche Be-
hérde (Art.94).8 Ein Schiedsgericht urteilte in Streitfillen um Eigentumsrechte zwi-
schen zwei Bezirken in erster und letzter Instanz (Art.101).

2. Bezurksbehirden

Jeder Bezirk erhielt ein eigenes Friedensgericht, das aus einem Friedensrichter und
zwei Beisitzern bestand (Art.145). Der Friedensrichter (Vermittler) hatte die Aufga-
be, «alle Rechtsfille vermittelnd zu erledigen» (Art.146).

3. Gemeindebehirden

Diesbeziiglich wurde lediglich festgehalten: «Die Organisation der Gemeindebehér-
den sowie die Befugnisse derselben wird das Gesetz bestimmen» (Art.149).

Einige Wiinsche von Alois Fuchs gingen erst mit der Kantonsverfassung vom
18. Februar 1848 in Erfiillung, so die Organisation der Gemeindebehorden,® die
Schaffung eines selbstindigen Kriminalgerichtes und die Vereinigung der beiden
Bezirke Wollerau und Pfiffikon (zum Bezirk Hofe). Die Kantonslandsgemeinde
aber, der nur mehr wenig Kompetenzen verblieben waren, wurde 1848, nicht zu-
letzt wegen mehrerer unerfreulicher Vorkommnisse, abgeschafft.!?

# Eine «Polizeiordnung des Kantons Schwyz», datiert vom 30. Jan. 1839 (Eberle, Gesetzessammlung
142). ’

% Siehe Edwin Simon, Die Bezirke und Gemeinden als Selbstverwaltungskérper des Kantons Schwyz,
Diss.iur. Bern (Ziirich 1941) und Windlin 62~64.

10 Betr. Heimatlose s. Eberle, Gesetzessammlung (Reg.). Die endgiiltige Losung der Heimatlosenfrage
brachte das im AnschluBl an die neue Bundesverfassung erlassene Bundesgesetz vom 3. Dez. 1850
(HBLS IV 127). Das Armen— und Vormundschaftswesen regelten die kantonalen Verordnungen von
1851 und 1852. In den 50er Jahren entstanden in Ingenbohl und auf dem Katzenstrick (bei Einsie-
deln) Waisenanstalten, Die soziale Fiirsorge wurde erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts in Angriff ge-
nommen. — Ueber die weitere Entwicklung der kantonalen Administration betr. Erziehungs-, Finanz-,
Militdr-, Polizei-, Sanitits- und StraBenwesen, Rechtspflege, Landwirtschaft, Versicherungen, Erspar-
niskassen usw. siche Meyer von Knonau bes. 206-221; Steinauer II bes. 418—454; HBLS VI bes.
304-307; Amtliche Sammlung der Gesetze & Verordnungen des Kantons Schwyz (1848-1872), 6
Bde, Schwyz 1863—1873; Robert Kistler, Die wirtschaftliche Entwicklung des Kantons Schwyz,
Diss.rer.pol. Bern, Stans 1962 (Beiheft Nr. 5 zum «Geschichtsfreund»).
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34.2 «Vorschlige fiir eine Bundesverfassungy
34.2.1 Bestrebungen zur Revision des Bundesvertrages von 1815 (1831-1834)!

Schon in den zwanziger Jahren des 19. Jahrhunderts regten fortschrittlich gesinnte
Personlichkeiten eine Neugestaltung der mangelhaften Bundesverhiltnisse an.’
Aufsehen erregte Heinrich Zschokkes kleine Schrift «Betrachtung einer groBen
Angelegenheit des eidsgendssischen Vaterlandes» (Aarau 1824), in welcher der in
Aarau lebende Literat darlegte, daB3 der Schweiz, zumal in Zeiten der Gefahr, eine
einheitliche Leitung fehle.> Diese Publikation hatte eine Verschirfung der Zensur
im Kanton Aargau zur Folge. Die Helvetische Gesellschaft griff Zschokkes Anlie-
gen auf, «und spiter mahnten doch mehrere Regierungen selber an das darin
gerligte Gebrechen des eidsgendssischen Bundesvertrages».*

Der Wunsch nach einer Revision der geltenden VerfaBung wurde aber erst recht
lebendig, als nach der Pariser Julirevolution (1830) in zahlreichen Kantonen die
Verfassungen nach demokratischen Grundsitzen geindert worden waren. Den
Anstof3 zu diesem Unterfangen gab zu Beginn des Jahres 1831 der Luzerner Jurist

! Benutzte Literatur (chronologisch): Hurter, Befeindung I 257-268, II 38 f.; Baumgartner, Schweiz |
(passim); Steinauer II 246-270; Feddersen 120-124, 137-140, 150-156; Carl Hilty, Die Bun-
desverfassungen der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Bern 1891, 380-395; A. Baumgartner,
Biogr. 80-97; Simon Kaiser/Johannes Strickler, Geschichte und Texte der Bundesverfassungen
der schweizerischen Eidgenossenschaft von der helvetischen Staatsumwilzung bis zur Gegenwart,
Bern 1901, 99-112; Dierauer V 573-599 (mit Quellen und umfassenden Literaturangaben bis ca.
1920); His II bes. 98104 und 187-195; Hugo Wild, Zentralismus und Féderalismus in der schweize-
rischen Publizistik von der Helvetik bis zur Bundesrevision, Diss. phil. Fribourg, 0.0. 1948; Markus
Grober, Ziirich und der Versuch einer Bundesreform 1831-1833, Diss. phil. Ziirich, Affoltern am
Albis 1954; Ernst Steinmann, Geschichte des schweizerischen Freisinns, Bd. 1: Der Freisinn als
Griinder und Gestalter des Bundesstaates (1830-1918), Bern 1955, 61—67; Daniel Frei, Die For-
derung des schweizerischen NationalbewuBtseins nach dem Zusammenbruch der Alten Eidgenossen-
schaft 1798, Diss. phil. Ziirich 1964, bes. 208—257; SpieB, Troxler 535-556; ders., Regeneration bes. 1
und IV; Guido Hunziker, Die Schweiz und das Nationalititsprinzip im 19. Jahrhundert. Die Einstel-
lung der eidgenossischen Offentlichkeit zum Gedanken des Nationalstaates, Basel-Stuttgart 1970,
14-25 (Basler Beitrige zur Geschichtswissenschaft, Bd. 120); SpieB, Baumgartner-HeB (passim);
Steiner, Religitse Freiheit 633—660; Handbuch der Schweizer Geschichte, Bd. 2, Ziirich 1977,
923-927 (Jean-Charles Biaudet) und 987-1018 (Erwin Bucher); Walter Furrer, Der Kanton
Zug und die eidgendssischen Streitfragen 1830—1833, Diss. phil. Ziirich 1977; Jean-Frangois Aubert,
Petite histoire constitutionnelle de la Suisse, Berne 1979® (Monographies d’Histoire suisse, vol. 9);
Lexikon zur Geschichte der Parteien in Europa, hg. von Frank Wende, Stuttgart 1981, 608-612
(Erich Gruner); Hanno Helbling, Geschichte der Schweiz, Ziirich 19822, 122-124; Erwin Bucher,
Ein sozio-6konomisches und ein politisches Kapitel aus der Regeneration, SZG 32 (1982) 5-124 —
Vgl. die Literaturangaben zur Geschichte der Regeneration in der Schweiz S. 45 Anm. 1.

? Dierauer (V 573) nennt den Waadtlinder Frédéric César de La Harpe (1754-1838; 1798—1800 Mit-
glied des Direktoriums der Helvetischen Republik, seit 1816 Fiihrer der Liberalen des Kt. Waadt), den
Appenzeller Historiker und Philanthropen Johann Kaspar Zellweger (vgl. Biogr. A. Fuchs I 103) und
den Glarner Landesstatthalter und Tagsatzungsgesandten Cosmus Heer (1790-1837).

3 Baumgartner, Schweiz I 160.

4 Heinrich Zschokke, Eine Selbstschau. Erster Theil: Das Schicksal und der Mensch, Aarau 1842, 289
(Nachdruck: Bern—Stuttgart 1977; Schweizer Texte, Bd. 2, bearbeitet von Rémy Charbon).
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Dr. Kasimir Pfyffer.’ In seinem von Ludwig Snell® entworfenen «Zuruf an den
eidgendssischen Vorort Luzern bei Ubernahme der Leitung der Bundes-Angelegen-
heiten» (Luzern 1831) sprach er sich unumwunden fiir die Griindung eines Bundes-
staates mit umfassenden, die kantonale Souverinitit beschrinkenden Kompetenzen
aus. Der einer patrizischen Familie entstammende Verfasser forderte Rechtsgleich-
heit, freie Niederlassung und Pressefreiheit, die zentrale Verwaltung der wichtig-
sten materiellen Interessen, die Bildung einer «gesetzgebenden Central-Gewalt» aus
freistimmenden, «nach dem MaaB3stab der Bevolkerungy gewihiten Abgeordneten
(S. 19-26), die Aufstellung einer «exekutiven Bundesgewalt» (S. 26) und die Einset-
zung eines «Bundes-Gerichtes» (S. 26-28). Pfyffers Flugschrift wurde von den
national gesinnten Schweizern begeistert aufgenommen, von den eingefleischten
Foderalisten aber als vermeintliche Neuauflage der verhal3ten Helvetischen Verfas-
sung barsch zuriickgewiesen.

Im Mai 1831 verlangte der Thurgauer Advokat Joachim Leonz Eder, der bereits
die neue Kantonsverfassung stark mitgeprigt hatte, vom GroBBen Rat, «daf3 der 16b-
liche Vorort ersucht werde, die schweizerischen Stinde einzuladen, auf die kiinftige
Tagsatzung ihre Gesandten zu instruieren iiber die Art und Weise, wie unsere
Bundesverfassung revidiert und eine kriftigere, dem Wohl der ganzen Schweiz
zusagende Zentralisation hergestellt werden kénne».” Eders Antrag wurde einstim-
mig angenommen, so daf3 die Gesandtschaft des Kantons Thurgau an der ordent-
lichen Tagsatzung des Jahres 1831 die Uberprifung des geltenden Grundgesetzes
zur Sprache bringen konnte (19. August). Mit der gerade nétigen Mehrheit von
zwolf Standesstimmen wurde der Beschlu8 gefalt, den Gegenstand zu niherer
Instruktion (ad referendum et instruendum) an die Kantonsregierungen weiterzu-
leiten.?

Im Friihjahr 1832 schlossen die sieben Stinde Luzern, Ziirich, Bern, Solothurn,
St. Gallen, Aargau und Thurgau ein Konkordat iiber die gegenseitige Garantie der
neuen liberalen Kantonsverfassungen. Dieses sogenannte Siebnerkonkordat vom
17. Mirz 1832 sollte auBler Kraft gesetzt werden, «sobald der Bundesvertrag der
Eidgenossen revidirt und in demselben die angemessenen Bestimmungen iber

5 Siehe Konrad Nick, Kasimir Pfyffer und die Luzerner Verfassungspolitik in den Jahren 1827-1841,
Diss. iur. Fribourg 1955, 132-145 (Freiburger Veréffentlichungen aus dem Gebiete von Kirche und
Staat, Bd. 9).

S Ludwig Snell (1785-1854), geb. in Idstein (Herzogtum Nassau). Studien in GieBen (bes. Theologie und
Philosophie). 1817 Direktor des neugegriindeten Gymnasiums in Wetzlar (1820 aus polit. Griinden
suspendiert). 1824 in England, 1827 Habilitation an der Universitit Basel. 1831-34 Redaktor des
«Schweizerischen Republikaners». 1834 Extraordinarius fiir Staatswissenschaften an der Universitit
Bern (1836 aus dem Kt. Bern verbannt). Politisch-historischer Schriftsteller. Hauptwerk: Handbuch
des schweizerischen Staatsrechtes, 2 Bde (Ziirich 1839—45). Forderer der Volksbildung. Einer der ein-
fluBreichsten Fiihrer der radikalen Bewegung. Scharf antirémisch und antiklerikal (Urteil bei Scherer
184—187) — Anton Scherer, Ludwig Snell und der schweizerische Radikalismus (1830-1850), Diss..
phil. Fribourg 1954 (ZSKG, Beiheft 12); Anton Miiller, Zur publizistischen und politischen Aktivitiit
Ludwig Snells. Die Briider Snell und LP.V. Troxler, in: SZG 3 (1953) 426—429; Reg. bes. bei Strobel
(Jesuiten), Spiel (Baumgartner-He8) und Regula Renschler (Die Linkspresse Ziirichs im 19. Jahrhun-
dert, Ziirich 1967).

7 Rolf Soland, Joachim Leonz Eder (1772-1848) und die Regeneration im Thurgau 1830-1831. Ein

Kapitel aus der thurgauischen Verfassungsgeschichte, Diss. phil. Ziirich, Weinfelden 1980, 184 — Vgl.

S. 296 Anm. 15.

Baumgartner, Schweiz 1 171-180 — «So kam es, dafl der Thurgau in dieser Frage eine Pionierrolle

spielte. DaB3 Joachim Leonz Eder dabei — von Bornhauser unterstiitzt — der eigentliche spiritus rector

war, blieb bis heute unbekannt» (Soland, Eder 184).
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Umfang und Wirkung der Garantie der Verfassungen aufgenommen sein werden»
(Art. 6).° Die Gesandten der sieben Stinde berieten auch iiber den Entwurf einer
Bundesverfassung, dessen Ausarbeitung dem juristisch gebildeten Landammann
Gallus Jakob Baumgartner sowie den Anwilten Dr. Karl Schnell'® und Dr. Kasimir
Pfyffer iibertragen wurde.!! Das Anfang April veroffentlichte Projekt!? schlol im
ganzen gesehen einen Kompromif3 zwischen einem starken Einheitsstaat und einem
lockern Staatenbund; es «beschwichtigte die belehrbaren Gegner und war zugleich
niitzliche Grundlage fiir alle zukiinftigen amtlichen Berathungen der Stinde und
der Tagsatzungy.!* Im Mai 1832 setzten sich auch der Schweizerische Schutzverein
und die Helvetische Gesellschaft, die fast gleichzeitig in Richterswil tagten, fiir eine
Revision des Bundesvertrages von 1815 ein.!4

Die vorherrschende Stimmung veranlaBte die im Juli 1832 in Luzern zusammenge-
tretene Tagsatzung, sich erneut der Bundesrevision anzunehmen, obwohl die Wir-
ren in den Kantonen Basel, Schwyz und Neuenburg im Vordergrund standen und
das Siebnerkonkordat den gemeinsamen Bund auf eine harte Probe stellte. Der
Vorsitzende, Schulthei3 Eduard Pfyffer, betonte in seiner Eroffnungsrede, dal3 von
der erneuten Schaffung eines Einheitsstaates keine Rede sein konne. Nétig aber sei
eine «engere Verbindung aller Krifte zur Vertheidigung nationaler Selbststindig-
keit, freiere Bewegung der Bundesbehtrden innert den ihnen anzuweisenden
Schranken, Hebung materieller Zersplitterung, die dem allgemeinen Wohlstand
hinderlich» sei.!?

Am 17. Juli 1832 stimmten die Tagsatzungsherren mit beachtlichem Mehr der
Revision des Bundesvertrages von 1815 grundsitzlich zu. Die Ausarbeitung des
Entwurfes iibertrugen sie einer Kommission von 15 Mitgliedern.!® In dieser Kom-
mission sassen die uns bereits bekannten Politiker Eduard Pfyffer, Schultheil3 des
Kantons Luzern (Prisident), Melchior Hirzel, Biirgermeister des Standes Ziirich,
Georg Joseph Sidler, alt Landammann und Statthalter des Kantons Zug,!” Karl
Schaller, Staatsrat des Kantons Freiburg, Gallus Jakob Baumgartner, alt Landam-
mann und Regierungsrat des Kantons St. Gallen, Karl Rudolf Tanner, Oberrichter

9 Max Jufer, Das Siebnerkonkordat von 1832, Diss. phil. Bern, Affoltern am Albis 1953, 253.

10 Karl Schnell (1786~1844) von Burgdorf. Notar und Anwalt in Burgdorf. Erbitterter Feind des ari-
stokratischen Regiments. Mitbegriinder (1831) und Redaktor des «Berner Volksfreunds». GroBrat
(1831); Oberrichter; Regierungsstatthalter von Burgdorf. Tagsatzungsgesandter (1832/33). Regie-
rungsrat (1833/34 und 1837/38) — Hans Sommer, Karl Schnell von Burgdorf. Der Vorkiampfer
der bernischen Volksherrschaft (1786—1844), Diss. phil. Bern, Burgdorf 1939; Hans Blosch, Eine
politische Korrespondenz aus der Regenerationszeit. Biirgermeister Johann Jakob HeB von Ziirich
und Karl Schnell von Bern, in: Politisches Jahrbuch der Schweizerischen Eidgenossenschaft 25
(1911) 369-426 und 26 (1912) 377-485; SpieB3, Baumgartner-Hef3 (Reg).

11 Baumgartner, Schweiz I 281; Nick, Pfyffer 175 £.

Entwurf einer schweizerischen Bundesverfassung. Von einer Gesellschaft Eidgenossen (Ziirich 1832)

— Siehe SpieB3, Baumgartner-Hef8 137 f., 141 f.

13 Baumgartner, Schweiz I 282,

14 Vgl. S. 317 f. — Siehe auch Nick, Pfyffer 176—180 und: Ein Wort iiber die Revision der schweizeri-
schen Bundesakte. Den 21. Mai 1832 dem politischen Verein im Thurgau vorgelesen von Thomas
Bornhauser (Trogen 1832).

15 Baumgartner, Schweiz I 331.

16 Aa0.335f.

Siehe August Welti, Der Zuger Landammann Georg Joseph Sidler (1782—1861). Ein eidgendssischer

Simann, Erlenbach—Ziirich 1940, 66—115.
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im Kanton Aargau,!® sowie Josef Munzinger, Regierungsrat des Kantons Solo-
thurn,!” Pellegrino Rossi, Professor fiir romisches Recht an der Akademie in
Genf?® und Vertreter der Kantone Bern, Glarus, Schaffhausen, Graubiinden,
Thurgau, Waadt und Neuenburg, Thurgau erhielt einen Sitz in der Kommission,
weil der Vertreter der Urkantone, alt Landammann Joseph Maria Zgraggen, die auf
ihn gefallene Wahl auf Wunsch der Urner Regierung ausgeschlagen hatte.?!

Wie die Stinde an der Tagsatzung, so zerfielen auch die «Revisoren» in der
Fiinfzehnerkommission in drei verschiedene Gruppen: Konservative (u.a. Schal-
ler), Justemilieu oder Mittelpartei (u.a. Pfyffer, Munzinger, Rossi) und entschieden
Liberale (u.a. Hirzel, Sidler, Baumgartner, Tanner). Die Fraktionen standen sich
aber bei den Verhandlungen und Abstimmungen nicht starr gegeniiber. «Die ein-
zelnen Stellungen wechselten sehr hiufig, zumal den Mitgliedern alle und jede
Klubbisterei fremd war, keines sich einer Parteiansicht verschrieb.»??

Die Revisionskommission versammelte sich zum ersten Mal am 29. Oktober
1832 unter dem Vorsitz von Schultheill Eduard Pfyffer in Luzern. Baumgartner
entwarf «erst das Schema oder Skelett der neuen Bundesverfassung, dann diese
selbst, ausharrend bis zum letzten Federzuge, mitten durch die Schwierigkeiten sich
tiglich folgender Schwankungen der Kommission iiber eine Masse noch uner-
schopften Stoffes».2> Am 15. Dezember unterzeichneten alle Kommissionsmitglie-
der (mit Ausnahme Neuenburgs) den Entwurf einer «Bundesurkunde der schweize-
rischen Eidgenossenschaft», der noch im gleichen Jahr in Luzern im Druck er-
schien.?* Die Kommission 16ste sich am 20. Dezember auf, «nachdem sie dreiund-
fiinfzig Tage in ununterbrochener Thitigkeit, ohne alle hemmende Zerstreuung,
dem groBBen Werke obgelegen».?’ «Im Nahmen und aus Auftrag der Commission»
verfal3te Professor Rossi einen umfangreichen Bericht, der im Dezember 1832 in
franzosischer, im Januar in italienischer und im Februar schlieBlich auch in deut-

18 Siehe Gerhard Saner, Karl Rudolf Tanner (1794-1849), Diss. phil. Ziirich, Aarau 1971, 155-173
(Argovia, Bd. 83).

19 Siehe Hans Haefliger, Bundesrat Josef Munzinger (1791-1855), hg. vom Regierungsrat des Kantons
Solothurn. Solothurn 1953, bes. 121-128 — Vgl. S. 524. Anm. 10.

20 Pellegrino Rossi (1787-1848), geb. in Carrara. Prof. fiir Strafrecht und ZivilprozeB an der Universitit
Bologna. Als Carbonaro (vgl. S. 143 Anm. 18) in Itafien zum Tode verurteilt, fliichtete er nach Genf,
an dessen Akademie er 1819 romisches Recht, spiter auch Strafrecht dozierte (als erster Katholik seit
der Reformation). 1832 Tagsatzungsgesandter. 1833 Dozent fiir politische Okonomie am College de
France in Paris, 1835 Prof. fiir Staatsrecht an der Sorbonne. 1845 Botschafter Frankreichs beim Hl.
Stuhl, 1848 Ministerprisident des Kirchenstaates (15. Nov. 1848 ermordet). «Rossi vor allem hat
durch sein Genie und seine siidlindische Eloquenz der Genfer Rechtsfakultit ihren Glanz verlichen»
(Elsener 446). — Ferdinand Elsener, Die Schweizer Rechtsschulen vom 16. bis zum 19. Jahrhun-
dert..., Ziirich 1975, 445-450; Handbuch der Schweizer Geschichte, Bd.2, Ziirich 1977, bes. 923
(Lit.); Des libertés et des peines. Actes du colloque Pellegrino Rossi, organisé 2 Genéve, les 23 et 24
novembre 1979, Genéve 1980 (Mémoires publiés par la faculté de droit de Genéve, No 65).

21 Baumgartner, Schweiz I 336 — Joseph Maria Zgraggen (1772-1844) war von 1825-29 Landammann
des Kt. Uri und von 1825-40 Tagsatzungsgesandter (HBLS VII 650).

22 Baumgartner, Schweiz I 351.

3 Aa.0. 362

** «Der Name Bundesurkunde’ entstand, weil die oft vorgeschlagene Bezeichnung ‘Bundesverfassung’
den Féderalisten nicht mundete, die mehr unitarisch gesinnten Mitglieder keinen Bundesvertrag mehr
wollten» (Baumgartner, Schweiz I 363).

3 Baumgartner, Schweiz I 365.
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scher Sprache erschien.?® Darin hielt der bekannte Rechtsgelehrte zum vornherein
fest: «Unsere Arbeit ist ein Werk der Ausgleichung, der Vermittlung. Nur ein sol-
ches, wir sind dessen iiberzeugt, vertrigt sich mit der Natur eines Bundesstaates»
S. 6).

: Nach dem Entwurf der Bundesurkunde sind die Kantone weiterhin souverin.
Ihre Vereinigung zu einem Bund soll sich aber nicht mehr auf die gegenseitige Si-
cherung der eigenen Interessen beschrinken, sondern die gemeinsame Wohlfahrt
der Eidgenossen f6rdern, ihre Rechte und Freiheiten schiitzen sowie die Neutralitit
und Unabhingigkeit des Vaterlandes verteidigen. Die Tagsatzung bleibt die oberste
Bundesbehérde, in der alle Kantone gleiches Stimmrecht ausiiben; sie besteht aus
44 Mitgliedern und wird — wie in der Mediationszeit — vom Landammann der
Schweiz prisidiert. Jeder Kanton wihlt zwei Abgeordnete, die Halbkantone ei-
nen.?’ Die Sitzungen der Tagsatzung sind offentlich. Die Gesandten stimmen in
der Regel nicht nach Instruktionen, sondern in freier Ueberzeugung. «Ein Bundes-
rath ist die leitende und vollziehende Beh6rde der Eidgenossenschaft» (Art. 68); er
besteht aus dem Landammann der Schweiz, der das Gremium prisidiert, und vier
Bundesriten. «Zur Ausiibung der Rechtspflege in Bundessachen wird ein Bundesge-
richt aufgestellt» (Art. 90); es besteht aus einem Prisidenten, acht Richtern sowie
vier Ersatzminnern und entscheidet in Zivil- und Kriminalfillen. «Die Tagsatzung
versammelt sich in Luzern, als der Bundesstadt. An gleichem Orte hat der Bundes-
rath seinen bleibenden Sitz» (Art. 105).

Der Bund allein entscheidet iiber Krieg und Frieden und schlieft Staatsvertrige
mit dem Ausland ab. Er garantiert die Kantonsverfassungen, sofern sie die Aus-
ibung der politischen Rechte nach demokratischen Grundsitzen sichern und Vor-
schriften iiber die Revision enthalten. Den Kantonen ist ohne Vorbehalt verboten,
besondere Biindnisse und Vertrige politischen Inhaltes untereinander abzuschlie-
Ben. Der Bund gewihrleistet die Verkehrs-, Niederlassungs- und Gewerbefreiheit.
Er stellt die innern Zolle unter seine Aufsicht und behilt sich die Revision des Zoll-
wesens in den Kantonen vor. Der Bund kann auch gleiches Mafl und Gewicht ein-
fihren und iibernimmt einstweilen das Post- und Miinzregal sowie den Pulver-
handel. Er bestimmt die allgemeine Organisation des Bundesheeres und sorgt fiir
die Ausbildung der Rekruten sowie fiir den héhern Unterricht in allen Waffengat-
tungen. Fiir jede Waffengattung des Bundesheeres wird gleiche Bekleidung
angeordnet. Weitere Artikel der «Bundesurkunde der schweizerischen Eidgenossen-
schaft» beriihren die Einkiinfte des Bundes, das dornenvolle Problem der Heimat-
losigkeit, die Verbannungsstrafen und die Bedingungen einer spiteren Revision des
eidgendssischen Grundgesetzes.

%6 Bericht iiber den Entwurf einer Bundesurkunde, erstattet an die Eidgenéssischen Stinde von der
Commission der Tagsatzung. Berathen und beschlossen in Luzern, den 15. Christmonath 1832. Amtli-
che Ubersetzung, Ziirich/Februar 1833 (140 S.).

-3 Die Bundesverfassung von 1848 bestimmte in Artikel 69: «Der Stinderath besteht aus 44 Abgeordneten
der Kantone. Jeder Kanton wihlt zwei Abgeordnete; in den getheilten Kantonen jeder Landestheil ei-
nen Abgeordneten.» Dieselbe Bestimmung findet sich in Artikel 80 der revidierten Bundesverfassung
von 1874,
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Die neue «Mediationsakte» ‘wurde von verschiedenen Seiten aus politischen und/
oder religiosen Griinden abgelehnt. Die Konservativen (oder Aristokraten) woll-
ten am Bundesvertrag von 1815 unbedingt festhalten.?® Liberale der Westschweiz,
vor allem der Kantone Waadt und Genf, sahen ihre Eigenstindigkeit bedroht. Der
radikal gesinnte Professor Troxler verlangte beharrlich die Einsetzung eines vom
Schweizervolk gewihlten Verfassungsrates, der einen Bundesstaat schaffen sollte,
gleich weit entfernt vom Einheitsstaat der Helvetik und vom Staatenbund der Re-
stauration. In der Bundesurkunde sah Troxler einen «Zwitterbund», entstanden un-
ter der falschen Voraussetzung, dal3 die beiden Prinzipien Zentralismus und Féde-
ralismus einander widersprechen und deshalb «nur in der richtigen Mitte eines cen-
tralisirten Foderalismus oder einer foderalistischen Centralitit ihre Versohnung
und Ausgleichung finden kénnen».?* Nach Troxler sind «das eine und das andere
dieser sogenannten Prinzipien nur ein anderes Verhiltni3, nur eine verschiedene
Beziehung eines und desselben Prinzips, gleichwie die Nation im Allgemeinen und
die Volkerschaften im Besondern aus den gleichen wesentlichen und lebendigen
Elementen bestehen, gleichwie die Schweizerbiirger und die Kantonsbiirger am
Ende dieselben Personen und Individuen sind» (S. 23).

In der Bundesverfassung der Vereinigten Staaten von Nordamerika (1787) fand
Troxler «ein Muster und Vorbild fiir Anordnung des 6ffentlichen Lebens der Repu-
bliken im Allgemeinen und fiir die Gliederung eines jeden volksthiimlichen Bun-
desstaats, in welchem das Ganze und die Theile frei und gleich seyn sollen» (S. 28).
Folgerichtig forderte Troxler in seinem Verfassungsentwurf: «Der gesetzgebende
Kérper oder Nationalcongref3 zerfillt in zwei Abtheilungen, in eine Versammlung
der Stellvertreter des Volks und in eine Versammlung der Stellvertreter der Stin-
de.»’® Troxler, der «Nationalphilosoph»,’! wurde damit der Vater des Zweikammer-
systems, das in der Bundesverfassung von 1848 verankert wurde.’? «An Troxler,
den geliebten Lehrer, hielt sich eine groBe Schaar junger Minner, Feuerkopfe wie
er, unbedingt in seinen Ful3stapfen wandelnd. Jenem und diesen war die Bundesur-
- kunde ein Griuel, das *hollische Biichlein’, wie drei St. Galler [Henne, Hungerbiih-

28 Die Er6ffnungsrede von Landammann Franz Xaver von Weber an der Schwyzer Landsgemeinde vom
28. April 1833 «enthielt nur Ausfille auf die Magistraten der neuconstituirten Kantone». Landesstatt-
halter Theodor ab Yberg stellte den Antrag, «die neue Bundesurkunde ohne vorhergegangene Bera-
thung die Muota hinab zu fl6Ben». Die Versammlung genchmigte «ohne Theilnahme» v.a. den Vor-
schlag, sich gegen die Bundesurkunde zu verwahren und am 1815er-Vertrag festzuhalten (NAF, Nazar
von Reding an Alois Fuchs, 29. April 1833). Vgl. Wyrsch, Reding 49 ., 58 und Bauer, Schwyzerische
Presse 95, 134 — «Uri will und wird zu Grunde gehen. Die Bundesurkunde wird hier wohl einstim-
mig verworfen werden. Z’graggen scheute sich nicht, im Landrathe auszusprechen: Wer die Urkunde
vertheidige, kénne kein Ehrenmann sein. Was wird erst Lauener dazu sagen? Auch nicht efe Stimme
hat sich im Landrathe fiir dieselbe ausgesprochen» (NAF, Constantin Siegwart-Miiller an Alois Fuchs,
7. Februar 1833). — Joseph Leonz Lauener (1775 — 1862) amtierte von 1829 — 31 als Landammann
(vgl S5.83 Anm. 9).
Die eine und wahre Eidgenossenschaft im Gegensatz zur Centralherrschaft und Kantonsthiimelei so
wie zum neuen Zwitterbunde beider; nebst einem Vetfassungsentwurf von Professor Dr. Troxler,
Rapperswyl 1833, 14
Entwurf eines Grundgesetzes fiir die schweizerische Eidgenossenschaft, in: Die eine und wahre Eidge-
nossenschaft..., Rapperswyl 1833, 31-45, hier 41 (§ 43). Vgl. SpieB, Troxler 544-548 und Hans Er-
hard Lauer/Max Widmer, Ignaz Paul Vital Troxler, Oberwil bei Zug 1980, 146—150.
31 Johannes Niederer an Johann Jakob Frei (1789-1852, Pfarrer in Trogen und Dekan der Synode), 19.
Juli 1836 (ZBZ, NachlaB3 Joh. Niederer, Ms. Pestal. 603 b. 15, S. 26).
32 SpieB, Troxler 894-898

29

30
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ler und Weder] in eben so viel Flugschriften es nannten.»’? Ludwig Snell, Redaktor
des radikalen «Schweizerischen Republikaners» und Professor fiir Philosophie an
der neugegriindeten Universitit Ziirich, schloB sich der Opposition ebenfalls an.34
Strengkirchliche katholische Geistliche und Laien vermiften in der Bundesur-
kunde «die Garantie der kirchlichen Institute und ihrer Giiter»,*S die im sog. Klo-
sterartikel des Bundesvertrages von 1815 enthalten war.3¢ Sollte das Recht der
freien Niederlassung gewihrleistet werden, befiirchteten sie das Eindringen von
Reformierten’” oder von Indifferenten und Ungliubigen®® in katholische Kantone
oder Gegenden, wo die Oberschicht auch wirtschaftlich geschidigt wiirde.? Vor al-
lem die Urkantone lehnten die Bundesurkunde aus politischen und religiésen Griin-
den ab.? Die mehrheitlich konservativ gesinnte Geistlichkeit des Kantons Zug un-

33 Baumgartner, Schweiz I 368 — Votum dreier St. Galler iiber den neuen Bundesentwurf der Tagsat-

zungs-Kommission vom 15. des Christmonats 1832, Vorgetragen im vaterlindischen Vereine zu
St. Gallen am 28. d. Horn. 1833 (St. Gallen 1833). Matthias Hungerbiihler rief in seinem Vortrag tiber
«Das Recht des Schweizervolkes, sich seine Verfassung selbst zu geben» (S.18-31) aus: «Fort mit
dem Entwurf der Bundesurkunde, fort mit dem ‘héllischen Biichlein’l» (S.30). Vgl. Reinacher, Henne
40 und Flury, Hungerbiihler 92-94.

34 Scherer, Snell 32—47.

35 Franz Geiger in der «Schweizerischen Kirchenzeitungy Nr.2 vom 12. Januar 1833

3¢ «Der Fortbestand der Kloster und Kapitel und die Sicherheit ihres Eigenthums, soweit es von den
Kantonsregierungen abhingt, sind gewihrleistet; ihr Vermégen ist, gleich anderm Privatgut, den
Steuern und Abgaben unterworfen» (§ 12). — Nach Baumgartner (Schweiz I 367) wurde die Kloster-
frage von der Revisionskommission nicht behandelt. «Jedes einzelne Mitglied schien den Gegenstand
als Sache der Kantonalsouverinitit anzusehen.» — Troxler schrieb in seinem Verfassungsentwurf: «Die
geistlichen Korperschaften stehen wie andere unter den Kantonsregierungen. Der Bund gewihrleistet
ihnen die Unverletzbarkeit ihres Besitzes...» (S.35 § 28).

37 Siehe die Ausfiihrungen von A. Fuchs in Vorschlige 36 f.

38 «Es sind viele Keime der Entwicklung in diesem § [36 betr. Niederlassungsfreiheit] enthalten... Nicht
deBwegen, als wenn sein Glaube den Gegensatz, die Vergleichung und Reibung mit andern Bekennt-
nissen zu scheuen hitte, sondern weil nur zu viel Grund vorhanden ist, die Gewalt herrschenden Un-
glaubens — oder wenn man will: unglidubiger Herrscher — werde das, was dem Volke das erste und hei-
ligste ist, seine Religion, materiellen Ansichten und boswilligem, neidischem Indifferentismus zum
Opfer hinschlachten» (Blicke in das Wesen der Bundesurkunde der schweizerischen Eidgenossen-
schaft, Schwyz 1833, 35).

39 «Jetzt kénnen gewisse Geldkénige die besten Kapitalien und Haus und Giiter herabdriicken und Han-
del und Wandel sperren und die armen Handwerker und Taglohner unter ihrem schweren Joche hal-
ten und in einem armen Lande den GroBhans spielen.» Die reichern Reformierten wiirden Handel
und Wandel in Schwung bringen. «Sie wiirden viel bauen und somit die Handwerker und TaglShner
besser besolden, und da viele von ihnen geschickte, gebildete Manner sind, so wiirde mancher GroB3-
hans und Maulaff seine elende Rolle bald ausgespielt haben» (Fuchs, Vorschlige 41).

40 Wir «haben unter wenig Gutem viel des Argen und Bosen gefunden, sind allenthalben auf Gewalts-
herrschaft, Centralitit gestoBen, aber nirgends auf eine nur durch Religion und Erziehung mogliche fe-
ste Begriindung» (Blicke in das Wesen der Bundesurkunde der schweizerischen Eidgenossenschaft,
Schwyz 1833, 45 f.).
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ter der Filhrung von Stadtpfarrer und Kommissar Bossard*! bemingelte nicht nur
das Fehlen eines Klosterartikels und die Gewihrleistung der Niederlassungsfreiheit,
sondern auch die vorgesehene aulerkantonale Ausbildung der Rekruten,*? von der
sie — mit nicht wenigen Katholiken und Protestanten — eine Gefahr fiir Glaube und
Sitten befiirchtete.4? Alt Landammann Sidler, Zugs Vertreter in der Revisionskom-
mission, sowie die wenigen liberal gesinnten Zuger Geistlichen konnten diese
Bedenken nicht zerstreuen.** Schwerwiegend war der Vorwurf des Priesterkapitels
Zug, daf} die Bundesurkunde der christlichen Grundlage ermangle. In der Tat fehlt
im Luzernerentwurf —mit Ausnahme der Priambel «Im Namen Gottes des All-
michtigen!» — jeder Bezug auf Religion, Christentum und Kirchen.*> Unter diesen
Umstinden konnte das Schicksal des Verfassungsentwurfes vom 15. Dezem-
ber 1832 als besiegelt gelten.

Am 1. Januar 1833 ging die Leitung der eidgendssichen Angelegenheiten an den
Vorort Ziirich iiber. Biirgermeister Johann Jakob HeB, «ein Magistrat von hoher
Einsicht, trefflichem Willen,Parteimann nicht mehr, als man in dieser Zeit es zu
sein gezwungen war»,* eroffnete die am 11. Mirz zusammengetretene aulleror-

41 Johann Jakob Bossard (1787-1856) von Zug. Studien in Landshut (J.M.Sailer), Miinchen (Schelling)
und im Priesterseminar Meersburg. Nach der Priesterweihe (1809) Prifekt und Prof. am Kath. Gym-
nasium St. Gallen. 1815 Pfarrer in Liitisburg. 1818 Kaplan in Zug (Schwarzmurerpfriinde). 1830 bis
zum Tod Stadtpfarrer von Zug. Bischoflicher Kommissar und Nichtresidierender Domherr. «Eine ge-
wisse aristokratische Selbstherrlichkeit entfremdete ihn den Behérden, Mitbriidern und dem Volke —
ein dulleres Wesen, das seine innere Herzensgiite nie recht zur Geltung kommen lieB» (Iten I 168).
«An Ehrgeiz u. Rechthaberei hat es ihm nie gefehlt. Seine vielleicht zu hochgesinnte Idee von wissen-
schaftlicher Begriindung der Theologie scheint der starren Behauptung des Althergebrachten Platz ge-
macht zu haben, und er soll mit gleicher Eifersucht wie H. La Mennais jede Einmischung der Regie-
rung in die sittlich-religiése Volksbildung und in Kirchensachen wie die Pest verabscheuen. Allen Be-
strebungen fiir Fortschritte steht er daher entgegen» (Wessenberg IV 309, Reisetagebiicher vom Mai
1834. Im Stadtarchiv Konstanz liegen 22 Briefe von BoBard an Wessenberg aus den Jahren
1802-1812; vgl. Keller, Wessenberg 284). — Iten 1 168 (Lit.); A. Baumgartner, Biogr. bes. 24-27; Stu-
der, Fuglistaller (Reg.).

4 Artikel 33 der Bundesurkunde bestimmte u.a., da3 der Bund allein fiir alle Waffengattungen die erste

Instruktion der Rekruten tibernimmit.

«Ja sogar die erste Instruktion der Rekruten soll centralisirt, soll wahrscheinlich in eidg. Kasernen

vorgenommen werden! Davon zu schweigen, daf3 die Kosten solcher Instruktion sicher mehr als ver-

doppeln, weil man und hat es schon lange anerkannt, wie viel Unheil der Kasernendienst uns
gebracht hat. Dringend, wiederholt hat darum die ehrw. Geistlichkeit des Standes Ziirich bei der alten

Regierung um Abschaffung dieses Grundiibels angehalten, aus welchem Unheil und Fluch iiber ihre

Pfarreien sich ausbreiten» (Blicke in das Wesen der Bundesurkunde der schweizerischen Eidgenossen-

schaft, Schwyz 1833, 29). Zur Haltung der Zuger Geistlichkeit siche Walter Furrer, Der Kanton Zug

und die eidgensssischen Streitfragen 1830-1833, Diss.phil. Ziirich 1977, 92-113. Zum Kampf um die

Bundesreform im Kt. Zug (1832-1834) siehe auch Christian Raschle, Landammann Franz Joseph

Hegglin (1810-1861) und die Politik des Kantons Zug in den Jahren 1831 bis 1847, Diss. phil

Fribourg, Zug 1981, 3543 (Beitriige zur Zuger Geschichte, Bd. 3).

4 Von den liberalen Zuger Geistlichen sind zu nennen: Kar/ Kaspar Keiser (1805-1878) von Zug,
1830-35 Kaplan (Schwarzmurerpfriinde) und Prof. in Zug (NAF, G.].Sidler an A. Fuchs, 16. Mirz
1835; vgl. Biogr. A. Fuchs I 230 Anm. 137) — Kajetan Bofart (1807—-1893) von Baar, 1831-46 Kaplan
(zweite Reidhaarenpfriinde) und Prof. in Baar. SchloB sich als Pfarrer von Laufenburg AG 1873 der
christkatholischen Bewegung an. Iten I 169 f. (Lit.); Der Katholik 16 (1893) 241-245 — P. Franz Sales
Hisler (1801-1850) von Steinhausen. Im Kapuzinerkloster Zug, spiter Guardian in Rapperswil
(1836—39) und Wil (1843-46). Iten II 119; Helvetia Sacra V/2 (1974) 471 und 723; NZZ Nr. 202
vom 21. Juli 1850; NAF, G.].Sidler an A. Fuchs, 18. August 1833,

45 Steiner, Religitse Freiheit 643.

46 Baumgartner, Schweiz I 367.
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dentliche Tagsatzung mit einer Rede, in der er mit groBem Ernst die Notwendig-
keit einer Verbesserung des Bundesvertrages von 1815 darlegte. Leider lag von
Anfang an ein Schatten iiber der Versammlung, da die Mitglieder des konservati-
ven, aber nicht konfessionell ausgerichteten Sarnerbundes den Verhandlungen
fernblieben.4” Diese «Sonderbiindler» erfreuten sich der moralischen Unterstiitzung
der fremden Michte Oesterreich (Metternich), Preuien und Russland, die den Ver-
suchen einer Revision des «zentrifugalen» Bundesvertrages, den sie 1815 der
Schweiz aufgezwungen hatten, ihr unverhohlenes Mif3fallen bekundeten.*8

- Dessenungeachtet bestellte die Tagsatzung einen gréBern Ausschuf3, in welchem
jeder der teilnehmenden Stinde durch einen Gesandten vertreten war. In 35 langen
Sitzungen — vom 21. Mirz bis zum 1. Mai 1833 — berieten nun 18 Tagsatzungsge-
sandte iiber die Bundesurkunde und iiber mehr denn 500 Instruktionspunkte, die
aus zahlreichen Kantonen eingelaufen waren, «wihrend neue Antrige, Wiinsche
und Petitionen sich noch tiglich hiuften und die Tagespresse den Lingst durch zahl-
lose Broschiiren und Artikel zerpfliickten Entwurf noch weiter bis in seine letzten
Atome zergliederte... Von Tag zu Tag ging die Bundesurkunde immer grausamer
verstiimmelt aus den Commissionsberathungen hervor.»*

Der neue «Entwurf einer revidierten Bundesurkunde», auch Ziircherentwurf ge-
nannt, schlof sich wieder eng an den Bundesvertrag von 1815 an. Den Kantonen
verblieb in weitem Umfang ihre Souverinitit und das Instruktionsrecht fiir beinahe
alle Tagsatzungsverhandlungen. Die revidierte Verfassung konnte im Grunde nie-
manden befriedigen. In den Legislativen zahlreicher Kantone drang aber die An-
sicht durch, daB3 man zur Zeit nichts Besseres erreichen kénne, dal3 also die neue
Verfassung in ihrer zweiten, verschlechterten Auflage dem geltenden Bundesver-
trag vorzuziehen sei. Deshalb stimmten die Volksvertreter der Kantone Ziirich, So-
lothurn, Luzern, Bern, St. Gallen, Glarus, Genf, Freiburg, Thurgau, Schaffhausen
und Graubiinden sowie der Halbkantone Baselland und Ausserschwyz der tiberar-
beiteten Bundesurkunde zu, teilweise freilich mit verschiedenen Vorbehalten. Die
ibrigen Kantone traten auf das Projekt gar nicht ein, verwarfen es oder verschoben
die Beratung.3® /

Nun wurde auch noch die Meinung des Volkes befragt. Die Solothurner verwar-
fen die revidierte Bundesurkunde ganz deutlich (68 Z). Da aber die Nichtstimmen-
den (51 %) zu den Annehmenden gezihlt wurden, lieB sich dennoch eine stattliche
Mehrheit erreichen.’! Im neugeschaffenen Kanton Baselland war man auf solche
Praktiken nicht angewiesen. Das Volk stimmte dem Ziircherentwurf mit 2933 ge-
gen 454 Stimmen zu.5? Die Luzerner hingegen, deren zentral gelegene Haupt-
stadt, entgegen den Anspriichen von Ziirich und Bern, als kiinftiger Bundessitz be-
zeichnet worden war, verwarfen die zweite Fassung der Bundesurkunde am
7. Juli 1833 mit 11 412 gegen 7 307 Stimmen, obwohl die Abwesenden zu den Be-

47 Vgl. S. 296 Anm. 17.

4 Dierauer V 585-588.

4 A. Baumgartner, Biogr. 93.

50 Baumgartner, Schweiz I 410—420.

51 Hans Haefliger, Bundesrat Josef Munzinger, Solothurn 1953, 128.

52 Geschichte der Landschaft Basel und des Kantons Basellandschaft, hg. von der Regierung des Kantons
Basellandschaft, Bd.2, Liestal 1932, 501.
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firwortern gezihlt wurden.’3 Verschiedene Umstinde fiihrten zu diesem iiberra-

schenden Ergebnis: Die Saumseligkeit der sich siegessicher gebenden Regierung

(Eduard Pfyffer),>* die Sorglosigkeit der Liberalen (Kasimir Pfyffer), die Unzufrie-

denheit des Volkes mit seinen Behérden sowie die Gegnerschaft des Klerus, der

Aristokraten, der biuerlichen Demokraten (Joseph Leu)® und der doktriniren

Radikalen (Prof. Troxler)®®. Den Ausschlag fiir den negativen Entscheid gab —-
nach dem iibereinstimmenden Zeugnis der Zeitgenossen — die katholische Geist-

lichkeit,’? die, entgegen einer ausdriicklichen Weisung von Bischof Salzmann,’® u.a.

wegen der Kloster- und Niederlassungsfrage kriftig mitmischte.

Die Verwerfung der revidierten Bundesurkunde durch den «vorértlichen» und
liberal regierten Kanton Luzern bedeutete fiir die Liberalen der ganzen Schweiz
eine schwere Niederlage. Nachdem zunichst den Aristokraten und dann auch den
Geistlichen beider Konfessionen sieben Todsiinden vorgehalten worden waren,’?
muften sich bald auch die Liberalen den gleichen Vorwurf gefallen lassen. Der ra-
dikale Schriftsteller Hartwig Hundt-Radowsky®® hielt ihnen folgendes Siindenregi-
ster vor: 1. «Mangel an thitigem Gemeinsinn» (S. 5-21); 2. «Mangel an allgemeiner
Vaterlandsliebe» (S. 21-29); 3. Gleichgiiltigkeit «gegen die sittliche und geistige Aus-
bildung und Vervollkommnung ihrer Mitbiirger» (S. 29-46); 4. «Die Muthlosigkeit
bei den Drohungen fremder Herrscher und die unzeitige, oft zuvorkommende
Nachgiebigkeit gegen die Machtgebote derselben» (S. 47-50); 5. «Die Gleichgiiltig-
keit gegen das Kriegswesen und gegen die Mittel zum Schutze und zur Vertheidi-

53 Befiirworter: 1448, Abwesende: 5859. Siehe Dommann, Kirchenpolitik 33-36 und Nick, Pfyffer
191-197.

54 NAF, Eduard Pfyffer an Alois Fuchs, 24. Juni 1833; Baumgartner, Schweiz 1421 f.

55 Constantin Siegwart-Miiller, Rathsherr Joseph Leu (1800-1845) von Ebersoll. Der Kampf zwischen

Recht und Gewalt in der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Altdorf 1863, 28-31; Alois Bernet/

Gottftied Boesch, Josef Leu von Ebersol und seine Zeit, Hochdotf 1945, 63-67

Mit Troxler opponierten auch Regierungsrat Lorenz Baumann (vgl. S.298), die Professoren Johann

Baumann (vgl. S.298) und Joseph Wilhelm Ludwig Aebi (siehe Miiller, Aebi 68—71) sowie die Anwil-

te Dr. Adolf Hertenstein (1802-1853; HBLS IV 202) und Joseph Biihler (1804—-1863; Gruner I 256).

57 Erwin Bucher, Die Krisis des schweizerischen Staatenbundes im Sommer 1833, SZG 32 (1982)

112-124, hier 116. Vgl. Baumgartner, Schweiz [ 422.

25. Juni 1833: «Die Bundesurkunde ist eine rein politische Angelegenheit, in die ihr euch nicht mi-

schen, sondern das Beispiel und die Lehre der Apostel befolgen sollt, welche sich um weltliche Dinge

nichts bekiimmert haben» (zit. bei Miiller, Aebi 69). Vgl. Hurter, Befeindung I 189 f.

9 Vgl. 8.263 Anm.13.

0 Hartwig Hundt-Radowsky (1759—1835) aus Schwerin (Mecklenburg). Advokat am Hofgericht in Par-
chim. Lebte einige Zeit im Kanton Appenzell-AuBlerrhoden, wurde aber, als Freigeist und Antichrist
verschrien, des Landes verwiesen (Mein Glaubensbekenntnil und meine Schicksale im Freistaat Ap-
penzell-AuBlerrhoden, Ravensburg 1829). In Deutschland veréffentlichte er nach der Pariser Julirevo-
lution eine Reihe sulBerst radikaler Schriften. In StraBburg setzte er seine schriftstellerische Titigkeit
fort, weswegen er aus Frankreich ausgewiesen wurde. In Burgdorf leitete er einige Zeit den «Berner
Volksfreund». Starb im tiefsten Elend am 15. August 1835. — Berner Volksfreund Nr.66 vom 16. Au-
gust 1835 (liber die niheren Umstinde seines Todes s. auch Nr. 67, 68 und 70); Walter Schlipfer, Ap-
penzell AuBerrhoden, Bd. 2, Urnisch 1972, 360 und 582; Antje Gerlach, Deutsche Literatur im
Schweizer Exil. Die politische Propaganda der Vereine deutscher Flischtlinge und Handwerksgesellen
in der Schweiz von 1833 bis 1845, Frankfurt am Main 1975, bes. 46.
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gung des gemeinsamen Vaterlandes» (S. 50-53); 6. «Die sorglose Nachgiebigkeit ge-
gen die selbstsiichtigen und herrschgierigen Anmassungen der Geistlichen»
(S. 53-58); 7. Die Aemtersucht (S. 58-60).61

Das Luzerner Debakel bewirkte, dafl die meisten Kantone auf weitere Abstim-
mungen verzichteten, da eine Mehrheit des Volkes ohnehin nicht zu erreichen war.
«Im Ganzen und meist aller Orten waltete planloses Schwanken oder muthloses
Hinbriiten oder blosse Neugier nach dem, was die launige Zeit noch Alles hervor-
bringen werde.»®? Die Konservativen jubilierten. Der Schwyzer Oberst Theodor ab
Yberg besetzte am 31. Juli 1833 den dissidenten Bezirk Kiissnacht,$® und drei Tage
spiter zogen die Baselstidter zum vierten Mal gegen die Landschaft aus, mufiten
aber bei Pratteln eine empfindliche Niederlage einstecken.®* Die Tagsatzung han-
delte nun aber mit seltener Entschlossenheit; sie lieB die Kantone Schwyz und Ba-
sel besetzen und loste den Sarnerbund auf. Die iiberwiegende Mehrheit der
Gesandten war gewillt, an der vor einem Jahr beschlossenen Revision des Bundes-
vertrages festzuhalten. Eine neue Kommission sollte das weitere Vorgehen priifen,
doch die politischen und vor allem die wirtschaftlichen Interessen der Kantone
waren so verschieden, dass die Tagsatzung darauf verzichtete, sich erneut mit dem
bereits revidierten Bundesentwurf zu befassen.’
Dafiir nahmen sich nun aber die Helvetische Gesellschaft®® und auch der «Schwei-
zerische Verein fiir Volksbildung»,®” vor allem aber die radikalen Mitglieder des
Schweizerischen Schutzvereins der Reform der Bundesverhiltnisse an.®8 Professor
Troxler watf in einem einzigen Monat nicht weniger als vier Flugschriften in die
Oeffentlichkeit.®® In der zweiten wird «Der von der Tagsatzung am Recht der
Nation begangene Verrath grundsitzlich nachgewiesen» (Titel) und erneut ein vom
Volk gewihlter Verfassungsrat gefordert.”

¢! Die Sieben Todstinden der Liberalen (Burgdorf 1834) — Prof. Troxler verfaBte im Februar 1833 die
Flugschrift «Die Sieben Todsiinden der Bundesurkunde. Eine Zuschrift an die Eidgenossen in den
Kantonsrithen» (s.SpieB, Troxler 545 f.). — Zu den sieben Todsiinden (besser: Hauptsiinden) zahlt
man seit Gregor dem GrofBen (Papst 590—-604): Hoffart, Neid, Zorn, Geiz, Unkeuschheit, UnmiBig-
keit und Trigheit. «Aus ihnen quellen nicht nur andere Siinden; sie selbst wachsen sich wegen der
Nihe zu menschlichen Urantrieben auch leicht zu Lastern aus» (LThK 9,1183; s. auch EKL III 1225).
Ins Schema der sieben Todsiinden wurde in neuester Zeit auch die katholische Kirche gefa3t (oder ge-
preBt): Horst Herrmann, Die sieben Todstinden der Kirche. Mit einem Nachwort von Heinrich Boll,
Hamburg 1978 (ro-ro-ro-Sachbuch 7142).

62 Baumgartner, Schweiz I 424 ,

63 Vgl. S. 477 f. — Zum sog. Kiilnachterzug s. auch: Erinnerungen und Notizen des letzten Propstes von
Zurzach, des Hochwsten. Herrn Joh. Huber (1812-1879) von Higglingen, auf seinen 50. Todestag aus
dem Pfarr-Archiv zusammengestellt und erginzt von (Hugo) Haag, Pfarrer, Klingnau 1929, 17 £; ‘
Furrer, Zug 187-198 (vgl. Anm.43); Bucher, Krisis 118—122 (vgl. Anm.57).

64 Uber die Basler Verfassung von 1831 schreibt Fuchs in Vaterland 106-108, iiber die Basler Wirren
von 1831 bis 1833 in Vorschlige 90-93. «Auch hier liegt die Schuld nicht bloB auf einer, nein, in
hochstwichtigen Beziehungen auf beiden Seiten» (Vorschlige 90 £.).

65 Dierauer V 596,

66 Vgl. S. 322-324,

67 Vgl. 8.325.

68 Siehe Nick, Pfyffer 197-203; NAF, Constantin Siegwart-Miiller an Alois Fuchs, 14. Februar 1834.

69 Siehe Spief3, Troxler 548-552.

70 Flugschrift II. Herausgegeben vom Freiheitsfreund, Stifa. Beim Herausgeber. Juli 1833, von Pertinax
Novalis (= Troxler). Uber den «Schweizer Freiheitsfreund» (frither «Zeitung vom Ziirichsee») siche
Blaser 1183.
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Der Berner Forstmeister Karl Kasthofer’! war der Meinung, «da3, so lange die
Schweizer so théricht sind, eine Bundesverfassung auf bisherigem Wege berathen zu
wollen, wo die Cantonsdeputirten alle mit verschiedenen, einander widersprechen-
den Instructionen zusammenkommen, so lange wird und kann nichts Gescheites,
nichts Vaterlindisches, nichts Heilbringendes zu Stande kommen». «Wenn doch
um’s Himmelswillen die Tagsatzung erklirten, rief er aus, «es sollen die GroBrithe
und Landsgemeinden Bundesverfassungsrithe unter allen einsichtsvollen, dem
Volke lieben Schweizern mit unbeschrinkten Vollmachten erwihlen und die
Bundesurkunde, welche diese entwerfen, solle dann unmittelbar dem Volke zur
Annahme oder Verwerfung vorgelegt werden, so wiirde die Tagsatzung sich selbst
aus dem Tagsatzungsmorast, in dem sie jetzt zappelt, herausheben, sich im Vater-
lande wieder zu Credit bringen und die liebe Eidgenossenschaft retten.»’? Im
Herbst gab Kasthofer «Das Schweizerische Bundesbiichli» heraus (Burgdotf 1833),
«enthaltend 1. Den Vorschlag zu einer neuen schweizerischen Bundesakte, 2. Die
Priifung des Ziircher-Vorschlages, 3. Die Bundesakte der Nordamerikaner» (Unter-
titel).

Der Pidagoge Johannes Niederer (Yverdon) unterstiitzte die Bestrebungen
seines Schwagers Kasthofer, den er — zusammen mit Alois Fuchs — «als Volks- und
Nationalschriftsteller» betrachtete.”® Niederer wiinschte die Umwandlung der
Helvetischen Gesellschaft in eine «Nationalgesellschaft», die, «bis ein gesetzmiissi-
ger Nationalrath sich bildet, als Organ der Nationalvernunft und des National-
gewissens auftreten» wiirde. «Die Verwerfung des Ziircherentwurfes halte ich fiir
ein Gliick schon deswegen, weil die Partheien eine bestimmtere Stellung annehmen
miissen und die Lauheit, die Christus aus seinem Munde speit [Apk 3, 16],
dadurch besiegy wird», schrieb er Freund Fuchs.’* «Wir hitten ohne sie fort-
gesiecht. Die Annahme hitte das innere Verderben iiberkleistert; dieses aber wiirde

" Karl Kasthofer (1777-1853) von Bern. Studien in Heidelberg und Géttingen. 1806 Oberférster des Ber-
ner Oberlandes. 1832-44 Forstmeister des Kantons Bern. 1834 Prof. fiir Forstwissenschaft an der
neugegriindeten Universitidt Bern. 1831 Verfassungsrat und GroBrat, 1837-43 Regierungsrat. Kastho-
fer war ein groBBer Beweger und Anreger. Wenn auch viele seiner propagierten Methoden sich nicht
durchsetzten, sind mit seinem Namen dennoch bleibende Verdienste verkniipft. Kasthofer legte das
Fundament fiir die spitere bedeutende Entwicklung der schweizerischen Forstwirtschaft. Griinder des
Schweizerischen Forstvereins. Verfasser einer bedeutenden Anzahl forstwirtschaftlicher Schriften.
Zuerst radikal (fiir die Badener Konferenzartikel), spiter liberal (gegen die Aufhebung der
aargauischen Kloster). — «Wer Biume pflanzt..., der wird den Himmel gewinnen». Gedanken und
Leitideen von K.A. Kasthofer. Eine Anthologie zum 200.Geburtstag des schweizerischen Forst-
pioniers, hg. von W. Bosshard, 0.0. 1977 (Bericht Nr. 174 der Eidg. Anstalt fiir das forstliche Ver-
suchswesen, Birmensdorf ZH). Mit einem Verzeichnis der Schriften Kasthofers und der Literatur tber
ihn (S. 122-125); NDB 11 (1977) 322 f.

2 Der Lehrer in den Vaterlindischen Wirren und Drangsalen. Von dem Verfasser des Lehrers im Wal-
de. Allen freiheitsliebenden Eidgenossen gewidmet, Ziirich 18332, 65f. — Zwei Monate spiiter be-
fiirchtete Kasthofer, daB die Tagsatzung «aus lauter MiBigkeit und diplomatischer Kleinmiithigkeit
das Vatetland im Schlamm stecken» lasse (NAF, Karl Kasthofer an Alois Fuchs, 15. September 1833).

3 Niederer an Huwiler, Pfarrvikar in Sins, 4. Juli 1833 (ZBZ, Nachlal} Joh. Niederer, Ms. Pestal. 609 b,
S. 35). Es handelt sich wohl um Joseph Huwiler von Sins, Pfarrer in Birmenstotf AG (1842) und Zei-
hen AG (1853), gest. 1863 als Chorherr in Zurzach (s. 150 Jahre Kanton Aargau im Lichte der Zah-
len [1803-1953], Aarau 1954, 298 und 320).

74 NAF, Johifines Niederer an Alois Fuchs, 27. Juli 1833.
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unfehlbar das Lebensmark und den Saft angefressen und vergiftet haben». Im Spit-
herbst 1833 hoffte er auf den Tag, an dem «das Verfassungswesen ernst und ein-
greifend behandelt wird, wo nimlich etwas Thatsichliches — sey es von groflen
Rithen, der Tagsatzung oder Volksversammlungen aus — geschieht».”> Im Sommer
1834 wiinschte Niederer die Verschmelzung der Helvetischen Gesellschaft und des
Schweizerischen Schutzvereins zu einem «groflen Nationalverein mit bestimmtem,
klarem Zweck — durch ewige Nationalgrundsitze verbunden».”® Ein Schweizeri-
scher Nationalverein wurde dann in der Tat von fiihrenden radikalen Politikern am
5. Mai 1835 in Schinznach gegriindet, doch die beiden andern freisinnigen Vereini-
gungen l6sten sich deswegen nicht auf.”

Pfarrer Thomas Bornhauser (Arbon), der die Regeneration im Kanton Thurgau
«eingeliutet» hatte, wurde nicht miide zu betonen, dal man von der Bundesverfas-
sung reden miisse, sei es gelegen oder ungelegen (2 Tim 4,2), bis sie geschaffen sei.
Jetzt sei die Zeit der Belehrung, die man bis anhin leider zuwenig beniitzt habe.”®
Bornhauser zweifelt an Mut und Kraft der Mitglieder der Helvetischen Gesellschaft
und der kantonalen Schutzvereine, fiir verbesserte Bundeseinrichtungen zu wirken.
«Es werden wohl schone Reden bei solchen AnliBlen gehalten, aber im Laufe des
Jahres thut man allzuwenig fiir das geistige und sittliche Leben des Volkes», schrieb
er Alois Fuchs.” «Dieser Ansicht dankt mein Schweizerbart seine Entstehung, ein
Schriftchen, das nur deswegen etwelchen Werth haben wird, weil Andere, die es
besser verstanden hitten als ich, diesem Gegenstand die Feder nicht widmeten.»80

5 NAF, Johannes Niederer an Alois Fuchs, 3. November 1833.

76 NAF, Johannes Niederer an Alois Fuchs, 14. August 1834.

7 Schweizerischer Republikaner Nr. 38 vom 12. Mai 1835; Der freie Schweizer Nr. 21 vom
22. Mai 1835 (wohl von A. Fuchs, der dem Nationalverein beigetreten ist); SpieB, Troxler 565 f.,
727-737, 756-760; Miiller, Aebi 71-79.

8 Vel. S. 322.

7® NAF, Thomas Bornhauser an Alois Fuchs, 20. Dezember 1834. 5

80 Schweizerbart und Treuherz, von Thomas Bornhauser, St. Gallen 1834 (Diese Schrift erlebte minde-
stens drei Auflagen.) Im gleichen Jahr erschien von Bornhauser die anonyme Schrift: Note eines Thur-
gauischen Bauers, Andreas Schweizerbart, an den Vorort I6blicher Eidgenossenschaft mit interessan-

ten Gesprichen iiber Bundesrevision und Anderes. Aus dem Thurgauer Wichter besonders abge-
druckt (Stifa 1834).
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34.2.2 Fuchsens «Vorschlige fiir eine Bundesverfassung»
(Oktober 1833)

Alois Fuchs hatte gerade zu der Zeit, als die Tagsatzung der Revision des Bundes-
vertrages von 1815 grundsitzlich zustimmte und eine Fiinfzehnerkommission wihl-
te (Juli 1832), in seinem «GroBen Abfall vom Vaterlande» in allgemeinen Ziigen
seine Wiinsche an eine neue Bundesverfassung vorgetragen.! Als der Entwurf einer
«Bundesurkunde» vorlag, pladierte er fiir deren Annahme, da sie in vielen Punkten
seinen Wiinschen entsprach und unstreitig einen bedeutsamen Schritt vorwirts auf
dem Weg zum Bundesstaat darstellte. Fuchs konnte deshalb die zahlreiche Gegner-
schaft nicht recht verstehen und hatte iiberhaupt Miihe, fiir das Verhalten des
Schweizervolkes seit der Franzosischen Revolution Verstindnis aufzubringen.

«Was fiir ein hartherziges, sonderbares Vélklein wir nicht sindl» schrieb er in sei-
nen «Wiinschen fiir die Verfassung des Kantons Schwyz», «so, dafl man nicht selten
in Versuchung fillt, in die Strafpredigten der alten Propheten auszubrechen» (S5.69
f.). «Neun volle Jahre hindurch [1789-1798] vermochte uns fremdes Ungliick und
die blutige Weltgeschichte nicht weise zu machen. Dann waren wir so giitig, uns
finf ganze Jahre lang [1798-1803] unbarmherzig zu zerreien und unsere
Grund- und Lebensideen ‘Freiheit, Gleichheit und Einheit’ recht nach Herzenslust
zu bekampfen. Als das frevle Spiel zu toll ward, schwang Napoleon die Ruthe und
geboth — wie jener Neptun — Ruhe. Aber kaum muflte er die drohende Ruthe
sinken lassen, ey, da fielen die lieben und getreuen Eidgenossen sich wieder recht
weidlich in die Haare, wie kleine Knaben sich aufs neue raufen, wenn der gestrenge
Schulmeister sich entfernt. Zum zweitenmale hatten sie dann die Ehre, vor auslindi-
sche Behorden berufen zu werden, um dort einen Machtspruch zu empfangen. Und
wie Anno 1803 Napoleon viel freisinniger war als viele schweizerische Tonange-
ber, so waren Anno 1815 die Monarchen und ihre Minister wieder viel liberaler als
die herrschende Partei, und man hat seit ein paar Jahren diese Minister nur zu oft
einseitig und ungerecht beurtheilt.

Und wieder sind 15 Jahre dahingeflossen in unverdienter Ruhe und Stille, und
wieder ist eine Gnadenzeit eingetreten, wo man auf dem schonen Wege ruhiger
Entwicklung unsere offentlichen Staatsverhiltnisse friedlich und Alle begliickend
ordnen kénnte. Und wieder ist das kleine, beinahe unverbesserliche Schweizer-
volklein recht rihrig und jimmerlich geschiftig, die vaterlindischen Angelegen-
heiten auf jenen Punkt zu treiben, wo fremder Machtspruch und Ordnungsruf den
Einten zum Nutzen, den Andern zum Schaden aufs neue erténen sollte. “Was fiir
ein Volklein die Schweizer nicht sind! Doch rechte, verrostete SpieSbiirger von der
ersten Klasse!” — wird mancher hochgestellte und edelgesinnte Auslinder denken
und mitleidig lichelnd nach unserem Lindlein schauen, das nach seinem MafBstab
kaum ein paar kleine Provinzen bilden wiirde.»

«Ja, gestehen wir es nur offen, was so Manchem sein Herz im stillen Zimmer ver-
wundet», fihrt Fuchs fort, «es steht um uns recht jammerlich, recht herzlich
schlecht. Da haben z.B. 15 edle Eidgenossen eine schweizerische Bundesurkunde
entworfen und — nota bene — nicht in Paris und nicht in Wien, nein, mitten unter
uns, und — nota bene — nicht machtspriichlich und unabinderlich, nein, nur als
Grundlage, nur als Fingerzeig, wo sodann, wenn es je zu einer freundschaftlichen
und ernstlich gemeinten Unterredung kommen sollte, manche Verbesserung, man-

1 Vgl S. 114-121.
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che Erginzung angebracht werden kann; wie schon wirklich manche triftige An-
merkung dariiber mit Anstand, mit Wiirde, mit Nachdruck gemacht wurde, was
den Verfassern selbst gewil3 sehr erwiinscht seyn wird. Und wie wird es nun die-
sem ersten nationalen Werke ergehen? Wer die 22 Kantonlein kennt, weif3 es zum
Theil schon; es werden auch da wieder die Gedanken vieler Herzen offenbar wer-
den» (5.70 £.).

Alois Fuchs weiB}, daBl der Bundesentwurf von 1832 nicht allen Wiinschen ent-
sprechen konnte, da auch die Mitglieder der Fiinfzehnerkommission manche
Kompromisse eingehen muBiten. Verurteilen sollte man diesen Entwurf aber nicht,
denn die Mitglieder der Revisionskommission sind doch wohl vom Gedanken aus-
gegangen: «Alles kann nicht auf einmal seyn. Erst den Kern gelegt; nach Jahren
wird es auch zum Stamm, zu Asten, zu Blittern und Friichten kommen.» Sie haben
doch wohl «absichtlich und wohlweislich an das trotzige, harthérige Schweizervolk-
lein ihr Begehren so tief als moglich, ja wirklich recht tief gestellt, um zu sehen,
welche Stunde es geschlagen und ob man endlich einmal eidgenéssische Milchspei-
se den schweizerischen Kindern geben kénne» (S.71).

Mit dem von Professor Troxler und seinem doktrinir-radikalen Anhang unabla-
Big geforderten eidgentssischen Verfassungsrat kann sich Alois Fuchs nicht be-
freunden. «Ehre jeder Uberzeugung und Dank Jedem, der sich fiir das Vaterland
warm interessirt und uns mit hehren Idealen labet», ruft er diesen Kreisen zu (S.72
f.). «Aber die Menschheit ist in Bezug auf Ideale ein armer, hinkender Bote, und
doch glauben noch Viele, sie bediirfe der himmlischen Schwungkraft des Evange-
liums nicht. Die Kantonal-Verfassungsrithe scheinen tibrigens nicht ganz giinstig
fiir einen eidgendssischen zu sprechen. Uberhaupt war es von jeher das Erbiibel der
Republiken, durch Uberzahl thun zu wollen, was eigentlich nur wenige Edle kon-
nen und sollen. Alliiberall sey die demokratische Grundlage ‘Freiheit und Rechts-
gleichheit’. Aber alliiberall sey Einsicht und Tugend auf die Leuchter gestellt, denn
wohl noch lange werden die Guten und Einsichtigen eine ehrenvolle Minoritit bil-
den.»?

«Wenn die Diskussion iiber einen Vorschlag Monate lang eréffnet ist, wenn
Nachtrige und Abinderungen gestattet sind, wenn das Vernunftrecht der Refor-
mation [ius reformandi] feierlich vorbehalten wird, was ja alles bei dieser Bundesak-
te eintritt, so wiillte ich nicht, warum aus allen Ecken hochloblicher Eidgenossen-
schaft zahlreiche Reprisentanten der schneidendsten Gegensitze zusammentreiben,
die muthmaBlich der Mit- und Nachwelt neuerdings ein recht erbauliches Spekta-
kel schweizerischer Kleinherzigkeit auffithren wiirden. Sollte aber, nachdem wir in
einem Zeitraum von nicht 20 Jahren in unsern elenden Hindeln dreimal [1798,
1803, 1815] einer fremden Intervention bedurften, nun endlich gar noch eine vier-
te nthig werden, wie wiirden wir dann wohl vor den Augen der ganzen Welt da-
stehen?»?

2 «In 100 Fillen kénnte man ganz unbedenklich auf der Seite der Minoritit stehen. Es miiBte schr
interessant seyn, wenn man da und dort die Minorititsantrige ans Tageslicht ziehen und ihre
Besiegung geschichtlich entwickeln kénnte» (Wiinsche 73).

Auch Constantin Siegwart-Miiller war, im Gegensatz zu fithrenden Mitgliedern des Schweizerischen
Schutzvereins, kein Freund eines eidgendssischen Verfassungsrates. «Als Privatmann theile ich leider
die Uberzeugung, dal ein Verfassungsrath vom Volke der Schweiz weder begriffen noch gefordert
wird und daB die Vereine vor allem belehrend hitten einwirken sollen. Ohne Uberzeugung gedeiht
nichts Gutes» (NAF, C. Siegwart-Miiller an A. Fuchs, 14. Februar 1834). Vgl. Nick, Pfyffer 202 f. und
Miiller, Aebi 71 £.
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Da Alois Fuchs bereits im «Gro3en Abfall vom Vaterlande» und — in kurzen Ziigen
— auch in den «Wiinschen fiir die Verfassung des Kantons Schwyz»* zur Neuord-
nung der Bundesverhiltnisse Stellung genommen hatte, fand er es zunichst nicht
notig, in einer eigenen Schrift hierzu seine Meinung zu duB3ern. Doch «das Pflicht-
gefiihl, auch ein Scherflein fiir die bessere Zukunft auf den Altar des Vaterlandes zu
legen», vor allem aber die «ermuthigenden Winke hochverehrter Minnerm bewogen
ihn, seine Wiinsche fiir eine Bundesverfassung vorzutragen. Seine vielen Vorschli-
ge betrachtete er als unmaBgeblich, und die ganze Arbeit erschien ihm mangelhaft.

Im folgenden wird aus der iiberaus reichhaltigen Schrift ein Auszug wieder-
gegeben.”

4 Vgl.S. 472, :

5 Vorschlige 99 (SchluBwort) —— Die eine, freye, gleiche und untheilbare Schweiz in christlicher Liebe.
Vorschlage fiir eine Bundesverfassung., Von Alois Fuchs (Rapperswyl 1833). Motto: IThr sollt mir ein
heilig Volk u. eine herrliche, unbefleckte Gemeinde seyn (nach Eph 5,27). Das Vorwort wurde am
24. Juli 1833 niedergeschrieben.

¢ Vorschlige 99 (SchluBwort).

Die Hervorhebungen stammen groBtenteils vom Verfasser dieser Studie.
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Grundziige der Schweizerischen Bundesverfassung
(Auszug)

[ 1 Ein christliches Brudervolk bildet den schweizerischen Freistaat

Einleitend spricht Fuchs vom Wesen des Staates, von der Freiheit und Gleichheit
aller Nationen, vom Staatszweck, von den drei Staatsgewalten und den verschiede-
nen Staatsformen sowie von der Schweiz als christlichem Freistaat.

Unter Staat versteht Fuchs «ein groBeres oder kleineres selbststindiges Volk, das
ein eigenes Land besitzt, unter einer Verfassung lebt, gleiche Gesetze befolget und
im innigen Verbande ist, um das allgemeine Wohl zu beférdern, jede Gefihrdung
desselben zu hindern und fiir die nationale Selbststindigkeit Alles, im Nothfalle
sogar Leib und Leben zu opfern» (S.1).

Jeder Mensch ist abhingig von Gott, aber unabhingig von den Mitmenschen,
weil thnen glezch. Jedes Volk ist abhingig von Gott, aber unabhingig von andern
Volkern, weil ihnen gleich. Kein Volk ist in bezug auf Gott souverin; ihm sind alle
untertan. Ein Volk aber bildet eine von allen andern Voélkerschaften unabhingige,
souverine Nation, die freilich in segensreicher, volkerrechtlicher Verbindung mit
allen iibrigen Nationen stehen soll. «Die Nationen alle — fre und unabhingig nach Au-
Ben — stehen nach Innen unter dem Allen gemeinsamen Gesetzgeber, Gott. Sein
Gesetz ist das Grundgeserz Aller, Sein heiliger Wille die Richtschnur Aller. Wie jeder
Einzelne ein Gleichbild und ein Kind Gottes, von Jedem unabhingig, also frei, und
Jedem in allen wesentlichen Dingen gleich ist, so bilden die Nationen nur einzelne
Familien in Gottes heiligem Weltall. Jede ist von allen Andern unabhingig, frei und
allen Andern in wesentlichen Anspriichen gleich. Freiheit und Gleichheit aller Men-
schen und Vilkerschaften ist ein gittliches, unumstifBliches Gesetzy (S.2).

Der eigentliche und héchste Zweck des Staates liegt nach Fuchs darin, dal3 sich alle
Biirger «als Kinder des einen Vaters lieben, zu Seiner ErkenntniB3 und zur Aus-
tibung Seines hl. Willens sich gegenseitig verhelfen und innig vereint sich wiirdig
machen zur Aufnahme in die gleichen Himmel» oder, um mit seinem Landshuter
Lehrer, Prof. P. B. Zimmer zu sprechen: Der héchste Staatszweck ist «Allbegliik-
kung durch Liebe und unausgesetzte Vervollkommnung aller gesellschaftlichen Ver-
hiltnisse» (S.3 f. und 7). Der hochste Zweck des Staates kann auf verschiedene

Weise erreicht werden, freilich immer nur auf den ewigen Grundlagen von Freiheit
und Gleichheit.

«Es gab von jeher und gibt noch und wird wohl noch lange unter den Menschen
verschiedene Lehren von Gott geben, daher auch verschiedene Anweisungen, Ihm
gefillig zu seyn, verschiedene Vorstellungen von seinen Himmeln. Ach, auch die
vollkommensten Lehren von Gott sind wohl nur ein kindliches Stammeln vom All-
giitigen, den Niemand so, wie ein liebend Herz, zu fassen vermag; und die voll-
kommensten Tugendlehren sind wohl nur ein schiilerhaftes Erkennen Seines hl.
Willens, und die erhabensten Bilder der Unsterblichkeit nur ein leises Ahnen des
ewigen Lebens. Aber hohe Achtung jeder Lehre (Religion), die uns zu Gott fiihrt,
zum Guten ermahnt und stirkt und das hl. Heimweh nach Oben entflammt» (S.4).
Fir den Christen ist das Christentum die Sonne unter allen Religionen.

Jedes Volk muf3 Gesetze haben, nach denen es den hochsten Staatszweck errei-
chen kann (gesetzgebende Gewalt); Vorsteher, die diese Gesetze handhaben und
vollziehen (vollziehende Gewalt); Richter, die in Streitfillen nach den Vorschriften
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der Gerechtigkeit ihr Urteil fillen (richterliche Gewalt). Das sind die dre/ Staatsge-
walten. Eine «sehr schéne und ganz vernunftgemifle Art ist jene Regierungsform, wo
die Besten und Fihigsten an des Landes Spitze gestellt werden, und zwar wegen der
menschlichen Gebrechlichkeit nicht fiir immer, sondern nur auf Wohlverhalten
hin. Das ist die eigentliche Aristokratie oder die Herrschaft der Besten, und ein sol-
ches Land nennt man vorzugsweise Freistaat» (S.5). In einem solchen Freistaat (Re-
publik) ist 1. Demokratie, d.h. Freiheit und Gleichheit aller, 2. Aristokratie oder
die Herrschaft der Besten und 3. Monarchie oder eine Einheitsregierung «aus weni-
gen, wiirdigen Minnern besetzt; wie weniger, wie besser» (S.6).

Die Schweiz soll ein cbristlicher Freistaat sein und bleiben. An und fiir sich kann
man zwar weder von einem christlichen noch von einem jiidischen, noch von ei-
nem mohammedanischen Staat sprechen, «denn der Staat als solcher geht von allge-
meinen, rein menschlichen Grundsitzen aus, und fiir seine hohen Zwecke gentigen
die ewigen Grund- und Lebens-Ideen: Gott, Tugend und Unsterblichkeit» (S.7).
Da aber in Helvetien fast alle Einwohner einer christlichen Konfession angehoren,
bildet die Schweiz eine christliche Republik. Und wir «sagen dies umso lieber, weil
wir am Ende damit tiberall nichts Beschrinkendes sagen, indem das Christenthum
— als reiner Rationalismus — eben dadurch wahrer, ichter Katholizismus ist, also der
Glaubensinhalt aller edlen, guten, zum religisen BewuBtseyn gekommenen Men-
schen, denn in Thm sind die Ursitze aller Religion — Gott, Tugend, Unsterblichkeit
— in himmlischer Verklirung enthalten» (S.10 £.).

P4 Allge)rzeine Grundsditze des schweizerischen, christlichen Freistaates

«Die schweizerische Eidgenossenschaft bildet einen innig verbundenen, unzer-
trennlichen Freistaat; sie verschmelzt ihre verschiedenen Vélkerschaften in ein
Brudervolk, dessen unabinderliches Grundgesetz die Liebe ist in der Freibest und
Gleichheit Aller und rastlose Beforderung des allgemeinen Wohles. Alle Schweizer
sind frei, nur Gott und dem Gesetze unterthan. Alle sind einander vor dem Gesetze
Zleich. Alle haben die eine Verpflichtung: sich gegenseitig zu lieben und zu begliicken
und nach der erhabenen Lehre des Christenthums ein heiliges und gesegnetes Volk
zu seyn — durch die Liebe des Vaters, durch die Gnade unsers Herrn Jesu Christi
und in Gemeinschaft des Allen gemeinsamen, gleichen heiligen Geistes» (Nr.1).

«Jeder Schweizer sieht, ehrt und liebt in jedem andern Schweizer — auch im Ge-
ringsten, im Armsten, im Elendesten — den Genossen des nimlichen heiligen Ei-
des, also den Eidgenossen, den Sohn, das Kind des Allvaters, den Bruder des Ein-
gebornen, des hoch und ewig gelobten gottlichen Sohnes, den Tempel des heiligen
Geistes, den Erben des gleichen Himmels, den Mitbiirger der Heiligen und den
Hausgenossen Gottes, den Mitberufenen zur gleichen Herrlichkeit, zur gleichen er-
habenen Bestimmung, nimlich so vollkommen und so gut zu seyn, wie unser Vater
in den Himmeln ist» (Nr.2).2

«Jeder Eidgenosse bekennt und iibt das ewige und hl. Graundgesetz: Liebe Gott
tiiber Alles und in Allem, die Menschen alle aber wie Dich selbst» (Nr.3).

«Jeder Schweizer bekennt und tibt im gesellschaftlichen Leben das ewige und hl.
Naturgeserz: Was Du willst, dal} Dir die Menschen thun sollen, das thue auch Du ih-
- nen; was Du aber nicht willst, dal} man es Dir thun soll, das thue auch Du keinem
Andern» (Nr.4).

8 Nach Eph 2,19; 1 Petr 5,10; Hebr 3,1; Mt 5,48,
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Jeder Schweizer ist «heilig verpflichtet, an Gott zu glanben, auf Thn, den Allgiitigen
zu hoffen, Thn, den Allmichtigen und Allheiligen zu ehren durch ein tugendliches
Leben, Thn, den reinsten und erhabensten Geist anzubeten im Geist und in der
Wahrheit [Joh 4,24), also innerlich durch immer reinere und bessere Gesinnungen
und Aullerlich durch getreue Pflichtenerfiillung. Die gute Gesinnung ist die Anbe-
tung Gottes im Geiste und das gute Leben die Anbetung in der Wahrheit» (Nr.7).

«Jeder Eidgenosse muB3, wie dem Unglauben so dem .4berglauben — sei und heil3e
er, wie er wolle — entsagen. Wo kein Glaube an Gott, Tugend und Unsterblichkeit
wire, da wiirde ein Volk zu einer Horde hinabsinken, die drger wire als die wilde-
sten Thiere; aber ebenso fiirchterlich und schauerlich sind die Folgen des Wahn-
und Irrglaubensy (Nr.8). :

«Daher ist laut gottlichem Gesetze (2 Moses 20, 3-5) die Bil/deranbetung jede
Eidgenossen strenge verboten...» (Nt.9).

«Wie kein abergliubischer Bilderdienst, so darf kein abergliubischer Ortsdienst
statt finden...» (Nr.15).

«Die Eidgenossenschaft sorgt dafiir, dal3 an Wa/lfabrtsorten die gesunde Lehre auf
ausgezeichnete Weise vorgetragen wird; daB} sie kein Tummelplatz abergliubi-
scher, fanatischer Umtriebe werden; dal3 diese Orte nicht zum Anlasse benutzt wer-
den, um Religionshal, Dummbheit, Vorurtheile fortzupflanzen und auszubreiten
und feindliche Gesinnungen gegen die Staatsbehérden und ihre Verordnungen zu
erwecken. Die Schweiz wird dafiir sorgen, daB... keine abergliubische oder pomp-
hafte Zeremonien und Prozessionen statt finden» (Nr.16).

Es ist Staatsgesetz, dal in den Kirchen «nicht ein Caligula — ein Tyrann -,
sondern der Gott der Liebe und Allerbarmung, und kein Schreckenssystem, son-
dern die Freudenbotschaft Jesu, der gekommen ist, die Siinder zu suchen und selig zu
machen, und keine finstere, aberwitzige Sittenlehre, sondern die riihrend schone,
icht menschliche und beseligende Tugendlehre des Evangeliums gepredigt werde...
Von ihren Kanzeln erténe nicht mehr der Fluch iiber unser Zeitalter, der nichts als
eine Gotteslisterung ist. Nein, nur das Wort der Liebe, der Gnade und der Versoh-
nung und die preisende Anerkennung, wie gerade in unserer Zeit durch Gottes
giitige Leitung die preiswiirdigen Grundsitze des Christenthums immer siegreicher
ausgebreitet werden» (Nr.17).°

% Noch 20 Jahre spiiter geisselte Fuchs «die gewohnten gehalt- und geistlosen Marktschreiereien» auf der
Kanzel, «die kliglichen Deklamationen iiber die Lasterhaftigkeit der Welt, womit in der Regel blut-
wenig ausgerichtet wird, wo Alles nur in’s vage Allgemeine verlduft und Niemand sich getroffen
fihlt». Fuchs bedauert sehr, daB die «hehre, rithrende Aufgabe» einer Predigt im Durchschnitt gel6st
wird «mit eitelm Lirmen, mit abgedroschenen Klagen und Ermahnungen, die von den Zuhétrern als
lingst gehorte Amts- und Kanzelsprache kalt aufgenommen und sogleich wieder vergessen werden.
Er fragt: «Wer mull wohl nicht mit Klopstock iiber ‘schwatzende’ Prediger klagen, wer nicht emport
sein iiber die, welche FinsterniBl statt Licht, HaB statt Liebe, Tod statt Leben verkiinden?» Solche
Prediger sind in seinen Augen «Terroristen statt Evangelisten». Fuchs fihrt fort: «Fast immer wird die
gleiche Zuchtruthe geschwungen, gejammert, geklagt, iiber die bosen Zeiten und Gefahren aller Art
gepoltert und losgedonnert in der abstossendsten Weise. Es ist daher auch schon sehr oft die drin-
gendste Ermahnung gehort worden, die Prediger zu iiberwachen, ja sie sogar anzuhalten, ihre Vortrige
schriftlich zu verfassen und nur vorzulesen, damit so dem leeren Geschrei in’s Blaue abgeholfen und die
erhabene Lehrstitte nicht so unverantwortlich entweiht werden kénne. Doch, wie Wenige wiirden im
Stande sein, etwas Gediegenes zu leisten, sind doch in diesem geistigen Berufe der elenden Hand-
werker so viele, denen die Predigten eine wahre Marter sind und die nur mit den elendesten Kriicken
zusammengestoppelter Waare die Kanzel besteigen konnenl» (Der Bund Nr. 126 vom 7. Mai 1853;
Beleg fiir die Verfasserschaft: Tgb. A. Fuchs, 1. Mai 1853)
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«Die Schweiz wird alljihrlich an einem ‘Tage einen Dank- und Bittag zum lieben
Gott fiir das theure Vaterland halten» (Nr.20).10

«Die Schweiz wird weder im katholischen noch im protestantischen, noch im jii-
dischen Gottesdienste etwas Unverniinftiges dulden. Was unverniinftig ist, das ist
auch irreligits und zugleich unchristlich, und die Christen voraus sind zu einem ver-
niinftigen Gottesdienste verpflichtet» (Nr.23).11

«Die Schweiz wird bei keiner ihrer Kirchengesellschaften unmenschliche, harte
und nachtheilige Gesetze dulden. Wo solche sind, wird sie ihre Entfernung einlei-
ten; wo solche aber sollten eingefiihrt werden wollen, wird sie ihre Einfilhrung
verhindern. Das ist das Schutz- oder Verhiitungsrecht (ius cavends) ... Ubtigens, um
das Unverniinftige in kirchlichen Anordnungen u.s.f. einzusehen, bedarf es durch-
aus keiner andern Inspiration als Gottes héchste Gabe: reine Vernunft» (Nr.24).

«Die Schweiz garantiert jede Kirchengesellschaft als Lehr-, Sitten- und Cultan-
stalt. Sie sorgt und wacht a) fiir die Beobachtung der betreffenden Kirchengesetze
(ius protectionis) und sucht b) jede Religionsgesellschaft dem Staats- und Kirchen-
zwecke immer niher zu bringen (7us reformands). Sie beschiitzt c) alle Kirchenglieder
bei ihren verfassungsmiBigen Rechten, wehrt jede Gewalttat ab (executio et defensio
canonum) und priift d) die kirchlichen Anordnungen und genehmiget jede gerne, die
dem Staatswohl nicht entgegen ist (Placetun), und umso lieber, wie segensreicher
sie in ihren Folgen seyn mul3» (Nr.26).

10 Schon in vorreformatorischer Zeit veranstalteten die Obrigkeiten der Kantone auBlerordentliche kirch-
liche Feiern mit BuBpredigt und verschirfter Sittenpolizei. Diese BuBitage wurden auch nach der
Reformation beibehalten (wegen Kriegen, Teuerung, Pest, Naturkatastrophen usw.). Der erste gemein-
same Bettag der evang. Kantone fand 1619 statt. 1639 beschlofB die evang. Tagsatzung die Einfihrung
eines alljahrlich zu feiernden Bettages. Vier Jahre spiter entschieden sich auch die kath. Stinde fir die
Abhaltung von Andachten und Bettagen in schweren Zeiten. 1796 beschlof die Tagsatzung in
Frauenfeld auf Antrag Berns die Einfithrung eines;allgemeinen eidgendssischen Bettages fiir die evang,
und kath. Stinde, der zum ersten Mal am 8. September d. J. gefeiert wurde. In der Folgezeit lie3 sich
aber nicht leicht ein Tag finden, der Katholiken und Protestanten in gleicher Weise genehm war.
SchlieBlich faBte die Tagsatzung am 1. August 1832 den bis heute in Kraft geblicbenen BeschluB: «Der
gemeineidgendssische Dank-, BuB3- und Bettag soll kiinftig, und zwar mit dem gegenwirtigen Jahr
1832 angefangen, in allen Stinden der Eidgenossenschaft immer gleichzeitig am 3. Sonntag des
Herbstmonates gefeiert werden» (Schaufelberger 108). —— HBLS II 213; Rosa Schaufelberger, Die
Geschichte des Eidgendssischen Bettages mit besonderer Beriicksichtigung der reformierten Kirche
Ziirichs, Diss. phil. Ziirich, Langensalza 1920; Max Gutzwiller, Der Eidgenéssische Dank-, Buf3- und
Bettag, in: Elemente der Rechtsidee. Ausgewihlte Aufsitze und Reden von Max Gutzwiller, hg. von
Anton Heini, Basel — Stuttgart 1964, 273—288 (mit zahlreichen Quellen- und Literaturangaben)

' A, Fuchs zitiert gerne Paulus (R6m 12,1), der zu einem «verniinftigen Gottesdienst» ermahnt (ratio-
nabile obsequium [Novum Testamentum graece et latine, edidit Augustinus Merk, Romae 19517,
538 f.] oder obsequium rationi consentaneum [Denzinger-Schénmetzer Nr. 3009] = verniinftiger
Gehorsam oder Gehorsamsdienst, der der Vernunft entspricht). Weitere Uebersetzungen: «Geistiger
Gottesdienst» oder «von Einsicht geleitete Gottesverehrung» (Neues Testament, iibersetzt und erklirt
von Otto Karrer, Miinchen 1959, 451); «Der wahre und angemessene Gottesdienst» (Einheitsiiberset-
zung, Freiburg-Basel-Wien 1980, 1275); Der «Gottesdienst, der Gott wirklich gemiB8 ist» (Die Bibel in
heutigem Deutsch, Stuttgart 1982, 178); «Das ist euer wahrer, euer eigentlicher Kult» (Wilckens 6).
Siehe bes. Ulrich Wilckens, Der Brief an die Rémer, 3. Teilband: Rém 12-16, Ziirich-Einsiedeln-
Koln/Neukirchen-Vluyn 1982, 1-9, bes. 4-7 (Evangelisch-Katholischer Kommentar zum Neuen
Testament, hg. von Josef Blank, Rudolf Schnackenburg, Eduard Schweizer und Ulrich Wilckens,
V1/3). — Fuchs stellt sich die Frage (Suspension 37), «ob die Christen iiberhaupt Blind- oder nach
Pauli Lehre Denkgliubige seyn sollen, die im verniinftigen Gehorsam Alles priifen und nur das Gute
behalten» («Priifet alles, das Gute behaltet!»/1 Thess 5,21). Vgl. §.352 Anm. 4 — «Denkgliubige nennt
Goethe diejenigen, die sich um eine Synthese von wissenschaftlicher Erkenntnis und christlichem
Wunderglauben bemithen und dabei einem Wunschdenken erliegen» (Franz Austeda, Lexikon der
Philosophie, Wien 1979, 192) .
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«Die Schweiz sorgt fiir ein anstindiges Begrabnif jedes Verstorbenen. Ehrwiirdig,
ein geheimniBvolles Saamenkorn, ist ihr jeder Leichnam. Nie mehr darf elender Fa-
natismus einem Verstorbenen die Beisetzung auf dem Gottesacker und ehrenhafte
Bestattung versagen» (Nr.30).

«Die Schweiz sieht gerne den zdglichen Gottesdienst fiir die Schuljugend...» (Nr.32).

«Die Schweiz ehrt und schiitzt den Juden ihte mosaische Religion, den 800 000
Katholiken ihre ehrwiirdige, uralte Kirche, den 1 200 000 Protestanten ihre evangeli-
sche Confession. Verpont, fiir immer verpont ist in der Schweiz Religionshal, Kir-
chenzwang, Sektengeist, fanatische Verfolgung und Verketzerung, Inquisition und
wie die finstern Ausgeburten maBloser Engherzigkeit und blinden Eifers und die
wahrhaft der Holle entsprungenen, heillosen SchreckensmaBregeln alle noch heillen
mogen» (Nr.33).

«Der schweizerische, christliche Freistaat vergénnt daher den Juden die vollkom-
menste Religionsfreiheit in der Uberzeugung, daf3 Religionsdruck der groBte Ge-
gensatz des Christenthums ist. Durch Herabwiirdigung, durch harte Verfolgung,
durch bittern Hal werden die achtungs- und bedaurungswiirdigen Juden nicht fiir
unsere Religion gewonnen. Von ihnen ist unser Heil ausgegangen, und jeder wahre
Christ wiinscht und fleht mit Paulus von Herzen, daB sie selig werden. Er wird mit
Paulus gestehen, dal3 sie Eifer fiir Gott haben. Sie sind die hl. Wurzel jenes Baumes,
auf den wir — als neue SproBlinge — eingepropft wurden, und der nichts weniger als
judaisierende Paulus tadelt es ausdriicklich, wenn wir uns iiber sie erheben wollten.
Gott ist michtig genug, sie wieder in den gleichen Baum einzupfropfen, und dies
wird auch geschehen, wenn die Vollzahl der Heiden ins Christenthum eingegangen
und iiberall nur Ein Hirte und Eine Heerde sein wird. O selige Zeit, dann ist der
Himmel auf Erden! — Freilich sind sie nun aus Unkenntni3 Gegner unserer Freu-
denbotschaft. Aber miissen sie es nicht in dem Masse sein und bleiben, als sie an
uns nicht die Friichte der gottlichen Religion der Liebe, sondern nur ihr baares
Gegentheil — HaB3 und Feindschaft — erblicken. Behandeln wir sie mit jener Liebe,
mit welcher der Heiland sie selbst und die Samariter und alle Heiden behandelt hat,
und dann werden sie wohl einsehen lernen, daB3 unsere Lehre nicht verwerflich,
sondern aus Gott ist. Thre Religion — der Mosaismus — enthilt die herrlichsten
Keime fiir eine reine, hehre Vernunftreligion; sie ist also die Vorhalle zum
Christenthum. Sorgen wir fiir die Entwicklung dieser herrlichen Keime! Sor-
gen wir fiir die geistige Erhebung dieses héchstachtungswiirdigen Volkes, das mit-
unter einen Hauptbeweis — einen stehenden, weltgeschichtlichen — fiir unsere Reli-
gion bildet! Ehren wir diese Triimmer einer uralten Nation, auf denen so grolie
Hoffnungen ruhen! Achten wir diese fast 2000jihrigen Verbannten, diese armen
Fremdlinge! Denn auch Gott hat sie lieb und gibt ihnen Speise und Kleider; darum
sollen auch Wir sie lieben. Es sei daher ein Grundgesetz der Schweiz: Alles Mogli-
che zur Hebung des Religions- und Schulunterrichtes der Juden und zur Einfiih-
rung wohlthitiger Anstalten unter ihnen beizutragen und sie politisch zu emanzipze-
ren. Sie sind ja nur unsere erstgeborne Briider!» (Nr.34).12

12 Diese christlich-tolerante Haltung gegeniiber den Juden ist fiir die damalige Zeit sehr bemerkenswert
(s. Steiner, Religiose Freiheit 648). Die Bundesverfassung von 1848 gewihrleistete nur den Schwei-
zern christlicher Konfession «das Recht der freien Niederlassung» (Art. 41), «die freie Ausiibung des
Gottesdienstes» (Art. 44) und die Gleichstellung «in der Gesetzgebung sowohl als im gerichtlichen
Verfahren» (Art. 48). Erst 1866 genehmigte das Schweizervolk die Abidnderung von Artikel 41 und
48, 1874 auch von Artikel 44 der Bundesverfassung. Siehe Augusta Weldler-Steinberg, Geschichte der
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«Der christliche Schweizer-Freistaat garantiert schon seinem Namen zufolge den
800 000 Katholiken vollkommene Gewissensfreiheit, ihr Glaubensbekenntnif3, ihren
Cult, ihre Kirchenverfassung und die freie Ausiibung ihres Glaubensbekenntnisses
in ganz Helvetien» (Nr.35).

«Der christliche Schweizer-Freistaat garantiert ebenso den 1 200 000 Reformirten
vollkommene Gewissensfreiheit, ihre Confession, ihren Cultus, ihre Kirchenver-
fassung und die freie Ausiibung ihres Glaubens in ganz Helvetien» (Nr. 36).

«Die Katholiken und Protestanten werden sich gegenseitig nicht mehr verachten,
verfolgen, verfluchen; sie werden vielmehr einander im christlich freien Geiste ach-
ten, schitzen und lieben und auf eine immer innigere Vereinigung hinarbeiten.
Dies ist, weit entfernt, etwas Boses oder Unerlaubtes zu seyn, vielmehr dem aus-
driicklichen Willen und der bestimmten Vorhersagung unsers gottlichen Religions-
stifters ganz angemessen.!? Also werden die Reformirten die Katholiken und diese
die Reformirten gerne und mit Bruderliebe bei uns alliiberall aufnehmen»
(Nr.37).14

«Von den Kirchengsitern jeder Art muB3 dem Staate immer genaue Rechnung abge-
legt werden, und dieser nimmt sie in seinen Schutz und unter seine Aufsicht»
(Nr.75).

«Die freie, christliche Schweiz geht in den gesellschaftlichen Verhiltnissen von
dem Grundsatz der Gleichheit aus; demnach gibt es in jhrem ganzen Umfange kei-
nerlei Art von Unterthanen und keine Vorrechte des Ortes, der Geburt, der Perso-
nen, der Familien oder eines Standes» (Nr.78).

«Die ersten Staatsbiirger sind die Kinder, die Armen und Kranken und die Un-
gliccklichen jeder Art sowie Jene, die sich so oder anders verfehlt haben und somit
fiir die Tugend wieder gewonnen werden miissen. Denn die Reichen und die
Michtigen kénnten in mehrfacher Hinsicht den Staat entbehren, und an den Guten
ist der hochste Staatszweck ohnehin erreicht» (Nr.79).

«Die Schweiz sorgt fir Waisen- und Erziebungshiuser sowie fiit Land- und Biirger-
schulen aller Art; ihr Hauptziel darin ist eine reine, edle Seele in einem gesunden
Korper» (Nr.82).

Juden in der Schweiz vom 16. Jahrhundert bis nach der Emanzipation, bearbeitet und erginzt durch
Florence Guggenheim-Griinberg, 2 Bde, Goldach 1966/1970 und Florence Guggenheim-Griinberg,
Vom Scheiterhaufen zur Emanzipation. Die Juden in der Schweiz vom 6. bis zum 19. Jahrhundert, in:
Juden in der Schweiz. Glaube — Geschichte — Gegenwart, Kiisnacht 1982, 10-53 (Lit. 159f.). Betr.
Antisemitismus und Judenverfolgungen s. Carl Andresen/ Georg Denzler, Worterbuch der Kirchen-
geschichte, Miinchen 1982, 69-71 (Lit.) und 289-291 (Lit.).

13 «Unbestritten kénnen die Protestanten, wenn sie zu uns kommen, von uns recht viel lernen in
Anhinglichkeit am uralten, kindlichen Glauben an den Herrn Jesus Christus (der unser gemeinsame
Heiland ist) und an seine heilige Religion sowie an ehrwiirdige, heilsame Satzungen und Gebriuche
etc. Und unbestritten kénnten auch wir Katholiken wieder Vieles lernen von den Protestanten in
Gewerbsthitigkeit, in der Handelschaft u.s.w.» (A. Fuchs im «Freien Schweizer» Nr. 6 vom 6. Febr.
1835). Vgl. S. 124 — Siehe Andreas Lindt, Das Reformationsjubilium 1817 und das Ende des
«Tauwetters» zwischen Protestanten und Katholiken im frithen 19. Jahrhundert, in: Traditio — Krisis —
Renovatio aus theologischer Sicht, Festschrift Winfried Zeller, hg. von Bernd Jaspert und Rudolf
Mohr, Marburg 1976, 347-356; ders., Zum Verhiltnis der Konfessionen in der Schweiz im 18, Jahr-
hundert, in: Zwischen Polemik und Irenik. Untersuchungen zum Verhiltnis der Konfessionen im
spiten 18. und friihen 19. Jahrhundert, hg. von Georg Schwaiger, Géttingen 1977, 58-67 (Studien zur
Theologie und Geistesgeschichte des Neunzehnten Jahrhunderts, Bd. 31).

14 Die Vorschlige Nr. 38-74 wurden in Kapitel 33 (Alois Fuchs und die Badener Artikel von 1834) aus-
gewertet.
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«Die Armen und Kranken jeder Art sind ein Hauptgegenstand des schweizeri-
schen Staates fiir groBartige und zarte Versorgung und Behandlung derselben. In
ganz Helvetien wird kein Gassenbettel geduldet und kein Bettler gesehen...»
(Nr.84)

«In Helvetien gibt es keine Heimathlosen...» (N1.85).13

«Heilig ist der Schweiz das Schutz-, das Asyl- und das Gastrecht. Nach einer tiefen,
alliiberall verbreiteten Ansicht ist ihr der Fremdling und der Fliichtling eine hl. Per-
son...» (Nr.86).

«Jedoch schlieBt Nr.85 und 86 eine wohlgeregelte, humane Fremdenpolizei nicht
aus, so wie die einschlagenden Concordate mit auswirtigen Staaten. Diese aber
miissen jedenfalls von groBherzigen Grundsitzen ausgehen» (Nr.87).

«Die Schweiz regelt die Verleihung des helvetischen Staatsbirgerrechts nach edlen
Grundsitzen» (Nr.88).

«Jeder Schweizer ist in ganz Helvetien alliiberall in seinem Vaterlande; alliiberall
hat er das Niederlassungsrecht und ist allenthalben stimm- und wahlfihig. Denn er ist
von einer Grenze zur andern ein Kind Gottes, ein Mitbruder des géttlichen, erstge-
borenen Sohnes, ein unter der Leitung des hl. Geistes Mitberufener zu der gleichen,
erhabenen Bestimmung, und ein Sohn des gemeinsamen, theuern Stamm- und Va-
ter- und Mutterlandes. Er hat in ganz Helvetien die gleichen Rechte und Ansprii-
che» (Nr.89).16 ,

«Die Schweiz regelt auf eine hochherzige Weise den Einkauf in die Corporations-
ghiter jeder Art; sie beschiitzt diese und sorgt fiir ihre Erhaltung, weise Benutzung
und immer gréBere Ausbreitungy (Nr.90).

«Ebenso ordnet sie nach freisinnigen Grundsitzen das Gemeinde- und das Zunfiwe-
sen» (Nr.91).

«Die Schweiz gewihrt vollkommene Freibeit des Handels und der Gewerbe unter den
néthigen polizeilichen Vorschriften, die das Gesetz vorschreibt» (Nr.92).

«Zur Hebung der so wichtigen Industrie, der Gewerbsthitigkeit jeder Art und
zum Flor des Handels sorgt die Schweiz aufs Beste fiir den Strqfen- und Briickenbau,
fiir ein geregeltes Schiffs- und Fubrwesen und fiir moglichst schnellen Postenlauf so-
wie fir geringe Zoll- und Transitgebsibren» (Nr.93).

«Sie wird zur allgemeinen Wohlfahrt diese Gegenstinde moglichst centralisiren
sowie nur ezn Maal3, ein Gewicht,eine Miinze einfiilhren» (Nr.94).

«Sie wird der Dampfschifffahrt und den Eisenbahnen alle Aufmerksamkeit schenken
und dergleichen sowie andern wohlthitigen Privatunternehmungen hoheitlichen
Schutz und méglichste Unterstiitzung verleihen» (Nr.95).

15 Vgl S. 120 £.

16 «Dieser Punkt ist gerade der, welcher bei den Katholiken zum Voraus am meisten Bedenklichkeit und
Abneigung findet.» A. Fuchs hat es nicht gerne, «<wenn man seine licben Religionsgenossen deBwegen
so bitter tadelt und listert, denn die heut zu Tage so beliebte und so gepriesene Religionsgleichgiiltig-
keit ist das Schidlichste und Elendeste von Allem. Besonnener Religionseifer ist eine sehr ehrenwerthe
und sehr gute Sache; Gleichgiiltigkeit aber in dieser heiligsten Angelegenheit schmihlich und der Tod
von sehr vielem Guten... Aufrichtig gesprochen, so glauben wir Katholiken ja, das wahre Christen-
thum zu haben, und gewi3 aus guten Griinden. Nun aber wissen wir ja, daB die wahre christliche
Kirche bis ans Weltende bestehen, ja noch einmal alle Vélker in sich fassen wird. Also haben wir
weder Juden noch Tiirken und Heiden, am wenigsten andere Christen zu fiirchten. Im Gegentheil
sollen wir unser Licht leuchten lassen und es recht gerne sehen, wenn Viele in Fall gesetzt werden,

dieses Licht zu sechen» (A. Fuchs im «Freien Schweizer» Nr. 5 vom 30. Jan. 1835). Vgl. Vorschlige
36-44
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«Die Schweiz wird Arbeitshiuser sowie Korrektionsanstalten jeder Art und Ar-
mencolonzen herstellen» (Nr.96).

«Die Schweiz centralisirt alliiberall das Criminalwesen nach menschenfreund-
lichen, christlichen Grundsitzen...» (Nr.99).

«Wenn demnach der Staat sich — wie die hl. Kirche — als eine Lehranstalt fiir alle
gottlichen und menschlichen Verhiltnisse und als eine fortwihrende Veredlungs-
und Heiligungsanstalt all seiner Biirger betrachtet, so betrachtet er sich dennoch
ganz besonders als eine Er/dsungsanstalty (Nr.100).

«Demnach werden in Helvetien alliiberall die Gefangnisse und Kerker jeder Art so-
wie die Zacht- und Verbesserungshiuser so menschenfreundlich und human als még-
lich eingerichtet, und jederzeit wird moralische Verbesserung als Hauptziel in Al-
lem obenan gesetzt...» (Nr.103).

«Das Gesetz wird bestimmen, in welchen seltenen Fillen die Todesstrafe darf an-
gewandt werden.!” Die Folfer wird abgeschafft, und alle Verbannungen werden unter-
sagt» (Nr.105).

«Die Schweiz wird dem ehrwiirdigen Hausstand die vollste Aufmerksamkeit wid-
men. Hoch und dreimal ehrwiirdig ist ihr die fromme Mutter und der gute Hausva-
ter, die ihre Kindlein in der Gottesfurcht und in allem Guten erziehen» (Nr.107).

«Sie wird also das Familienrecht in allen Beziehungen aufrecht halten und beschiit-
zen» (Nr.108).

«Sie wird die Ebe heilig halten und fiir die wichtigste und folgereichste Institu-
tion im gesellschaftlichen Verbande ansehen. Sie wird dieselbe begiinstigen und
nicht dulden, daB3 durch entgegengesetzte Einrichtungen irgendwoher — mittelbar
oder unmittelbar — ein Schatten auf sie geworfen werde» (Nr.109).

«Die Schweiz wird fiir das heil. Waisengat alle erwiinschten Mal3regeln festsetzen
und ehrwiirdige Wittwer und Wittwen ganz besonders unterstiitzen» (Nr.111).

«Zur bestméglichen Verhinderung und Unterdriickung alles Bésen wird sie im-
mer fiir den religidsen Unterricht aller Biirger bedacht seyn» (Nr.112).

«Sie wird fir gute VVolksschulen in jedem, auch dem drmsten und abgelegensten
Weiler Helvetiens sorgen» (Nr.113).

«Sie wird fiir fortgesetzte Bildung und Veredlung der Erwachsenen durch lehr-
reiche Volksschriften sorgen, sowie durch Einfilhrung von Lesezirkeln und Volks-
bibliotheken» (Nr.114).

«Sie wird eine gute, aber nicht tyrannische Pol/izei einfiihren und durch sie die 6f-
fentliche Ordnung, Sittsamkeit und Ruhe handhaben.

Sie wird insbesondere die Wirtshiuser jeder Art unter ihre Aufsicht nehmen und
schidliche Einflisse derselben verhindern» (Nr.115).

«Damit es der Schweiz nie an guten Vorstehern jeder Art fehle, so wird sie ganz
besonders fiir tiichtige Beirgerschulen und hibere Anstalten jeder Art sorgen» (Nr.117).

17 «Ich bin weit entfernt, bei dem jetzigen Zustande von Gesittung und Bildung auf ginzliche Abschaf-

fung der Todesstrafe zu dringen. Aber sagen darf ich es dennoch, da3 in unsern Kantonen sie nicht
selten doch allzugrell angewandt wurde, und ich habe wiederholt nach solchen Exekutionen ehr-
wiirdige Ordens- und Weltgeistliche, hochachtbare Staatsminner und Personen von allen Klassen und
Standen hieriiber ihr Mif}fallen mit tiefem Bedauern aussprechen gehért... Denken wir doch in allem
Ernste auf Mittel und Wege, um jeden, der nicht ein scheuBlicher Verbrecher ist, auf dem Wege der
Humanitit und des Christenthums zur Besserung und einem edeln Leben zu fithren» (Wiinsche 85 £.).
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«Die Schweiz gestattet bei den hoheren Anstalten die vollkommenste Lebr- und
Lernfreibest. Die erste steht jedoch unter der Oberaufsicht der betreffenden Kirchen-
und Staatsbehorden; die letztere wird dadurch beschrinkt, daB3 Talentlose, Trige
und Unsittliche vom Besuche héherer Anstalten ausgeschlossen werden, weil sonst
unendlich viel Zeit und Geld verloren geht und zahlreiche Taugenichtse, oft strot-
zend von maBlosen Anspriichen, grofl gezogen werden» (Nr.118).

«Kein Helvetier darf sich einer Berufswissenschaft widmen ohne vorhergegan-
genes, geniigendes Studium der Philosophie» (Nr.120).

«Uberzeugt, daB in der indirecten AusstoBung der Geist/ichkeit aus dem gesell-
schaftlichen Leben kein Heil ist und durch solche immer und iiberall nur viel Boses
gestiftet wird: Ein finsteres, hochmiithiges, einbildnerisches, feindseliges Wesen;
elender, ausschlieBender Kastengeist; Hangen a7 und Grofithun mi# unniitzen,
geistlosen Formeln und elenden AuBerlichkeiten; Verkennung der wichtigen
Staats- und Biirgerpflichten und Opposition gegen den Staat; — hievon iiberzeugt
wird Helvetien dafiir sorgen, da3 seine Geistlichen immer sind und bleiben, was sie
vor allem und von Jugend an waren: Staatsbiirger, Eidgenossen. Die Schweiz wird
daher ihre Priester, statt zu entbiirgern, vielmehr erst recht verbiirgern; sie wird
selbe mit der iibrigen Gesellschaft innig verschmelzen; sie wird sie zur lebhaften
Theilnahme fiir das Vaterland und seine Angelegenheiten hinziehen und dafiir sor-
gen, dal ihre Priester den Eidgenossen ein gutes Vorbild in Allem, voraus in den
wichtigsten und heiligsten Verhiltnissen werden und an sich den herrlichen Beweis
leisten, daf3 je der beste Christ auch immer der beste Biirger isty (Nr.123).

«Die Schweiz sorgt fiir die allseitige wissenschaftliche Bildung der Arzs; sie lei-
tet und regelt die Ausiibung ihrer Kunst; sie duldet keine Quacksalber, aber auch
keine gewissen- und gefiihllose, wenn noch so gelehrte Praktiker; sie sorgt fiir die
regelmiBige Impfung an allen Orten'® und dafBl keine Gegend gefunden werde ohne
die néthige 4rztliche Besorgung und gute Hebammen» (Nr.124).

«Tief tiberzeugt von dem segenreichen Einflulle der Pressfreibeit auf alle Kirchen-
und Staatszwecke, wie sie gleichsam das hl. Palladium aller Freiheit und Fortbil-
dung ist — eine himmlische Lichtsiule, die die Menschheit in ihrem grof8en Ent-
wicklungsgange leitet und begeistert, garantiert sie die Schweiz innert ihren Marken
ohne alle Censur» (Nr.128).

«Uber die gewissenlose Pressfrechheit werden die Gesetze wachen, wie sie gegen
gewissenlose Maulfrechheit wachen und schiitzen» (Nr.129).1

«Die Schweiz sorgt fiir die gehorige Bildung der Staatsmdnner in allseitiger Bezie-
hung» (Nr.130).

«Sie sorgt fiir Handels- und Kunstschulen jeder Art» (Nr.131).

«Sie sorgt fiir den guten Zustand der Handwerke und fiir den immerwihrenden
Flor der Landwirtschaft, die nie hoch genug geschitzt und beachtet werden kann»
(Nr.132).20 ,

«In der Uberzeugung, daB jeder redliche Arbeiter seines Lohnes werth ist; daB3 es
Thorheit wire, ohne diesen Lohn rastlose, gewissenhafte Anstrengung zu fordern;
daB es ein himmelschreiendes Unrecht wire, Jemandem zuzumuthen, sich Jahrelang
zu einem Stande vorzubereiten und dann dem Vaterlande zu dienen mit Hintanset-

'8 Vgl. Biogr. A. Fuchs I 235 (Pockenschutzimpfung in Riemenstalden).
1% Vgl. 8. 463 Anm. 19.
20 Siehe Vaterland 203-206.
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zung seines eigenen Hauswesens, und dies Alles ohne Entschidigung — in dieser
Uberzeugung sorgt Helvetien fiir die angemessene Beso/dung aller Beamten in
Kirche und Staat von jedem Range» (Nr.133).

Der Schweiz ist «die Bildung der Volkslehrer hochwichtig und sie sorgt fiir die-
selbe durch wohleingerichtete Lebrerseminariens (Nr.135).

«Ebenso begiinstiget sie auch auf alle Weise die ehrwiirdigen Téchterlehrerinnen
und sieht ihre immer weitere Vermehrung besonders gerne» (Nr.136).

«Auch fiir ihre Bildung leistet sie alles Mogliche und sorgt in gré3ern Ortschaf-
ten fiir Klein-Kinderschuleny (Nr.137).

«Die Schweiz ordnet das Schu/denwesen auf eine moglichst schonende Weise...»
(Nr.139).

«Der Arme und der Fremdling sind der Schweiz eine heilige Sache. Thr Recht darf
nicht gebeugt werden, und ihnen soll man alle Barmherzigkeit erweisen...»
(Nr.141).

«Helvetien wird insbesondere auch fiir die Gebirlosen, die Stummen und Blinden
durch angemessene Institute sorgen» (Nr.142).2!

«Helvetien wird auch allen Mi3brauch und alle himmelschreiende Tyrannei mit
den armen Thieren unterdriicken. Dem christlichen Schweizer wird die ganze Na-
tur und alle ihre Geschopfe in einem heiligen, ehrwiirdigen Lichte erscheinen, weil
er mit Christo ins Himmlische versetzt ist» (Nr.143).

«Zur Erhaltung des allgemeinen, hochwichtigen Wohlstandes werden durch ganz
Helvetien Versicherungsanstalten jeder Art, als fiir Haus und Giiter, Gerithschaften
und Handel, Viehheerden und Feldbau eingefiihrt, ebenso Wittwen- und Alterskassen
etc. ‘Einer trage die Last des Andern, so etfiillet Ihr das Gesetz, denn die Liebe ist
die Erfiillung des Gesetzes'» (Nr.144).

«Um alle Kirchen- und Staatsanstalten in der Schweiz zu bestreiten, werden vor-
erst alle bisherigen Kirchen- und Staatsgiter jeder Art in Anspruch genommen, dann
aber auch der verhiltniBmiBige Beitrag der Einwohner an die betreffenden
Kirchen-und Staatsausgaben. Der Steserfuls wird so gelind als méglich seyn und so
gerecht und gleichmiBig als nur immer thunlich auf die wohlhabenden und reichen
Klassen verlegt werden» (Nr.145).

«In Helvetien ist der E/d eine hochheilige Sache und darf nur in Fillen von iu-
Berster Wichtigkeit abgelegt werden. Das Volk wird tiber ihn miindlich und schrift-
lich belehrt. Falsches Zeugnil und Meineid ist unter hoher Strafe verboten»
(Nr.146).

J 3 Einteilung des schweizerischen, christlichen Freistaates

«Die eine, freie, gleiche und untheilbare Schweiz theilt sich in mehrere Kantone, die
alle untereinander sich vollkommen gleich und frei sind und insgesammt die eine
und untheilbare schweizerische Eidgenossenschaft bilden . . .» (Nr. 152).

«Jeder Kanton, der neueste wie der ilteste, der drmste wie der reichste, der ein-
fachste wie der gebildetste — jeder Kanton ist ohne Riicksicht auf Ursprung, Grofe,
Volkszahl, Macht und Reichthum, Religion und Sprache fre/; vom Auslande und
von jedem andern Kanton unabhingig, fiir sich vollkommen selbststindig; nur
Gott, dem Gesetze und dem Gesammtvaterlande unterthan» (Nr. 153).

21 Siehe z.B. Gertrud Wyrsch-Ineichen, Der Taubstummenlehrer Jakob Anton Weidmann (1784-1853).

Landschreiber und Gastwirt zum Steinbock [Einsiedeln], MHVS 72 (1980) 1-29 (mit Quellen und
Literatur zum Taubstummenwesen).
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«Jeder Kanton hat die vollkommenste Freiheit, sich die seinen allseitigen Bediirf-
nissen am besten entsprechende Verfassung zu geben; nur mul} er sie der Ratifika-
tion und der Garantie der Eidgenossenschaft unterlegen» (Nr. 155).

«Die Schweiz schiitzt die allseitigen Kantonalbehirden gegen Aufwiegler, Aufrithrer
und Emporer; sie schiitzt aber auch die Kanfonsbewobner gegen verfassungswidrige,
allfillige Eingriffe einer Beh6rde» (Nr. 158).

«Jeder Kanton ist frei und ungehemmt in Besorgung seiner kirchlichen Angelegen-
heiten wie auch im Schulfache und in Verwaltung der Staats-, Kirchen-, Schul- und
Korporationsgiiter; in Einfitlhrung und Anordnung von milden Anstalten. . .»
(Nr. 159).

«jeder Kanton muf3 sich in Zoll- und Postangelcgenhcxten im Haupt-StraB3en-
bau, in Geld, MaaBl und Gewicht nach den gemeinsamen Verordnungen der
Eidgenossenschaft richten. . .» (Nr. 160).

«Die Kantone diirfen unter sich keine besondern Biindnisse und Vertrige
politischén Inhalts eingehen. . .» (Nr. 162).

«Im Falle eintretender Streitigkeiten mit andern Kantonen diitfen die Kantone
nicht kriegerisch gegeneinander auftreten, sondern sie miissen sich der eidgends-
sischen Vermittlung unterziehen» (Nr. 167)

«Die Sitzungen der GrofBrite miissen in allen Kantonen in der Regel sffentlich
seyt» (Nr. 174).

«In jedem Kanton sollen geist]iche und weltliche Behorden, vereint mit dem
lieben Volke, alles Mogliche fiir das Wohl ihres Kantons thun, weil das Gesammt-
wohl der Schweiz durch den Flor und Wohlstand der einzelnen Stinde bedingt ist.
Zugleich aber soll denn nichstdem das Heil der Eidgenossenschaft ihr Hauptaugen-
merk seyn und jeder Zeit das Wohl des Ganzen dcm des einzelnen Theiles vorgezo-
gen werden» (Nr. 175).

J 4 Die gesetzgebende Bundesbebirde oder die Tagsatzung

«Die in einen, untheilbaren und unzertrennlichen christlichen Freistaat verbundenen
Kantone haben ihre gemeinsamen Bundesbehorden» (Nr. 176).

«Die gesetzgebende Behorde aller freien und gleichen, in ein christliches Bruder-
volk verschmolzenen Kantone ist die hohe Tagsatzungy (Nr. 177).

«Diese hat fiir die gesammte Eidgenossenschaft die nimliche Vollmacht, die in
den cinzelnen Kantonen die gesetzgebenden Behtrden haben» (Nr. 178).

«Zu dieser hochsten Bundesbehtrde haben alle Kantone wverbdltniBmifig die
gleichen Anspriiche sowie auch verbdltniBmdfig die gleichen Verpflichtungen gegen
sie» (Nr. 180).22

22 Ueber die Vorschlige von A. Fuchs betr. eine gerechtere Vertretung der Kantone in der Tagsatzung
vgl. 8. 117. — «Ueberhaupt sind es nicht die groB3en, reichen und gebildeten Kantone, die gegen eine
bessere Ordnung der Dinge stehen, obschon sie verbaltnifimissig in Allem die gréBten Opfer bringen
miissen, sondern vielmehr die kleinern, drmern und ungebildetern, und auch nicht diese a7 sich sind
dagegen, sondern vielmehr nur ihre Wortfithrer und ihre grossentheils nur wenig gebildeten Geist-
lichen. Die Geschichte wird die in spitern Zeiten gewil fast unbegreifliche Erscheinung erzihlen, wie
in den Jahren 1832-33 zwei Bundesentwiirfe dargeboten wurden, wo die gro8en Kantone zum Behufe
einer so nothwendigen und so sehr gewiinschten Vereinigung sogar das Reprasentationsverhaltnif3 preis-
gaben und die kleinen Kantone mit jener Forderung verschonten, welche diese am Meisten besorgen
und ohne Weiters erwarten muflten. Und doch waren sie bei dieser wie vom Himmel gefallenen neuen
Begiinstigung - mit geringer Ausnahme — gegen die dargebotenen Urkunden» (Vorschlige 89 Anm.
28).
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«Jeder Kanton hat demnach Antheil in der Tagsatzung an der Mitberathung und
Mitbestimmung. Jeder kann da, so gut wie der Andere, durch seine Abgeordneten
seine Wiinsche, Ansichten, Vorstellungen, Bediirfnisse etc. vortragen» (Nr. 181).

«Da aber kein gesellschaftlicher Verein bestehen kann, wenn sich nicht die Min-
derheit der Mehrbeit unterzieht — versteht sich in Dingen, die sich nicht gegen

Hauptgrundsitze verstossen —, so ist jeder Kanton auch verpflichtet, sich der Mehr-
heit zu fiigen. . .» (Nr. 182).

«Jeder Kanton hat verhdiltniimifSig die gleichen Pflichten gegen die hoéchste
Bundesbehorde. Also muf3 Jeder die hohe Tagsatzung beschicken, an ihren Bera-
thungen treuen, warmen Antheil nehmen und "ihre in Kraft erwachsenen
Beschliisse in seinem Umfange bestens vollziehen» (Nr. 183).

Es wire «himmelschreiendes Unrecht, wenn das Lindchen Zug, kaum 7 Geviert-
meilen [Quadratmeilen] grof3 mit héchstens 15 000 Einwohnern, dem Gesammt-
vaterlande und der hohen Tagsatzung das in all'weg Gleiche leisten miil3te, was der
groB3e Berner Kanton, der eine Ausdehnung von mehr als 170 Geviertmeilen hat
und tiber 350 000 Einwohner z3hlt. . .» (Nr. 1806).

«Aber eben so wenig, als man die Zuger zu den gleich groB8en Pflichtleistungen
mit den Bernern anhalten und zwingen kann, eben so wenig haben sie gleich gro3e

Anspriiche mit ihnen, sondern auch wieder eben nur verhiltniBmiBig. . .»
(Nr. 187).

«Die Tagsatzung wihlt von Jahr zu Jahr ihren eigenen Présidenten, frei aus der
Mitte aller Gesandten. . .» (Nr. 188).

«Die Tagsatzung hat jihrlich eine regelmiBige Sitzung; wird ihre Versammlung in
der Zwischenzeit nothwendig, so kann sie von ihrem Prisidenten zusammen-

berufen werden, auf den Wunsch der Bundesbehérde oder von mehrern Kantonen»
(Nr. 189). '

«Die Sitzungen der Tagsatzung sind 6ffentlich. . .» (Nr. 190).

«Die Tagsatzung iibt in den vom Gesetz bezeichneten Fillen das Begnadigungsrecht
aus» (Nr. 191).

«Die Tagsatzung erliBt die betreffenden Bundesgesetze; wacht iiber alle
Kantone; sie wihlt die Bundesvorsteher und fiihrt genaue Aufsicht iiber ihre Amts-
verwaltungy» (Nr. 192).

«Sie schlieBt Vertrige und Biindnisse mit dem Ausland; sie beschlieB3t Krieg und
Frieden; sie sorgt fiir Helvetiens Sicherheit; sie steht in Verbindung mit den aus-
wirtigen Regierungen und erwihlt die eidgentssischen Gesandten im Auslande»
(Nr. 193).

«Sie sorgt fiir Ruhe und Ordnung im Innern; sie priift und genehmiget die Kan-
tonsverfassungen oder weiset sie zuriick, insoferne sie Hauptgrundsitze verletzen»
(Nr. 194).

«Sie bestimmt die GroBe des Bundesheeres, ernennt die Befehlshaber u.s.f.»
(Nr. 195).

«Die Tagsatzung wacht tiber das eidgentssische Staatsvermégen und seine Ver-
wendung. Jeder Kanton ist schuldig, die verhiltniBmiBigen Beitrige an die
Eidgenossenschaft abzuliefern. . .» (Nr. 196).

«Vorziiglich unterstiitzt sie nach Méglichkeit woblthitige Anstalten und Institute fiir
Kunst und Wissenschaft» (Nr. 197).

510



«Kirchliche Angelegenbeiten, die vor die hchste Staatsbehorde gehéren, besorgt sie
theils gemeinsam, theils nach Erforderni3 in konfessionellen Abtheilungen»
(Nr. 198).23

«Das Gesetz bestimmt, fiir welche Gegenstinde nach Instraktion mul} abgestimmt
werden und fiir welche nicht, und welche wichtige Schluinahmen vor ihrer Rechts-

giiltigkeit den einzelnen Kantonen zur Genehmigung miissen vorgelegt werden»
(Nr. 201).24

I 5 Die vollziehende Bundesbebirde oder die Bundesregierung

Es ist «in Helvetien ein allgemeiner, aus schreienden Bediirfnissen hervorgehender
Grundsatz: Dal3 eine Bundesregierung aufgestellt werde von sehr wenigen Minnern,
ausgezeichnet durch gehorige Kenntnisse und edle Eigenschaften; mit anstindiger
Besoldung, ohne Flitterstaat; frei gewihlt auf bestimmte Frist aus allen helvetischen
Gauen und mit néthiger Vollmacht ausgeriistet, um Helvetiens duBlere und innere
Angelegenheiten wohlthitig besorgen und den Tagsatzungen vor- und nacharbei-
ten zu konnen, wie die einzelnen Regierungen ihren Kantonsrithen. Von dieser
Centralbeh6rde aus wird Heil und Segen in alle 22 Bruderkreise flieBen,
wie von einer Lebensquelle. Wie besser es mit dem Haupte steht, umso besser steht
es mit dem ganzen Leibe und umso wohlthitiger werden dann alle einzelnen Glie-
der geleitet und besorgt . . .» (Nr. 205).

«Die Mitglieder der Bundesregierung diirfen keine andere Stelle, sey sie politisch oder
militdrisch, eidgendssisch oder kantonal bekleiden. Auch diirfen sie nicht zugleich

2 Anmerkung von A. Fuchs zu Vorschlag Nr. 198: «Es muf3 Bundesgesetz seyn, daf in den einzelnen
Kantonsrithen die Geistlichkeit verhiltniBmissig reprisentiert sey sowie dafl an der Tagsatzung der
Klerus die ihm nach Verhiltnif3 gebithrenden Stellvertreter habe. Der Stand, der die héchsten Interes-
sen der Menschheit vertritt, soll sie auch durch tiichtige Sprecher verfechten. Im Wallis hat der Bischof
im Kantonsrathe Sitz und eine fiir Mehrere geltende Stimme, wohl in der schénen Voraussetzung, er
sei im Namen der Gesammitgeistlichkeit da und vertrete jenen Stand, der seiner hehren Bestimmung
zufolge allen andern Stinden mit edlen Eigenschaften vorleuchten sollte.» (Nach der Kantonsverfas-
sung von 1815 hatte der Bischof von Sitten vier Stimmen; Schefold 196 Anm. 131). Vgl. Vorschlag
Nr. 123. - Hieriiber schreibt Dian Schefold (Volkssouverinitit und reprisentative Demokratie in der
schweizerischen Regeneration 1830-1848, Basel-Stuttgart 1966, 196 f.): «Vor allem die Verfassungen
katholischer Kantone beschrinken die politischen Rechte der Geistlichen, und zwar neben den libera-
len auch ausgesprochen ultramontane [z.B. Freiburg)... In annihernd rein reformierten Kantonen
tiberwiegt der Gesichtspunkt der Rechtsgleichheit. Bis nach 1848 behalten nur Kantone mit einem
starken katholischen Bevélkerungsteil den AusschluBl der Geistlichen vom passiven Wahlrecht bei.
Allgemein liBt sich sagen, daB es durchaus als ein Versto3 gegen die Rechtsgleichheit empfunden
wird, den Geistlichen politische Rechte vorzuenthalten; daB Liberale und Radikale diesen Verstof3
besonders gegeniiber katholischen Geistlichen in Kauf nehmen, wenn sie eine Verfilschung der Volks-
reprisentation durch geistlichen Einfluf3 befiirchten. Auch die Konservativen und die katholischen
Demokraten streben nur selten danach, ihren EinfluB durch eine Vertretung der Geistlichkeit im
Parlament zu stirken; meist ziehen sie es vor, ihre Seelsorger aus der aktiven Politik herauszuhalten.»
«In der That, wenn die Instruktionen, wenn die todten Briefli allein gelten und entscheiden diirfen,
wenn unsere Ehrengesandten nur Brieflitriger, Brieflileser, Briefliausleger und Brieflimannen sein
sollen, so wollen wir doch keine Tagsatzungen mehr halten; denn sie sind so tein unniitz und wahrlich
ein viel zu theurer SpaB. Fiir was Tagsatzungen (oder besser Wochen- und Monatssatzungen), fiir was
lange und kostspielige Berathungen, wenn doch das Alles nichts helfen kann? Viel gescheiter und gar
nicht kostspielig ist es ja, wenn jeder Kanton seine bindende Instruktion auf der Post dem eidgenés-
sischen Kanzler zuschickt; der kann dann die einzelnen Kantonsstimmen lesen, zusammenstellen und
zusammenrechnen und von einander abziehen und dann éffentlich bekannt machen» (A. Fuchs im
«Freien Schweizer» Nr. 8 vom 20. Febr. 1835).

24
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Kantonalgesandte an der Tagsatzung seyn. Ebenso dirfen sie nicht Gehalte,
Pensionen, Titel, Geschenke und Orden vom Ausland annehmen oder wihrend
ihrer Dienstzeit genief3en und tragen» (Nr. 208).

«Die Befugnisse und Obliegenheiten der Bundesregierung sind im A//gemeinen folgende:
Sie leitet die eidgendssischen Angelegenheiten; sie macht der Tagsatzung Vor-
schlige und entwirft iiber Antrige der Kantone oder der Tagsatzung ihr Gutach-
ten; sie sorgt fiir Vollzichung der Bundesgesetze und Tagsatzungsbeschliisse sowie
der Anordnungen anderer eidgendssischer Behorden; sie trifft die ihr zustehenden
Wahlen und gibt der Tagsatzung Rechenschaft iiber ihre Amtsfiihrung und Bericht
tiber den Zustand der Eidgenossenschaft; auch empfiehlt sie ihr all dasjenige, was
sie fiir das allgemeine Wohl erspriefllich erachtet» (Nr.209).

«In besonderer Beziehung auf das Awsland mull die Bundesregierung fiir die
Unabhiingigkeit der Schweiz sorgen und bei eintretender Gefahr alle erforderlichen
MaBregeln zur Landesvertheidigung treffen wie auch die Tagsatzung unverziiglich
zusammenberufen. Sie fiihrt ferners die auswirtige Correspondenz; sie empfingt
die fremden Gesandten u.s.f.» (Nr.210).

J 6 Die richterliche Bundesbehirde oder das Bundesgericht

«Die Schweiz als ein Staat bedarf auch einer richterlichen Behirde, die in wichtigen,
streitigen Fillen im Namen der Eidgenossenschaft nach den Bundesgesetzen richtet
und urtheilt. Diese richterliche Behorde ist eine der wesentlichsten Sachen, die uns
mangelt. Thr Daseyn und Wirken ist ebenso segensreich, als ihre Nicht-Existenz
von héchst nachtheiligen Folgen seyn muB. . .» (Nr. 213).

«Das Bundesgericht beaufsichtigt das Justiz- und voraus das Criminalwesen in
andern Kantonen und sorgt fiir Verbesserung der Gesetzbiicher, des ProzeBganges
und der Straf-, Zucht- und Verbesserungsanstalten» (Nr. 216).

I 7 Die schiitzende Macht oder das eidgendissische Kriegswesen

«Fiir Handhabung der Ordnung im Innern und fiir die Erhaltung des Vaterlandes
gegen duBlere Angriffe hat Helvetien ein Bundesheer» (Nr. 217).

«Jeder Schweizer ist zum vaterlindischen Kriggsdsenste verpflichtet. . .» (Nr. 218).

«Ein eidgenossischer Kriggsrath leitet das eidgenossische Kriegswesen. . .»
(Nr. 219).

«Jeder Kanton wird zur Leistung seiner Bundespflichten fiir das Militirwesen
angehalten. Die . . . fast unglaubliche und sehr nachtheilige NachliBigkeit einzelner
Kantone hierin wird ferners nicht mehr geduldet» (Nr. 221).

«Die Eidgenossenschaft hat eine Militirschule; sie unterrichtet die Offiziere und
Unteroffiziere und hilt immer ein kleines Truppenkorps unter Waffen, welches
jahrlich wechselt und den Kern der Bundesarmee bildet» (Nr. 222).

«Die Eidgenossenschaft wird fiir die religidse und intellektuelle sowie fir die
gymnastische Bildung ihrer Krieger von Jugend an sorgen. Einfachheit in der Aus-
ristung?®, Abhirtung im Dienste, humane Besorgung in Kost und Wohnung und

35 In Zukunft soll darauf geachtet werden, «daf3 alle Truppen nicht bloB gleich gekleidet sind, sondern
auch so einfach und volksthiimlich als moglich. Hiiten wit uns vor Nachifferei und vor unniitzen,
grofen, schidlichen Kosten. Unsere Truppen sind keine Parademannen wie etwa zu Berlin oder
Miinchen; nein, einfache, schlichte Vaterlandsvertheidiger! Wie unnatiirlich ist aber so oft die Hals-
binde, gleich einem Halseisen! Wie unnatiirlich, wie zweckwidrig die Kopfbedeckung, Tschako
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in kranken Umstinden, menschenfreundliche Behandlung aller Soldaten und
gehorige Besoldung, — Belohnung ausgezeichneter Verdienste, strenge Gerechtig-
keit bei Beférderungen und Verpflegung der im Dienste Verstiimmelten sowie
Sorge fiir die Wittwen und Waisen der Dahingefallenen ist ihr Gesetz. Hochwichtig
sind ihr auch die Feldprediger» (Nr. 223).

Die Bundesstadt

«Die Schweiz hat einen sichtbaren Mittelpunkt ihrer Einheit an der Bundesstadt.
- Diese ist der Sitz aller eidgendssischen Behoérden. Zugleich ist sie der Sitz des Erz-
bischofes und schlieBt folgende Pfarreien in sich: eine deutsch-katholische und
deutsch-reformierte; eine franzésisch-katholische und franzésisch-reformierte; eine
italienisch-katholische und italienisch-reformierte; eine romanisch-katholische und
romanisch-reformierte; ferner eine Synagoge. Sie ist auch der Sitz der eidgends-
sischen Kunst- und Hochschule, an welcher sich auch Professoren von den ebenbe-
nannten vier helvetischen Sprachen befinden miissen.?® Ebenso muB3 sich auch jede
Abtheilung der stehenden Truppen einige Zeit dort aufhalten, und die Zusammen-
kunft der verschiedenen patriotischen Gesellschaften in der Bundesstadt wird gerne
gesehen» (Nr. 225).27

«Die schweizerische Bundesverfassung wird von Zeit zu Zeit einer Revision unter-
worfen. Die Art und Weise derselben bestimmt das Gesetz» (Nr. 226).

Am Ende seiner vielen «Vorschlige fiir eine Bundesverfassung» ruft Alois Fuchs
allen Schweizern zu:

«Eidgenossen! Werdet e christliches Brudervolk und bildet nur e Vaterland!
Entfernet auf Immer unter Euch jede engherzige Scheidewand, sey sie eine Scheide-
wand der Geburt oder des Ortes oder des Standes — oder was fiir eine andere
immer sich nur denken und erfinden 1i63t.

Selig sind die Liebenden, denn im herzinnigen Verbande leben sie hier schon im
Himmel, weil die Liebe sie mit himmlischen Wonnegefiihlen durchstrémt. Thr habt
gehort, dall zu den Alten gesagt worden ist: Die Junker miissen iiber die Patrizier,
diese iiber die Biirger und die Stadtbiirger iiber die Landbewohner seyn! Ferners:
Der Landmann muB iiber die Angehérigen, die Unterthanen und die Beisassen
herrschen! Ich aber sage Euch: Nur Einer ist Euer Herr —— Christus! Thr aber seyd
alle Briider und Kinder des Allvaters, der in den Himmeln ist. Daher fort mit den
unchristlichen Sektennamen: Junker, Patrizier, Stadt- und Ausbiirger?, Ange-

genannt [lederne Kopfbedeckung bei der Infanterie im &sterreichischen, preussischen, franzsésischen
und russischen Heer]. Was soll man mit solchen schweren Deckeln, die weder gegen Sonne noch
Regen schiitzen, auf den Bergen und in Wildern, bei Sturm und Ungewitter? Wie knapp und eng,
einem Panzer ihnlich, sind die Soldatenrécke!» (A. Fuchs im «Freien Schweizers Nr. 4 vom 23. Januar
1835). Vg. S. 120

%6 Vgl. S. 120 Anm. 32,

27 Siehe Peter Stadler, Die Hauptstadtfrage in der Schweiz 1798-1848, SZG 21 (1971) 526-582. Siche
auch: Ideen und Vorschlige zur Begriindung und Erbauung einer Hauptstadt in der Schweiz, ohne den
Staat in Kosten und Schulden zu verwickeln (Burgdorf 1833). Zur Férderung der Einheit und Unab-
hingigkeit der Schweiz schligt der anonyme Verfasser (Forstmeister Karl Kasthofer) den Bau einer
Hauptstadt vor, die in der Mitte des ganzen Vaterlandes liegen solite (Rezension in der NZZ Nr. 78
vom 28. Sept. 1833). Sieche Hans Sommer, Ein seltsames Hauptstadtprojekt, NZZ Nr. 59 vom 4. Fe-
bruar 1972

28 Ausserhalb der Stadt wohnender Stadtbiirger.
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horige, Beisal und Unterthan. Euere Namen sind im Himmel geschrieben; sie
heissen: Christen, Eidgenossen, Helvetier, Biirger — freie, gleiche, innig verbundene
Schweizer. Da ist weder Sklave noch Freier, weder Junker noch Landvogt, weder
Urner noch Genfer. Ihr alle seyd Eins in Christus Jesus! Darum liebet einander!

Selig sind die Demiithigen, die nicht auf alte Titel trotzen; Ihrer ist das Himmel-
reich, das Reich anspruchsloser Kindlichkeit. Selig sind die Sanftmiithigen, die
nicht um ungerechte Vorrechte streiten; sie werden gliicklich Helvetien besitzen.
Selig die Barmherzigen, die auch den drmsten Heimathlosen als ein Kind Gottes
aufnehmen und als Mitbruder in Christus lieben, denn auch sie werden Barmherzig-
keit erlangen. Selig sind, die nach Freiheit, Gleichheit, Einheit, also nach aller
schweizerischen Gerechtigkeit diirsten, denn sie werden unter der Leitung von
oben ihren herrlichen Endzweck iiberschwenglich erreichen. Selig, die reinen,
republikanischen Herzens sind, ohne anmassende Herrschsucht, ohne eigen-
niitzige Habsucht, ohne zur Sklaverei fithrende Fleischeslust, denn sie werden
Christi Herrlichkeit in ihrem briiderlichen Freistaate anschauen!

Selig sind, die in den Kantonen und zwischen den Kantonen Frieden stiften,
denn sie werden Kinder Gottes heissen. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen
Verfolgung leiden und unter schwerem Kampfe in Schwyz und Wallis, in Basel und
Neuenburg nach freisinnigen Verfassungen streben, denn ihrer ist das Himmel-
reich. Selig sind die wegen Helvetiens Zerreissung Trauernden, denn sie werden
bald getrostet werden. Selig seyd Ihr, wenn Euch die Menschen um der christlichen
Grundsitze willen verfolgen; verfolgen, weil Thr nach einer besseren Bundes-
verfassung strebet und deswegen Euch listern und Boses aller Art wider Euch
ligen, als etwa: ‘Thr wollet Koniglein einfithren, Kirche und Vaterland zu Grunde
richten.” Freuet Euch und frohlocket, denn grof3 ist Euer Lohn in den Himmeln. So
haben sie die Propheten, die vor Euch waren, zu allen Zeiten auch verfolgt.

Thr habt gehort, dafl den Alten gesagt worden ist: Jeder Kanton mul} fiir sein
eigenes Wohl sorgen und mehr auf sich als die Schweiz schauen. Die kleinern
Kantone miissen sich vor den groflern in Acht nehmen und diese sich vor den
Anmassungen der kleinern schiitzen. Die alten Kantone miissen zusammenhalten
und die neuen einschrinken und die Stidtekantone sich vor den Lindlerkantonen
hiiten. Ich aber sage Euch: Thr Alle habet nur Einen Kanton — — das Vaterland, und
sein Wohl mufl Euer erstes Augenmerk seyn. Da heilit es nicht: Kleiner und
groBer, alter und neuer, Stadt- und Lindlerkanton, denn der neue ist dem alten, der
kleine dem grof3en gleich in allen wesentlichen Rechten und Pflichten, und in den
Stidtekantonen haben sie die gleichen Grundgesetze wie in den Popularstinden.
Darum fort mit allen Sektennamen und allem Sektenstreite!

Thr habt gehort, dal den Alten gesagt worden ist: Die Katholiken miissen sich
vor den Protestanten, die Protestanten vor den Papisten und die Christen vor den
Juden scheuen. Ich aber sage Euch: Thr Alle habet nur esnen Vater — Gott, nur eine
Mutter — das Vaterland, nur einen Lehrer — Christus, nur ene Bestimmung — die
Himmel und die Vorbereitung dazu durch tugendlichen Wandel und ungeheuchelte
Menschenliebe. Katholiken, liebet die Reformierten! Reformierte, liebet die Katho-
liken! Christen, liebet die Juden! Denn wenn Ihr nur Euere Kirchgenossen liebet,
was fiir einen Lohn werdet Ihr dafiir haben? Thun dies nicht auch die Tiirken? Und
wenn lhr nur Euere Glaubensbriider griilet, was thut Ihr da Vorziigliches? Thun
dies nicht auch die Heiden? Seyd also vollkommen, wie Euer Vater im Himmel
vollkommen ist. Demnach liebet alle Menschen, selbst Euere Glaubensgegner.
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Segnet die, die Euch verfluchen und im Unverstande oder in Bosheit Euch Himmel
und Seligkeit absprechen. Thut denen Gutes, die auf Euere Religion oder auf Euer
Kirchenthum nicht gut zu sprechen sind, und bethet fiir die, die Euch verkennen,
damit Thr Kinder seyd Eures himmlischen Vaters, der Seine Sonne iiber Christen
und Juden aufgehen und iiber die Tiirken und Heiden, wie iiber uns Christen, reg-
nen l4Bt.

Ihr habt gehort, dall den Alten gesagt worden ist: Der ist ein deutscher, der ein
franzosischer, der ein italienischer, der ein romanischer Schweizer; und der ein
Demokrat, und der ein Aristokrat, und der ein Ultra, und der ein Liberaler, und der
ein Radikaler, und der noch etwas Argeres; und der ein franzosisch-, und der ein
Ostreichisch Gesinnter. Und diese Alle kénnen sich nicht gut vertragen. Ich aber
sage Euch: Bei Euch gibt es ohne Unterschied der Sprache nur Eidgenossen, und
ohne Unterschied der Verfassung und Gesinnung nur freie Helvetier. Darum fort
mit allem Sektenwesen und Sektenzank!

Ihr seyd durch Euere Freiheit das Salz von Europa. Wenn das Salz seine Kraft
verliert, womit kann man sie ihm wieder geben? Es taugt zu nichts, als daf3 es
hinausgeworfen und von den Leuten zertreten werde. Wer Ohren hat zu horen, der
hore! Habet also Salz in Euch und haltet Frieden unter einander!»?’

Fuchs fiigt seinen «Vorschligen fiir eine Bundesverfassung» einen Auszug aus
Ludwig Meyer von Knonaus «Geschichte der Schweizerischen Eidsgenossenschaft»
bei, die «in den Hinden aller Helvetier seyn sollte» (S. 112 —119).3°

%% Vorschlige 102-105 — Die Seiten 102-107 wurden in der «Appenzeller Zeitung» Nr. 88 vom 2. No-
vember 1833 abgedruckt.

30 Ludwig Meyer von Knonau (1769-1841). Staatsmann und Geschichtsschreiber. Rechtsstudien in Halle.
1800 Kantonsrichter, 1803 Grofirat und Oberrichter. 1805 Kleinrat, 1829 Staatsrat, 1831-39 Regie-
rungsrat. 1807-13 Prof. fiir Rechtswissenschaft am Politischen Institut in Ziirich. Hauptwerk: Hand-
buch der Geschichte der Schweizerischen Eidsgenossenschaft, 2 Bde (Ziirich 1826,/1829).
Dr. phil. h. c. der Universitit Ziirich (1836). «Durch Jahrzehnte gehérte er der ziircherischen Regie-
rung an, trat aber in der Politik wenig hervor, weil sein Herz der Wissenschaft verfallen war» (Feller/
Bonjour 602). — Ferdinand Elsener, Die Schweizer Rechtsschulen vom 16. bis zum 19. Jahr-
hundert..., Ziirich 1975, bes. 359-363 (Lit.); Richard Feller/Edgar Bonjour, Geschichtsschreibung der
Schweiz vom Spitmittelalter zur Neuzeit, 2. Hbd., Basel-Stuttgart 19792, 602-605.
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34.2.3 Aufnabme und Beurteilung der «V orschlige fiir eine Bundesverfassungy

Fuchsens «Vorschlige fiir eine Bundesverfassung» erschienen, als nach bald drei-
jahriger Diskussion das Interesse an der Revision des Bundesvertrages erlahmte,
was im Beschlul der Tagsatzung, die ganze Angelegenheit ad acta zu legen, zum
Ausdruck kam.! Dennoch fand die neue Schrift erfreuliche Beachtung, und zwar bis
in die Gegenwart,? einmal wegen der gefiihlvollen, mitunter prophetischen
Sprache, der feurigen Vaterlandsliebe und erstaunlichen Toleranz, noch mehr
wegen der groflen Zahl von Vorschligen, vor allem aber wegen der ausfiihrlichen
Darstellung des Verhiltnisses von Kirche und Staat, die die Badener Artikel von
1834 vorbereiten half.?

Joseph Anton Henne, der an der Verfassungsbewegung groBlen Anteil hatte,?
schrieb in dem von ihm redigierten «Freimiitigen»’: «Diese neue Schrift des Hrn.
Prof. Alois Fuchs — ein neuer Beweis seiner reinen Religiositit und glithenden
Vaterlandsliebe — ist der Ergull frommer Herzenswiinsche fiir's Wohl des Heimat-
landes durch Einigung der Bundesbriider, Liuterung des Gottesdienstes, Ordnung
des Verhiltnisses der Kirche zum Staate und Verbesserung des ganzen kirchlich-
biirgerlichen Zustandes, vorziiglich in den katholischen Landestheilen. Wer sein
Vaterland gliicklich und stark, seine Kirche #cht evangelisch-katholisch und ihre
Diener wahrhaft priesterlich-ehrwiirdig wiinscht, der findet im Biichlein Seite fiir
Seite den Ausdruck seines eigenen Gefiihls, seiner sehnlichsten Hoffnungen und
Wiinsche.» Henne schreibt mit Recht, dal mancher Gedanke von andern schon
frither ausgesprochen worden sei, dal3 auch manches vielen Lesern als unerreichbar
erscheinen werde.

«Auch das Alte aber ist in dieser gemiitlichen, seelenvollen Sprache jedem wie
das Neueste willkommen», fihrt Henne fort, «und das pur Idealische findet bei
irgend einer Saite der Brust Anklang und erregt wenigstens hohe Ahnungen wie
die Betrachtung ferner, unersteiglicher, nebelgrauer Alpenfirnen. Nichts liegt dem
Verfasser so sehr am Herzen als die Belehrung und Erhebung der mittlern und
untern Klasse, des Biirgers und Landmannes, vorziiglich des katholischen. In die
niedrigsten Hiitten mochte er das Licht bringen und sein liebes Volk in den Berg-
lindern mit den Ergebnissen der vorgeschrittenen Kultur bekannt machen, um es
zu iberzeugen, dafl nichts Boses davon zu erwarten seie, sondern nur Gutes,
welches wir nicht linger entbehren diirfen.» Henne vertritt die Auffassung, dal3
Fuchsens «Vorschlige fiir eine Bundesverfassung» auch «fiir den strengst ortho-
doxen Katholiken keine anstossige Stelle» enthalten und empfiehlt die Schrift
besonders jenen, «die berufen sind, auf neue Gestaltung des kirchlich-politischen
Lebens kriftig einzuwirken».

110. Oktober 1833, vgl. S. 493.

2 Fuchs, Denkschrift 11 7; ADB 8 (1878) 161; Simon Kaiser/Johannes Strickler, Geschichte und Texte
der Bundesverfassungen der schweizerischen Eidgenossenschaft von der helvetischen Staatsumwilzung
bis zur Gegenwart, Bern 1901, 112 (Teil A); Theodor Curti, Geschichte der Schweiz im XIX. Jahrhun-
dert, Neuenburg 1902, 451 £.; Dierauer V (1922) 589; Jean-Charles Biaudet, La Suisse et la monarchie
de juillet (1830-1838), These lettres Lausanne 1941, XXXI; Dian Schefold, Volkssouverinitit und
reprisentative Demokratie in der schweizerischen Regeneration 1830—1848, Basel-Stuttgart 1966, 41
Anm. 201; Steiner, Religiése Freiheit 648.

? Siehe den Anhang zu Kapitel 33 (S. 548 — 569).

4 Siehe: Votum dreier St. Galler iiber den neuen Bundesentwurf der Tagsa[t]zungs-Kommission vom 15.
des Christmonats 1832, St. Gallen 1833, 3—-17. Vgl. Reinacher 39 f. -

5 Nr. 98 vom 9. Dezember 1833.
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Johannes Niederer, der Leiter des von Pestalozzi gegriindeten To6chterinstitutes in
Yverdon, wie Alois Fuchs ein enthusiastischer Patriot und Idealist mit schwirme-
rischen Ziigen, sah in den «Vorschligen fiir eine Bundesverfassungy, wie er in der
«Appenzeller Zeitung» schrieb,® das «Ideal einer vaterlindisch-christlichen
Republik» verwirklicht. Die ganze Schweiz stellte sich ihm «als esne Gemeinde, das
versammelte Volk als ein Volk Gottes vor die Seele, dem ein begeisterter Prophet
und Seher wie einst im alten Testamente predige und den Willen des Ewigen ver-
kiindige». Niederer sah in Fuchs einen neuen Apostel, der dem Volk eine Berg-
predigt aus dem Munde Christi hilt, einen «Bettagsprediger an das Gesammtvolk
der Schweiz».

Mitte Oktober 1833 schrieb der Yverdoner Pidagoge dem Rapperswiler Profes-
sor:’ «Ihre herrliche Schrift iiber die Bundesverfassung wird vielleicht weniger als
Ihre frithern Schriften wirken, obgleich sie iiber allen steht und wohl gerade des-
wegen. Mir gewihrt sie nicht nur Freude, sondern auch vielseitige Belehrung. Ich
studire sie und wiirde das Volk der Schweiz selig preisen, wenn es darin seine
Natur, Bediirfnisse und Aufgabe erkennte. Mit gréBter Begierde werde ich den
Eindruck, den sie macht, abpassen, als einen Witterungsanzeiger unsers Volks-
zustandes. Thre Religions- und Volksansicht hat Sie zum christlichen Politiker und
Verfassungsrath gemacht. Thre Politk muf3 Sie aber, glaube ich, noch weiter fiihren
und zum Kulturpidagogen im hochsten Sinne des Wortes wie im einfachsten
machen. Das wird Thnen nach meiner Uberzeugung auch die volle Ruhe und Uber-
einstimmung des Geistes und Gemiiths geben, die Sie zwar innerlich in ihrem
Glauben haben, deren Darstellung aber auch im AuBern als ein unendliches
Bediirfnif3 in Thnen liegt.»

Niederer lidt Freund Fuchs nach Yverdon ein, um das Buch Punkt fiir Punkt
durchzuberaten und meint: «Wir hitten ein Jahr lang an ihm des Stoffs zur Unter-
haltung genug.» Nach den bald eintretenden kirchlichen Verinderungen im
Bistum St. Gallen® sieht er aber von seiner Einladung ab, iiberzeugt, da3 Fuchsens
«Arbeits- und Kampfplatz aufs Neue unverkennbar bezeichnet ist».’ Die vielen
«Vorschlige fiir eine Bundesverfassung» hat Niederer Ende Oktober durchgearbei-
tet. Mit den einzelnen Punkten — 227 an der Zahl — stimmt er «im Ganzen sehr
iibereiny, glaubt aber mit Recht, daB3 eine betrichtliche Anzahl nicht in die Verfas-
sung gehore, sondern der Gesetzgebung iiberlassen sein sollte.

Der freigesinnte Protestant meint weiter: «Dann sind Sie mir in einem Punkt
nicht liberal genug, ich meine in allem Ernst nicht christlich-liberal, namentlich im 7.
u. folg. Artikel. Sie fordern ein GlaubensbekenntniB, dogmatisch-christliche Uberzeu-
gungen. Christus war freisinniger und stellte das héchste Symbol der Freisinnig-
keit in den Worten auf: Gott 13t seine Sonne aufgehen iiber Gute und Bése und
Regen iiber Gerechte und Ungerechte [Mt 5,45]. In diesem, im allerweitesten und
umfassendsten géttlichen Sinne muf} eine Konstitution liberal seyn, d.h. auf posi-
tive Prinzipien des Glaubens wie der Liebe, der Wahrheit wie der Gerechtigkeit
gegriindet, aber keine positiven Glaubenssitze aufstellend, sondern jeden an sein
Gewissen wendend. Fiir den Atheisten mit Unmoralitit ist das Gesetz und zuletzt

¢ Nr. 88 vom 2. November 1833 — Die Verfasserschaft geht aus Niederers Brief an Fuchs vom 3. No-
vember 1833 hervor.

" NAF, J. Niederer an A. Fuchs, 15. Oktober 1833.

# Vgl. Kapitel 30.

 NAF, J. Niederer an A. Fuchs, 3. November 1833 (auch das folgende Zitat).
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der Henker da. Der Atheismus mit Moralitit — und es gibt solches — ist ein
Ungliick, ein Mangel an Ganzheit menschlicher Individualistik. Es mangelt seinem
Bekennen ein geistiges Glied, das Organ fiir Gott und das Géttliche. Er wird
gleichsam nicht durch sich selbst, sondern in der Geburth verfehlt. Auch sind deren
mehr als man glaubt, und die Natur produzirt geistige wie physische Kriippel.
Abgesehen davon kénnen die Ungliubigen durch kein positives Gesetz, am wenig-
sten durch eine Konstitution von ihrem Wahn zuriickgebracht werden. Schule und
Kirche miissen dafiir sorgen.»

Niederer wiinscht, daB in einer neuen Auflage der «Vorschlige fiir eine Bundes-
verfassung» Moses als Typus der Verfassungs- und Gesetzgebung dargestellt wird.
«Er gibt in den 10 Geboten das absolute Verfassungsprinzip, die Nationalidee, die
eigentliche Konstitution, dann im Levitikus die Kirchen-, in Numeri die biirger-
liche Verfassung. Eine Schulverfassung im gleichen Sinne — neben dem Kirchen-
und Civilkodex — hat noch kein Gesetzgeber, solang die Welt steht, aufgestellt. Sie
miiite hinzukommen. Was Sie hinsichtlich der Schule aufstellen, eignet Sie darzu.
Eine genaue Kenntnif3 des Pestalozzianismus wiirde Ihnen darzu, wie ich glaube,
behilflich seyn.» Niederer bedauert sehr, daf3 diese Sicht in dem sonst so herrlichen
Werk nicht beriicksichtigt ist, besonders deswegen, weil Unverstindige dazu ver-
leitet werden kénnten, das Ganze als pure Phantasie und eitle Theorie zu verlachen.

Georg Joseph Sidler, Statthalter des Kantons Zug, entdeckte in Fuchsens Schrift
«viel Schones und Herrliches». «Es ist unmoglich, die reinsten vaterlindischen und
christlichen Gesinnungen darin zu verkennenn, schrieb er nach Rapperswil.1® Nein,
ein solcher Samen kann nicht verloren sein. Viele seiner Korner miissen frither
oder spiter aufgehen und in Herzen wurzeln, die sich nicht einmal mehr bewuBt
sind, woher sie selbe empfangen haben.» Der aus Rapperswil stammende Rechts-
anwalt Basi/ Ferdinand Curti, ein Schiiler Troxlers, fand in den Vorschligen von
Professor Fuchs «viel gute Ideen und fromme Wiinsche», die seiner Ansicht nach
realisierbar sind und auch einmal verwirklicht werden.!!

Von kirchlich-konservativer Seite meldete sich Frany Geiger in der «Schweize-
rischen Kirchenzeitung» zum Wort.!? Der bekannte Apologet findet, daf3 Alois
Fuchs die Verfassungsprojekte, die «bei der ersten Revolution im Jahre 1798 die
Schweiz wie eine Siindflut iiberschwemmten», aus der Vergessenheit hervorgezo-
gen habe. Geiger ist iiber Fuchsens Toleranz erstaunt, die in der neuen Bundes-
hauptstadt neben verschiedenen katholischen und reformierten Pfarreien auch eine
jidische Gemeinde zulassen will. Spottelnd meint der streng rémisch gesinnte
Theologe, der Verfasser habe vergessen, «auch fiir die neue schismatische Kirche,
welche die Fuchsianer in der Schweiz — wie Chitel in Frankreich — errichten
wollen, einen besondern Tempel zu besorgen».! «Vielleicht nennt sich diese
Kirche gar die romantische», schreibt Geiger weiter, denn «in der That zeigt H. Fuchs
in eben diesem Libelle groBBe Anlagen zum Romantischen. A/le diese nenen Reforma-
toren wollen immer die Mutter, statt ibre unruhigen Kinder reformirenn'

19 NAF, G. J. Sidler an A. Fuchs, 14, Februar 1834.

1 StAR, Tgb. B. F. Curti LIV 53, 1. November 1833 — «Curti wurde liberal bis in die Knochen, aber im
tiefsten Grunde seines Wesens blieb er zeitlebens ein Idealist» (Adolf Hiippi, Das st. gallische Linth-
gebiet. Schweizerische Voralpenkultur im Spiel zwischen Landschaft und Mensch, Uznach 1937, 26).

'2Nr. 2 vom 11. Januar 1834 — Vgl. Hurter 1 170.

13Vgl. S. 76 und 417.

14 Vgl. dagegen die Ausfithrungen von A. Fuchs, S. 123 Anm. 45
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Geiger glaubt im weitern, daB3 Fuchs die kirchliche Macht der weltlichen Obrig-
keit in die Hande spiele, «wodurch die Despotie ihren Kulminationspunkt erreichen
wiirde, wenn der weltliche Regent zugleich Summus Pontifex — wie bei den heid-
nischen Kaisern — wire».’> Der Rezensent zieht aus Fuchsens Vorschligen einige
«Kuriosa» heraus, die aber bei niherem Zusehen und wohlwollender Interpretation
groBtenteils nicht als Merkwiirdigkeiten taxiert werden sollten, da sie verniinftige
Reformen anregen.!®

Einer ernsten Betrachtung wert ist Geigers Kritik an Fuchsens Behauptung, da3
das Christentum «reiner Rationalismus» sei.!” Er fragt: «Wozu also eine Offen-
barung?» und meint: «Das Heidenthum ist auch reiner Rationalismus.» Hiezu ist zu
sagen: Fiir Fuchs ist das Christentum rational oder verniinftig, weil es von Gott —
der ewigen, hochsten Vernunft — stammt, der den Menschen, die er als verniinftige
Wesen geschaffen hat, nichts Irrationales oder Unverniinftiges offenbaren kann.!3
Das Christentum ist fiir ihn die ewige, von Gott wiederhergestellte und verklirte
Natur- oder Vernunftreligion, die die reinste Lehre von Gott vertritt, die erha-
benste Ethik verkiindet und den einfachsten Kult ausiibt, nimlich einen verniinf-
tigen Gottesdienst (Rém 12,1) oder die Anbetung Gottes im Geist und in der
Wahrheit (Joh 4,24).19

Geiger tbergeht weitere Einzelheiten, da «wir tiber alle die Unrichtigkeiten ein
Werk schreiben mii3ten, das wohl dreimal gréBer ausfallen sollte als die Schrift des
Herrn Fuchs». Dieser ging auf Geigers Kritiken nicht ein. Vielmehr eroffnete er
noch im gleichen Jahr im «Freien Schweizer» (Zug) eine lange, teils weitschweifige
Artikelserie, in der er erneut seine Ansichten und Wiinsche fiir eine neue Bundes-
verfassung vortrug.2’ Die von Fuchs beabsichtigte Veroffentlichung in Buchform?!
ist aber nicht zustande gekommen.

Alois Fuchs ist wohl der einzige katholische Geistliche der Schweiz, der in einer
eigenen Schrift seine Wiinsche und Vorschlige fiir eine neue Bundesverfassung
ausgearbeitet hat.?? Er hat damit die Arbeit von freisinnigen katholischen Laien
fortgefiihrt, die an der Verbesserung der Bundesverhiltnisse fithrend beteiligt

15 A. Fuchs schreibt in Vorschlige 8: «Der Staat kann das Kirchliche, d.i. das héchste und edelste Gebiet
menschlicher Freithitigkeit, nicht beherrschen und unterdriicken. (Eine groBartige, hochherzige
Controlle liegt... allerdings in seiner hl. Pflicht.) Aber eben so wenig kann und darf selbst die beste
Kirche gewaltthitig im Staate auftreten. Ihr Gebiet ist von Innen, ist rein geistig; ihr Tagewerk sanfte
Belehrung, wohlthitige Beleuchtung sowie Veredlung aller menschlickien Verhiltnisse.» Betr. Iura circa
sacra s. auch: Die Rechte der Staaten in Bezug auf die Kirchen. Aus der Geschichte erértert und den
Eidgenossen gewidmet von mehreren Katholiken (Burgdorf 1832).

16 Zum Beispiel: Abschaffung von pomphaften Zeremonien und Prozessionen, Beseitigung des Risses
zwischen der innern Gemiitswelt und der duBlern Kirche, Abschaffung des strikten Nuchtcmhelts-
gebotes und der fremden Sprache im Gottesdienst.

17Vgl. S. 500. _

'8 Reformpredigt 12, Wiinsche 133 — «Wo die Vernunft — die gottliche — herrscht und waltet, da flammt
die Liebe, die Begeisterung, die Hingabe und Opferung fiir alles Gute, Edle, Grofle und Schéne,
wihrend das blosse, kalte Verstandesthum sich nur mit dem befaf3t, was sich berechnen und ausmessen
148t und fiir schnéde Selbstsucht ein allerliebstes und wohlbehagliches System bildet» (Glauben II 114).

¥ Winsche 68 f., Vorschlige 28 f., Glauben II 51 — Vgl. S. 88.

20 1834 Nr. 51/52; 1835 Nr. 1-9, 12/13, 16-18, 21 (17 Folgen).

2 FrS Nr. 21 vom 22. Mai 1835,

22 Auf reformierter Seite nahm sich Pfarrer Thomas Bornhauser (1799-1856) der Revision des Bundes-
vertrages am eifrigsten an. Siche Jacob Christinger, Thomas Bornhauser. Sein Leben, Wirken und

Dichten nach den Urkunden und nachgelassenen Schriften fiir das Schweizerische Volk, Frauenfeld
1875, 157-176.
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waren.?3 Den Vorwurf, sich in die Politk zu mischen, wollte Fuchs nicht gelten
lassen, denn es «wirket ja auch recht eigentlich fiir die Kirche, wer fiir die bessere
Gestaltung politischer Verhiltnisse arbeitet, so wie hinwieder Jener fir den Staat,
der im Kirchlichen aufriumt».24

Fuchsens Vorschlige waren zweifellos die religioseste Schrift zur Frage der
Bundesrevision. Dieser religiose und auch kirchliche Grundzug in einer verfas-
sungspolitischen Broschiire war auch bei einem katholischen Geistlichen keine
Selbstverstindlichkeit, betrachteten doch nicht wenige Priester, ja selbst Bischof
Salzmann, die Revision des Bundesvertrages als eine politische Angelegenheit, in
die sich der Klerus nicht einmischen solle.?

Die iiberwiegende Mehrheit der Politiker wollte die religidse Seite der Verfas-
sung auf die im Bundesvertrag von 1815 enthaltene Priambel «Im Namen Gottes
des Allmichtigen!» beschrinkt wissen und kirchliche Fragen den kantonalen Ver-
fassungen iiberlassen.?® Nur wenige hatten in ihren Wiinschen und Vorschligen
auch der Religion gedacht. Dem konservativen Staatsmann und Publizisten Karl
Ludwig von Haller und den Mitgliedern der sog. Katholischen Vereine war der
«Schutz der Religion» ein Herzensanliegen,?” und der eigenwillig-freisinnige Profes-
sor Troxler, der zeitlebens ein iiberzeugter Christ und Katholik geblieben ist,
bestimmte in seinem «Entwurf eines Grundgesetzes fiir die schweizerische Eid-
genossenschaft», § 13: «Die Wahrheiten der christlichen Religion nach dem Glau-
bensbekenntnifl und der Sittenlehre der katholischen und evangelischen Eidgenos-
sen, das Licht, die Tugend, das Recht sind unser héchstes Erbtheil und Eigenthum -
— Nationalgut, sollen uns Alles weihen und heiligen zum héchsten Gottesdienst in
Gesinnung und Wandel. Das Christenthum soll in unserer Republik Wahrheit auch
fiir das Staatsleben werden.»?®

Die «Vorschlige fiir eine Bundesverfassung» waren nicht nur die religitseste,
sondern auch die an Idealen reichste Schrift zur Frage der Bundesrevision. Fuchs
war darauf gefaft, als «politischer Triumer abgestempelt zu werden.? «Hin und

33 Zu nennen sind (alphabetisch): Gallus Jakob Baumgartner, Joseph Anton Henne, Johann Matthias
Hungerbiihler, Meinrad Imfeld (vgl. S. 257 Anm. 17), Joseph Munzinger, Eduard und Kasimir Pfyffer,
Pellegrino Rossi, Georg Joseph Sidler, Ignaz Paul Vital Troxler, Johann Baptist Weder.

24 Vadiana, A. Fuchs an ]. A. S. Federer, 1. August 1833,

25 Vgl. S. 492,

26 Baumngartner, Schweiz I 367; Steiner, Religiése Freiheit 643. Vgl. S. 490.

27 Entwurf eines Bundes der Getreuen zum Schutz der Religion, der Gerechtigkeit und der wahren Frey-
heit. Gedruckt in der Schweiz 1833 (anonym, von K.L.v.Haller, méglicherweise in Verbindung mit
Chorherr Geiger; NAF, F. J. Hugi an A. Fuchs, 14. Mai 1833). Der «Restaurator Haller beabsichtigte
mit dieser Schrift zunzchst die Vereinigung aller kantonalen «Katholischen Vereine», dann aber auch
die Bildung eines konservativen Bundes, der tiber die Grenzen der Schweiz hinausreichen sollte. Vgl.
Fritz Glauser, Der Kanton Solothurn und die Badener Artikel (1834/35), Diss. phil. Fribourg,
Solothurn 1960,/61, 52 (SA aus dem «Jahrbuch fiir Solothurnische Geschichtew). Haller vertrat die Idee
vom stindischen Patrimonialstaat — die Wortbildung stammt von ihm — auf religioser Grundlage
(NDB 7, 1966, 549 f.). Von Haller stammt wahrscheinlich auch die Schrift: Einige Worte iiber Staat
und Volk mit besonderer Beziechung auf die Schweiz. Von einem Ungenannten (Schwyz 1833). —
Ronald Roggen, Studien zur Haller-Rezeption in Europa. Ein Beitrag zur Geschichte des frithen Kon-
servativismus. Laufende Diss. phil. Fribourg (Bulletin AGGS, Nr. 16 vom Dez. 1982, S.23).

28 Die eine und wahre Eidgenossenschaft im Gegensatz zur Centralherrschaft und Kantonsthiimelei so
wie zum neuen Zwitterbunde beider, Rapperswyl 1833, 33 — Alois Fuchs schiitzte Troxler, weil er das
Volk bestindig vor Gefahren warnte und es «mit ewigen Idealen laben und begeistern» wollte
(Wiinsche 151).

2 Wiinsche 47.
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wieder diirften selbst Freunde der hier ausgesprochenen Ansichten lichelny,
schrieb er im SchluBwort.3? «Aber was ihnen auffallend scheinen mag, kénnte ich
vielleicht durch ganz eigenthiimliche Beziehungen beleuchten und rechtfertigen.»

Die politischen Schriften von Alois Fuchs mit ihrem groen Idealismus, ihrer
Originalitit und dem Hang zur Schwirmerei brachten ihn in Verbindung zum Ber-
ner Forstmeister und Publizisten Karl Kasthofer, einem «ausgesprochenen Anhin-
ger Troxlers»,®! der als «einer der groften Idealisten unter den Berner Politikern
wohl aller Zeiten» bezeichnet worden ist.32 Fuchs hat Kasthofers Geist und Gesin-
nung mehrmals geriihmt und dessen Schriften wirmstens empfohlen.?? Kasthofer
seinerseits nannte Fuchs einen «icht katholischen, #cht christlichen Priester»,’*
«fromm, hellsehend und kihn».35 Nach den Aussagen von Johannes Niederer, der
ebenfalls stark idealistisch gesinnt war, trug sein Schwager Kasthofer an den poli-
tischen Verhiltnissen ebenso schwer, wie Fuchs unter den kirchlichen Zustinden
lige, %

Zahlreiche Vorschlige von Alois Fuchs und vielen andern sind in der Bundes-
verfassung vom 12. September 1848 oder in spitern Verfassungsrevisionen und
Gesetzgebungen verwirklicht worden.3” Einige Wiinsche waren freilich unerfiillbar
oder wurden gar abgelehnt.3® Alois Fuchs bedauerte sehr,® daBl die neue Bundes-
verfassung keine eidgenéssische Universitit vorschrieb*® und das Polizeiwesen den
Kantonen iiberlie3.4!

30 Vorschlige 100.

31 SpieB3, Baumgartner-Hel3 280 Anm. 1.

32 Hans Sommer, Ein seltsames Hauptstadtprojekt, NZZ Nr. 59 vom 4. Februar 1972 (vgl. S. 513 Anm. 27).
— «Ein dem Thrigen sehr verwandtes Gemiith» (NAF, Johannes Niederer an Alois Fuchs, 29. Juni
1833). Gleiche AuBerung in einem Brief von Karl Hunziker (1806—1865), einem Neffen Kasthofers,
an Alois Fuchs (NAF, 10. Mirz 1835). — Vgl. Dierauer V 592 und SpieB3, Baumgartner-HeB 466.

33 Vaterland 159 und 207, Wiinsche 78, Vorschlige 56.

34 Der Lehrer in den Vaterlindischen Wirren und Drangsalen. Von dem Verfasser des Lehrers im
Walde, Ziirich 18332, 91.

35 Karl Kasthofer, Das Schweizerische Bundesbiichli, Burgdorf 1833, 7; NAF, K. Kasthofer an A. Fuchs,
20. Juni, 15. September und 22. September 1833.

36 NAF, J. Niederer an A. Fuchs, 2. Mirz 1835.

37 Theodor Curti, Geschichte der Schweiz im XTX. Jahrhundert, Neuenburg 1902, 452.

38 Zum Beispiel Fuchsens Wunsch nach Vertretung der Geistlichkeit im eidgentssischen Parlament. Die
«Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft» vom 12. September 1848 bestimmte in
Artikel 64: «Wahlfihig als Mitglied des Nationalrathes ist jeder stimmberechtigte Schweizerbiirger
weltlichen Standes.» Dieselbe Bestimmung enthilt die bis heute giiltige Bundesverfassung vom 29. Mai
1874 (Art.75). In den Stinderat sind die Geistlichen jedoch wihlbar. Der Verfassungsentwurf der
Expertenkommission fiir die Vorbereitung einer Totalrevision der Bundesvetfassung sieht in Artikel
70.1 vor: «Jeder Stimmberechtigte ist in die Bundesversammlung [National- und Stinderat], in den
Bundesrat, in das Bundesgericht und in alle weiteren Behtrden des Bundes wihlbar» (Bern 1977, 18).

39 NZZ N1.221 vom 9. und Nr. 222 vom 10. August 1851.

40 «Der Bund ist befugt, eine Universitit und eine polytechnische Schule zu errichten» (Art.22). Der Ent-
wurf vom 8. April 1848 enthielt die Bestimmung: «Die Eidgenossenschaft wird fiir Errichtung einer
schweizerischen Universitit, einer polytechnischen Schule und fiir Lehrerseminarien sorgen. Die
Organisation dieser Anstalten sowie die Leistungen der Kantone, in welche sie verlegt werden, sind
durch Bundesgesetze zu bestimmen» (Simon Kaiser/Johannes Strickler, Geschichte und Texte der
Bundesverfassungen der schweizerischen Eidgenossenschaft von der helvetischen Staatsumwilzung bis
zur Gegenwart, Bern 1901, 277 Anm. 33 (Teil B). Vgl. S.120 Anm. 32.

41 «Dem Bunde steht das Recht zu, Fremde, welche die innere oder duBere Sicherheit der Eidgenossen-
schaft gefihrden, aus dem schweizerischen Gebiete wegzuweisen» (Art.57). Mit diesem Artikel war die
verfassungsmiBige Grundlage fiir eine politische Polizei des Bundes, wenigstens in bezug auf die Frem-
den, geschaffen. Aufgrund von Artikel 107 der Bundesverfassung von 1848 wurde mit dem Bundes-
gesetz vom 5. Juni 1849 die Bundesanwaltschaft eingefiihrt. Siche Martin Miiller, Die Entwicklung der
Bundespolizei und ihre heutige Organisation, Diss. iur. Ziirich 1949,32-50.

521



	Fuchsens politische Aktivitäten

